
Nr.5 , GABI. vom 25. Mai 2016 
, I 

281 

Zu Nummer 15.2.2 

Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Früherkennung voh Krebserkrankungen (Krebsfrüher
kennungs-Richtlinie) vom 18. Juni 2009, in der Fassung 
vom 15. Oktober 2015 (BAnzAT18.01.2016 B2); 

die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und 
nach der Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) vom 10. 
Dezember 1985, in der Fassung vom 20. August 2015 (BAnz 
AT 09.11.2015 B1); 

die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten (Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien) vom 
24: August 1989, in der Fassung vom 16. Dezember 2010 
(BAnz Nr. 34 S. 864). 

Zu Nummer 15.4.2 

Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Empfangnisrege1ung und zum Schwangerschaftsabbruch 
vöm 10. Dezember 1985, in der Fassung vom 21. Juli 2011 
(BAnz Nr. 139 S. 32~1). 

Zu Nummer 16.2.1 

Die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Verordnung von Krankenfahrten, Krankentransportleis
tungen und Rettungsfahrten nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num
mer 12 SGB V (Krankentransport-Richtlinien) vom 22. Ja
nuar 2004, in der Fassung vom 21. Dezember 2004. (BAnz 
Nr. 41 S.2937). 

IV. Inkrafttreten, Außerkrafttreten, . 
· Übergangsbestimmungen ' 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Ausnahme der Num
mer li. 3.3 am 1. Juni 2016 in Kraft. Die Nummer II. 3.3 tritt 
am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Die Regelungen der. Verwaltungsvorschrift des Innenminis
teriums vom 21. Dezember 1998 (GABI. 1999 S.166) treten 
am 31. Mai 2016 außer Kraft. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 31. Mai 2023 außer 
Kraft, soweit sie nicht für weiter anwendbar erklärt wird. 

Für die vor dem Irrkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift 
entstandenen Aufwendungen beziehungsweise erteilten Ge
nehmigungen sind die bisher geltenden Vorschriften anzu
wenden. 

GAB!. S.457 

> Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 

,zur Durchführung beamtenrechtlicher 

Vorschriften (BeamtVwV) 

Vom 19. April2016 -Az.: 1-0310.3/57-

Beamtenverhältnis 
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statusgesetzes· (BeamtStG), § 9 LB.G) 

2 Beamtenverhältnis auf Probe (zu § 4 Absatz 3 Buchstabe a; 
§ 10 BeamtStG, §§ 6, 19 LBG) 

3 Kriterien der Ernennung, Auswahlverfabren, Stellenausschreibungen 
(zu § 9 BeaintStG, § 11 LBG) 

4 Ernennungsurkunde (zu§ 8 BeamtStG, §§ 9, 10 LBG) 
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6 Führungsfunktionen auf Probe (zu § 4 Absatz 3 Buchstabe b 
BeamtStG, § 8 LBG) 

Laufbahnen 
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10 Beförderung (zu§ 20 LBG) 
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31 Verschwiegenheilspflicht (zu§ 37 BearntStG, §57 LBG) 

32 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen 
Vorteilen (zu § 42 BeamtStG) 

Nebentätigkeit 

33 Abgrenzung"Zuständigkeit Nebentätigkeit (zu § 40 BeamtStG, 
§ 60LBG) 

34 Nebentätigkeit auf Verlangen (zu § 40 BeamtStG, § 61 LBG) 

35 deuehmigungspflichtige Nebentätigkeiten (zu § 40 BeamtStG, 
§ 62LBG) 

36 Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten (zu § 40 BeamtStG, 
§ 63LBG) 

37 Pflichten bei der Ausübung (zu § 40 BeamtStG, § 64 LBG) 

38 Jährliche Aufstellung der ausgeübten Nebentätigkeiten 
(zu § 40 BeamtStG, § 65 LBG) 

39 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
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42 Rechtsschutz aus Fürsorgegesichtspunkten (zu§ 45 BeamtStG) 



282 GABL vom 25. Mai 2016 

43 Pflicht zum Schadenersatz (zu § 48 BeamtStG, § 59 LBG) 

44 Altersteilzeit (zu § 70 LBG) 

45 Erholungsurlaub (zu§ 44 BeamtStG, § 71 Nummer I LBG) 

46 Sonderurlaub aus verschiedenen Anlässen (zu § 71 Nummer 2 LBG) 

47 Urlaub und Freistellungen nach Sondervorschriften 

48 Arbeitsschutz (zu § 77 LBG) 

49 Übergang des Schadenersatzanspruchs (zu § 81 LBG) 

Personalaktendaten 

50 Personalaktendaten (zu § 50 BeamtStG) 

51 Erhebung von Personalaktendaten (zu § 83 LBG) 

52 Speicherung, Veränderung und Nutzung von Personalaktendaten 
(zu§ 84LBG) 
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54 Löschung von Personalaktendaten (zu § 86 LBG) 
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Anlage I Personalbogen 

' Anlage 2 Belehrung 

Anlage 3 Urkundsmuster 

Ahlage 4 Niederschrift über die Vereidigung 

II. Anwendungsempfehlung . 

111. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

I. 

Auf Grund von § 4 Absatz 7. des Landesbeamtengesetzes 
(LBG) vom 9. November 2010 (GBL S.793, 794) wird be
stjmmt: 

1.1 

1.2 

Beamtenverhältnis 

Begründung eines Beamtenverhältnisses 
(zu§§ 7, 9 des Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG), § 9 LBG) 
Vor der Begründung eines Beamtenverhältnisses ist 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 7 BeamtStG 
in V\!rbindung mit § 9 BeamtStG erfüllt sind. 

Personen, die zur Einstellung vorgesehen sind (im 
Folgenden: Bewerberinnen und Bewerber), sind ver-
pflichtet, die zur Erstellung eines Personalbogens 
(Vordruck nach Anlage 1) erforderlichen Angaben 
unter Vorlage geeigneter Nachweise zu machen. Der 
Personalbogen kann für Zwecke der Personalverwal
tung fortgeschrieben werden. Dabei muss erkennbar 
bleiben, wdche Angaben die Bewerberirr oder der 
Bewerber selbst gemacht hat. 

1.3 Die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 
Nummer 1 BeamtStG, gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 7 Absatz 2 BeamtStG, ist an Hand der Bewer
bungsunterlagen von Amts wegen zu prüfen. Grund-

. sätzlich genügt die Vorlage eines Reisepasses oder 
eines Personalausweises als Nachweis der Staatsan
gehörigkeit oder der Eigenschaft als Deutsche oder 
Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgeset
zes (GG). Die Vorlage eines Staatsangehörigkeitsaus
weises oder eines Ausweises über die Rechtsstellung 
als Deutsche oder Deutscher ohne deutsche Staatsan
gehörigkeit ist nur in Zweifelsfällen oder dann zu for
dern, wenn eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung . 

oder Laufbahnverordnung dies ausdrücklich vor
schreibt. 

Anträge auf Zulassung einer Ausnahme nach § 7 Ab
satz 3 BeamtStG sind der Ernennungsbehörde (ver
gleiche zu deren Zuständigkeit § 4 Absatz 3 LBG) in 
der Regel auf dem Dienstweg vorzulegen. 

1.4 Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Euro
päischen Union (EU) oder eines anderen Vertrags
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum (EWR) sind hinsichtlich der Berufung in 
das Beamtenverhältnis Deutschen im Sinne des Arti
kels 116 GG grundsätzlich gleichgestellt. Andere 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum sind Island, Liechtenstein und 
Norwegen. Gleiches gilt für Staatsangehörige eines 
Drittstaates, dem Deutschland und die Europäische · 
Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch 
auf Anerkennung von Berufsqualifikationen einge
räumt hat. 

1.5 Die Entscheidung, ob eine Aufgabe unter § 7 Ab
satz 2 BeamtStG fällt (sogenannter Vorbehaltsbe-

1.6 

. reich) und deshalb nur Deutsche in ein Beamtenver
hältnis berufen werden ·dürfen, muss im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der von der jeweiligen Beam
tin oder dem jeweiligen Beamten nach dem Schwer
punkt der Tätigkeit wahrzunehmenden Funktionen 
getroffen werden. Grundsätzlich besteht Freizügig
keit in allen Verwaltungsbereichen. Vorbehalten sind 
nur solche konkreten Aufgaben, deren Wahrnehmung 
durch. Deutsche erforderlich ist. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Tätigkeiten eine unmittelbare oder 
mittelbare Teilnahme an der Ausübung hoheitlicher 
Befugnisse und an der Wahrnehmung solcher Aufga
ben mit sich bringen, die auf die Wahrung der allge
meinen Belange des Staates oder anderer öffentlicher 
Körperschaften gerichtet sind und deshalb ein Ver
hältnis besonderer Verbundenheit des jeweiligen Stel
leninhabers ·zum Staat sowie die Gegenseitigkeitvon 
Rechten und Pflichten voraussetzen, die ihre Wurzel 
im Staatsangehörigkeitsband haben. 

Die Entscheidung trifft die jeweilige Ernennungsbe
hörde. 

Zur Einstellung muss ein Führungszeugnis zur Vor
lage bei einer Behörde(§ 30 Absatz 5 des Bundeszen
tralregistergesetzes (BZRG)) vorliegen, das nicht äl
ter als drei Monate sein soll. Das Führungszeugnis ist 
von der Bewerberirr oder dem Bewerber bei der Mel
debehörde zur Vorlage pei der Ernennungsbehörde zu 
beantragen. Die obersten Dienstbehörden bestimmen, 
inwieweit allgemein für bestimmte Tätigkeiten ein 
erweitertes Führungszeugnis (§ 30a BZRG) oder in 
welchen ·Einzelfällen unter Verzicht auf ein Füh
rungszeugnis oder ein erweitertes Führungszeugnis 
eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentral-
register eingeholt wird. 

1.7 Bewerberinnen und Bewerber haben eine schriftliche 
Erklärung über etwaige anhängige strafrechtliche Er
mittlungsverfahren oder Strafverfahren, über noch 
nicht im Führungszeugnis eingetragen,e und der unbe
schränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister 
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unterliegende Verurteilungen sowie über verhängte 
Disziplinarmaßnahmen und anhängige Disziplinar
verfahren vorzulegen. Disziplinarmaßnahmen sind 
nicht anzugeben, wenn sie bei weiteren Disziplinar
verfahren und bei sonstigen Personalmaßnahmen 
nicht mehr berücksichtigt werden dP,rfen; Bewerbe- ' 
rinnen und Bewerber haben sich gegebenenfalls über 
die Rechtslage zu vergewissern. Nicht als Diszipli
narmaßnahmen in diesem Sinne gelten Disziplinar
maßnahmen, die im Rahmen ·eines nicht vergleichba
ren Zivil- oder Wehrdienstverhältnisses verhängt 
worden sind. 

Die Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber 
und damit im Zusammenhang stehende Unterlagen 
sind zu löschen, sobald feststeht, dass das anhängige 
Ermittlungs- oder Strafverfahren zu keiner Verurtei
lung führte oder die Daten nach § 49 BeamtStG nicht 
mitgeteilt werden dürfen. 

Als Nachweis, dass sich Bewerberinnen und Bewer
ber in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen be
finden, kann, falls. die vorgesehene Verwendung es 
erfordert, eine entsprechende Erklärung mit zur 
Nachprüfung geeigneten Unterlagen verlangt wer" 
den. Dabei kann auch eine Erklärung verlangt 
werden, ob Eintragungen im Schuldnerverzeichnis 
(§§ 882bff. der Zivilprozessordnung (ZPO)) vorlie
gen. 

Nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 BeamtStG darf in das 
Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer die Ge
währ dafür bietet, jederZeitfür die freiheitliche demo
kratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
einzutreten (vergleiche auch Nummer 26). Zum Be
griff der freiheitlichen demokratischen Grundord
nung wird auf die Anlage 2. (Belehrung) verwiesen. 
Die besondere politische Treuepflicht von Beamtin
nen und Beamten gegenüber dem Staat und seiner 
Verfassung ist ein hergebrachter Grundsatz des Be
rufsbeamtentums (Artikel 33 Absatz 5 GG) und ge
hört deshalb zu deren Kernpflichten. Sie gilt für jedes 
Beamtenverhältnis und für jede Funktion, in der die 
Beamtin oder der Beamte tätig ist beziehungsweise in 
der die Bewerberirr oder der Bewerber tätig werden 
soll. 

Die politische Treuepflicht gebietet, den Staat und 
seine geltende Verfassungsordnung zu bejahen und 
dies nicht lediglich verbal, sondern insbesondere in 
der beruflichen Tätigkeit dadurch, dass Beamtinnen 
und Beamte die bestehenden verfassungsrechtlichen 
und gesetzlichen Vorschriften beachten und erfüllen 
sowie das Amt aus dem Geist dieser Vorschriften her
aus führen. Die politische Treuepflicht fordert mehr 
als nur eine formal korrekte, im Übrigen aber uninte
ressierte, kühle, innerlich distanzierte Haltung gegen
über Staat und Verfassung. Sie fordert von Beamtin
nen und Beamten insbesondere, dass sie sich eindeu
tig von Gruppen und Bestrebungen distanzieren, die 
diesen· Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und 
die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämp
fen und diffamieren. Von Beamtinnen und Beamten 
wird erwartet, dass sie diesen Staat und seine Verfas-

sung als einen hohen positiven Wert erkennen und 
anerkennen, für den es sich lohnt, einzutreten. 

Jeder Einzelfall muss für sich geprüft und unter Be
achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
entschieden werden. Hierfür gelten die nachstehen
den Grundsätze: 

Es dürfen keine Umstände vorliegen, die nach Über
zeugung der,Ernennungsbehörde die künftige Erfül
hrng der Pflicht zur Verfassungstreue zweifelhaft er
scheinen lassen. Das bedeutet, dass die für die Ein
stellung Verantwortlichen im Augenblick der Ent
scheidung nach den zu diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehenden Erkenntnismitteln davon über
zeugt sein müssen, dass die Bewerberinnen und Be
werber nach ihrer Persönlichkeit die Gewähr dafür 
bieten, nach Begründung eines Beamtenverhältnisses 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grund
ordnung einzutreten. 

Der Überzeugung der Ernennungsbehörde liegt ein 
Urteil zu Grunde, das zugleich eine Prognose enthält. 
Es gründet sich auf eine von Fall zu Fall wechselnde 
Vielzahl von Elementen und deren Bewertung. Zur 
Begründung berechtigter Zweifel reicht es in der Re
gel aus, dass die Ernennungsbehörde sich auf festge
stellte äußere Verhaltensweisen stützt und wertend 
auf eine möglicherweise darin zum Ausdruck kom
mende innere Einstellung zur freiheitlichen demokra
tischen Grundordnung schließt. Die Zweifel müssen 
allerdings auf Umständen beruhen, die von hinrei
chendem Gewicht und bei objektiver Betrachtungs
weise geeignet sind, ernste Besorgnis an der künfti
gen Erfüllung der Verfassungstreuepflicht auszulö
sen. Nicht erforderlich ist die Feststellung, dass die 
Bewerberirr oder der Bewerber tatsächlich ein »Ver
fassungsfeind« ist. 

Der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu einer politi
schen Partei, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, 
kann für die Beurteilung der Persönlichkeit von Be
wetberinnen und Bewerbern erheblich sein. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Verfassungswidrigkeit der 
Partei durch Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts festgestellt ist oder nicht. Entsprechendes gilt 
für sonstige Organisationen unabhängig davon, ob sie 
verboten sind. 

Über die gewichtigsten verfassungsfeindlichen Be
strebungen berichten die jährlichen Verfassungs
schutzberichte, zum Beispiel des Bungesministeri
ums des Innern und des Innenministeriums Baden
Württemberg. Maßgebliches Kriterium für die 

. Bewertung einer Partei oder Organisation als verfas
sungsfeindlich . sind die Feststellungen des Verfas
sungsschutzberichts. Bei einer Einstufung der Partei 
beziehungsweise der Organisation als extremistisch 
ist von deren Verfassungsfeindlichkeit auszugehen. 
Erforderlichenfalls kann über das Innenministerium 
Baden-Württemberg eine gutachtliche Äußerung des 
Landesamts für Verfassungsschutz angefordert wer
den. 

Die Mitgliedschaft in einer Partei oder Organisation 
mit verfassungsfeindlichen Zielen oder ein der Mit-
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gliedschaft vergleichbares Verhalten, beispielsweise 
ein aktives Eintreten für die Partei oder Organisation, 
bietet Anhaltspunkte flir Zweifel, denen die Ernen
nungsbehörde nachzugehen verpflichtet ist. Zur Auf
klärung des Sachverhalts sind die Bewerberinnen und 
Bewerber anzuhören. In der Anhörung, gegebenen
falls im Einstellungsgespräch, kann sich die Ernen
nungsbeh&de ein Bild über die Beziehungen der Be
werberin oder des Bewerbers zu der Partei oder Or
ganisation machen, zum Beispiel über die näheren 
Umstände der Mitgliedschaft, die Intensität der Ein
bindung in die Partei I Organisation und die persönli
chen Überzeugungen der Bewerberirr oder des Be
werbers. Die Befragung muss sich auf die äußeren 
Umstände der Mitgliedschaft sowie auf die innere 
Einstellung von Bewerberinnen oder Bewerbern zur 
Partei oder Organisation beziehen. Durch die Anhö
rung können Zweifel an der Verfassungstreue mögli
. eherweise ausgeräumt werden. Ebenso wenig wie 
verfassungsfeindliches Verhalten zwingend eine Mit
gliedschaft in einerPartei oder Organisation. mit ver
fassungsfeindlichen Zielen voraussetzt, ergibt sich 
zwangsläufig aus einer solchen Mitgliedschaft ein 
verfassungsfeindliches Verhalten von Bewerberinnen 
und Bewerbem. 

Die Ernennungsbehörde muss die zu ZweifelnAnlass 
gebenden Umstände darlegen. Die Widerlegung ist 
Sache der Bewerberirr und des Bewerbers, welche bei 
der Aufklärung des Sachverhalts eine Mitwirkungs
pflicht haben. Kommen sie dieser nicht nacl)., ist 
die Ernennungsbehörde berechtigt, die bestehenden 
Zweifel an der Verfassungstreue als gerechtfertigt an
zusehen. Dies gilt auch bei einer Weigerung der Be
werberin oder des Bewerbers, die unter Nummer 1.10 
geminnte Erklärung zu unterschreiben. 

Können die Zweifel an der Verfassungstreue nicht 
ausgeräumt werden, darf eine Berufung in das Beam
tenverhältnis nicht erfolgen. 

Ist ein Beamtenverhältnis zur Ausbildung für Berufe 
außerhalb des öffentlichen Dienstes gesetzlich vorge
schrieben, kann die Einstellung nur versagt werden, 
wenn dies trotz des Ausbildungszwecks geboten er
scheint. 

1.10 Vor der Entscheidung über die Einstellung erfolgt 
nach Anlage 2 eine schriftliche Belehrung der Bewer
berirr oder des Bewerbers. Diese haben die Erklärung 
nach Anlage 2 zu unterschreiben. 

1.11 Eine Regelanfrage beim Landesamt für Verfassungs
schutz findet nicht statt. Ergeben sich im Einstel-. 
lungsverfahren, insbesondere im Ei!!stellungsge
spräch, jedoch Zweifel an. der Verfassungstreue von 
Bewerberinnen und Bewerbern, .ist Über das Innenmi
nisterium eine Anfrage an das Landesamt für Verfas
sungsschutz zu richten, ob Tatsachen über diese Per
sonen bekannt sind, die unter dem Gesichtspunkt der 
Verfassungstr((Ue Bedenken gegen eine Einstellung 
begründen. 

Die Anfrage darf erst erfolgen, wenn .die Einstellung 
der Bewerberirr oder des Bewerbers konkret beab
sichtigt ist, das heißt, wenn alle sonstigen Vorausset-

zungen für die Einstellung erfüllt sind. Die Anfrage 
ist zu begründen und auf dem Dienstweg an das In
nenministerium zu richten. Die Bewerberirr oder der 
Bewerber ist vorher zu unterrichten (§ 3 Absatz 4 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des L;mdesver
fassungsschutzgesetzes). Die Unterrichtung ist mit 
der Anfrage nachzuweisen. 

Das Innenministerium gibt die Anfrage der Ernen
nungsbehörde an das Landesamt für Verfassungs
schutz zur Überprüfung weiter. Dabei werden vom 
Landesamt für Verfassungsschutz nur Auskünfte aus 
Datenbeständen des Verfassungsschutzes und der Si
cherheitsbehörden eingeholt. Besondere auf die Be
werberin oder den Bewerber ausgerichtete Ermittlun
gen des Verfassungsschutzes finden nicht statt. 

Sind keine Erkenntnisse vorhanden, wird dies unver
züglich unter nachrichtlicher Beteiligung des Innen
lninisteriums der Ernennungsbehörde mitgeteilt. 

Liegen Erkenntnisse vor, übermittelt das Landesamt 
für Verfassungsschutz diese an das innenministerium. 
Dabei werden dem Innenministerium nur rechtser
hebliche Tatsachen, :die geeignet sind, Zweifel an der 
Verfassungstreue zu begründen, niitgeteilt. 

Das Innenministerium scheidet bei der Prüfung und 
Wertung der Erkenntnisse sogenannte Jugendsünden 
und Bagatellfalle von der Weitergabe aus, soweit 
nicht zusätzliche Erkenntnisse über die augefragte 
Person vorliegen. Das Innenministerium leitet nur 
solche, offen verwertbare Tatsachen an oie Ernen
nungsbehörden weiter, die geeignet sind, Zweifel an 
der Verfassungstreue zu begründen. 

1.12 Es sind folgende Verfahrensgrundsätze zu beachten: 

- Einer Bewerberirr oder einem Bewerber werden 
stets sämtliche Angaben mitgeteilt, die Zweifel an 
der Verfassungstreue begründen. 

· - Jeder Bewerberirr und jedem Bewerber wird vor 
der Entscheidung über die Ablehnung die Möglich
keit zur Stellungnahme zu den vorliegenden Ableh
nungsgründen gegeben. 

- Einer Bewerberirr oder einem Bewerber wird ge
stattet, bei der Anhörung eine Bevollmächtigte 
oder einen Bevollmächtigten' oder eine sonstig~ 
Person ihres oder seines Vertrauens beizuziehqn. 

~Bei der Anhörung wird stets ein Protokoll angefer
tigt, von dem die Bewerberirr oder der Bewerber 
auf Verlangen eine Mehrfertigung erhält. 

- Die Entscheidung über die Ablehnung ergeht stets 
unter Beteiligung der obersten Dienstbehörde unter 
Einschaltung der Ministerin beziehungsweise des 
Ministers. 

- Der Bewerberirr oder dem Bewerber ist der mit ei
ner Rechtsbehelfsbelehrung versehene schriftliche 
begründete Ablehnungsbescheid zuzustellen. 

2 Beamtenverhältnis auf Probe (zu § 4 Absatz 3 
Buchstabe a, § 10 BeamtStG, §§ 6,19 LBG) 

2.1 Rechtzeitig vor Ablauf der Probezeit ist unter Be
rücksichtigung von Verkürzungs-' und Anrechnungs-
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zeiten zu prüfen, ob sich die Beamtin oder der Be-
amte bewährt hat. · 

· 2.2 Die .Feststellung der Bewährung in der .Probezeit be
zieht sich auf die Elemente der Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung. Die gesundheitliche Eig
nung kann nur verneint werden, wenn nach einer Pro
gnose, welche die Zeit bis zum Erreichen der gesetz
lichen Altersgrenze umfasst, tatsächliche Anhalts
punkte die Annahme rechtfertigen, dass mit über
wiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit eintreten 
wird oder die Beamtin oder der Beamte erhebliche 
krankheitsbedingte Fehlzeiten und deshalb eine er
heblich geringere Lebensdienstzeit aufweisen wird. 
Im Zweifel ist von gesundheitlicher Eignung auszu
gehen. 

Legen konkrete Anhaltspunkte, zum Beispiel über bei 
der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
noch nicht bekannte gesundheitliche Risikofaktoren, 
Zweifel an der gesundheitlichen Eignung der Beam
tin oder des Beamten nahe, ist ein ärztliches Zeugnis 
darüber einzuholen, ob die Beamtin oder der Beamte 
die gesundheitliche Eignung für eine Übernahme in 

. das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in der Lauf
bahn oder ·für eine anderweitige Verwendung nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 BeamtStG besitzt. 
Die Nummern 24.2, 29.1 und 29.2 sind entsprechend 
anzuwenden. 

Werden Beamtinnen oder ~eamte in Kenntnis ge
sundheitlicher Risikofaktoren, die zu Erkrankungen 
führen können, die die gesundheitliche Eignung in 
Frage stellen, in das Beamtenverhältnis auf Probe be
rufen, kann die Beamtin oder der Beamte wegen 
mangelnder gesundheitlicher Eignung nicht entlassen 
werden, wenn die vorhandenen Risikofaktoren im 
Verlauf der Probezeit zu keiner Erkrankung geführt 
haben. Es besteht in diesen Fällen bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen ein Anspruch auf Ernen
nung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Bei 
Vorliegen beeinflussbarer Risikofaktoren kann durch 
die für die Ernennung zuständige. Stelle eine erneute 
Prüfung der gesundheitlichen Eignung vorbehalten 
werden. Darauf ist die Beamqn oder der Beamte bei 
der Begründung des Beamtenverhältnisses auf Probe 
hinzuweisen. 

2.3 Wird nach Ablauf der Probezeit eine Entscheidung 
über die Bewährung nicht unverzüglich getroffen, so 
steht das der grundsätzlichen Feststellung der Bewäh
rung gleich. Eignungsmängel, die erst nach1 Ablauf 
der Probezeit auftreten, stellen die Bewährung nicht 
in Frage. Beamtinnen und Beamte auf Probe können 
in diesen Fällen nicht mehr mangels Bewährung ent
lassen werden, .es sei denn, die Eignungsmängel las
sen Rückschlüsse auf die Bewährung in der laufbahn
rechtlichen Probezeit zu. 

2.4 Bestehen Zweifel an der Dienstfähigkeit der Beamtin 
oder des Beamten oder werden, wie beispielsweise 
beim Polizeivollzugsdienst oder Forstdienst, beson
dere Anforderungen an die Dienstfahigkeit gestellt, 
ist grundsatzlieh vor Ablauf der Probezeit ein ärztli-

ches Zeugnis anzufordern. Die Nummern 24.2, 29.1 
und 29.2 sind entsprechend anzuwenden. 

Bezüglich der Entlassung von Beamtinnen und Be
amten auf Probe wegen fehlender gesundheitlicher 
Eignung wird auf Nummer 18.2 und 18.3 verw\esen. 

3 Kriterien der Ernennung, Auswahlverfahren, 
Stellenansschreibungen (zu§ 9 BeamtStG, 
§ 11 LBG) 

3.1 Zur Eignung im Sinne von§ 9 BeamtStG gehört auch 
die gesundheitliche Eignung für die angestrebte Lauf
bahn, über die der Dienstherr ohne Beurteilungsspiel
raum zu entscheiden hat. Die gesundheitliche Eig
nung kaun nur verneint werden, wenn aufgrund einer 
Prognose, die den Zeitraum bis zum Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze umfasst, tatsächliche An
haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit eintreten 
oder die Beamtin oder der Beamte erhebliche krank
heitsbedingte Fehlzeiten und deshalb eine erheblich 
geringere Lebensdienstzeit aufweisen wird. Hierzu 
ist von der Bewerberirr oder dem Bewerber ein ärztli
ches Zeugnis nach § 14 Absatz 5 des Gesundheits
dienstgesetzes vorzulegen. Dieses soll im Zeitpunkt 
der Personalmaßnahme nicht älter als sechs Monate 
sein. Die dafür anfallenden Kosten trägt die Bewerbe
rirr oder der Bewerber. 

Die Untersuchung der zur Einstellung vorgesehenen 
Bewerberinnen und Bewerber erfolgt in der. Regel 
vor der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe .. 
Diese Untersuchung oder gegebenenfalls weitere Un
tersuchungen können bereits vor der Berufung in das 
Beamtenverhältnis aufWiderrufbeziehungsweise vor 
der Einstellung in das öffentlich-rechtliche Ausbil
dungsverhältnis erfolgen, wenn die Ausbildung mit 
dem Ziel der späteren Berufsausübung im öffentli
chen Dienst erfolgt, beispielsweise im Lel).rerbereich, 
oder wenn die Art der Ausbildung besondere Anfor
derungen an die Dienstfähigkeit stellt. Begründen 
konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der gesundheitli
chen Eignung der Beamtin oder des Beamten, ist die 
Untersuchung über die gesundheitliche Eignung der 
Beamtin oder des Beamten für eine Übernahme ·in 
das Beamtenverhältnis auf Probe beziehungsweise 
auf Lebenszeit erneut einzuholen. 

Auf die Ausführungen bei Nu~mer 2.2 wird hinge
wiesen. 

3.2 Nach § 128 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialge
setzbuch (SGB IX) müssen die Einstellung und Be
schäftigung von· schwerbehinderten Menschen geför
dert und ein angemessener Anteil schwerbehinderter 
Menschen unter den Beamtinnen und Beamten er
reicht werden. Die Erfüllung dieser Verpflichtung soll 
zum Beispiel durch Verringerung der Anforderungen 
an die gesundheitliche Eignung gefördert werden. 
Schwerbehinderte im Sinne von § 72 SGB IX, die als 
Tarifbeschäftigte angestellt sind, können in das Be
amtenverhältnis übernommen werden, soweit sons
tige Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4 

4.1 

Liegen Bewerbungen von schwerbehinderten Meq
schen vor, soll ihnen bei insgesamt annähernd glei
cher Eignung der Vorzug vor nicht schwerbehinder
ten Bewerberinnen und Bewerbern gegeben werden, 
auch wenn. einzelne Eignungsmerkmale behinde
rungsbedingt schwächer ausgeprägt sind. 

Schwerbehinderte Menschen werden zu einem Vor
stellungsgespräch eingeladen. Die Einladung ist ent
behrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich 
fehlt (§ '82 SGB IX). Kein Anspruch auf Einladung 
zum Vorstellungsgespräch besteht, wenn der öffentli
che Arbeitgeber den Arbeitsplatz berechtigterweise 
nur intern zur Besetzung ausschreibt. 

In bestimmten Laufbahnen, wie zum Beispiel in Voll
zugs- und Einsatzdiensten, müssen an die Tauglich
keit der Beamtinnen und Beamten besondere Anfor
derungen gestellt werden, so dass sich hierdurch ge
wisse Einschränkungen bei der Verwendung von be" 
hinderten Menschen ergeben können. 

Von schwerbehinderten Menschen darf nur das Min-
. destmaß gesundheitlicher Eignung für die betreffende 

Stelle verlangt werden. Die gesundheitliche Eignung 
kann im Allgemeinen auch dann noch als ausreichend 
angesehen werden, wenn der schwerbehinderte 
Mensch nur für die Wahrnehmung bestimmter Dienst
posten der betreffenden Laufbahn geistig und körper
lich geeignet ist. · 

Schwerbehinderte Menschen dürferi auch dann in ein 
Beamtenverhältnis berufen werden, wenn als Folge . 
ihrer Behinderung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit 
möglich ist. Es muss aber bei der Einstellung und bei 
der Ernennung auf Lebenszeit mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werde.n kön
nen, dass der schwerbehinderte Mensch mindestens 
fünf Jahre dienstfähig bleibt. Dies muss im ärztlichen 
Gutachten zum Ausdruck kommen. 

Die Dienststellen sind verpflichtet zu prüfen, ob freie 
Stellen mit schwerbehinderten Menschen besetzt 
werden können. Auf § 82 SGB IX wird hingewiesen. 
In Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, 
dass schwerbehinderte Menschen bei entsprechender 
Eignung bevorzugt eingestellt werden. 

Ernennungsurkunde (zu § 8 BeamtStG, 
§§ 9, lOLBG) 

Beamtinnen und Beamte erhalten in den Fällen des 
§ 8 Absatz 1 BeamtStG eine Ernennungsurkunde. 

.. Der Wortlaut der Ernennungsurkunde ergibt sich aus 
§ 8 Absatz 2 BeamtStG,den Mustern 1 bis 6 der An
lage 3 und den folgenden Bestimmungen. 

Die Wörter »unter Berufung in das Beamtenyerhält
nis« sind in die Ernennungsurkunde nur aufzuneh
men, wenn ein Beamtenverhältnis begründet wird 
(§ '8 Absatz 1 Nummer 1 BeamtStG). Wird ein Beam

. tenverhältnis in ein solches anderer Art umgewandelt 
(§ 8 Absatz 1 Numnier 2 BeamtStG), wird einer Be
amtin oder einem Beamten unter Fortdauer des Be
amtenverhältnisses erstmals ein Amt oder wird ein 
anderes Amt mit anderem Grundgehalt(§ 8 Absatz 1 
Nummer 3 BeamtStG) oder ein anderes Amt mit an-

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

derer Amtsbezeichnung beim Wechsel.der Laufbahn
gruppe verliehen (§ 8 Absatz 1 Nummer 4 BeamtStG 
in Verbindung mit§ 10 LBG), soll die Ernennungsur
kunde die Wörter »unter Berufung in das Beamten
verhältnis« nicht enthalten. 

Bleibt bei einer Ernennung die Art des Beamtenver
hältnisses unverändert, soll die Ernennungsurkunde 
einen die Art des Beamtenverhältnisses bestin:imen
den Zusfltz nicht enthalten. 

In die Ernennungsurkunde ist die Amtsbezeichnung 
oder die Dienstbezeichnung einzusetzen, die Jn einer 
Besoldungsordnung, einer Laufbahnvorschrift, der 
Grundamtsbezeichnungsverordnung oder in einer 
sonstigen Vorschrift für das Amt oder die Dienststei
lung vorgesehen ist, das beziehungsweise die der Be
amtin oder dem Beamten übertragen werden soll. Ist 
die oder der zu Ernennende bereits Beamtin od~r Be
amter und wird eine andere Amts- oder Dienstbe
zeichnung verliehen, ist auch die , bisherige Amts
oder Dienstbezeichnung anzugeben. Bei Beamtinnen 
oder Beamten eines anderen Dienstherrn ist die bis
herige Amts- oder Dienstbezeichnung mit einem auf 
dieses Dienstverhältnis hinweisenden Zusatz (zum 
Beispiel »im Dienst des ... «) zu versehen, wenn sich 
dieser Hinweis nicht wegen der Fassung der bisheri
gen Amts- oder Dienstbezeichnung erübrigt. Ist bei 
einer Berufung in das Beamtenverhältnis die oder der 
zu Ernennende nach ges·etzlicher Vorschrift berech-, 
tigt, eine frühere Amts-, Dienst- oder Dienstgradbe
zeichnung mit einem Zusatz weiterzuführen, kann 
auch diese frühere Amts-, Dienst- oder Dienstgradbe
zeichnung mit einem Zusatz angegeben werden. An
dere als die in dieser Verwaltungsvorschrift ausdrück
lich vorgesehenen Angaben sind unzulässig, zum 
Beispiel Hinweise auf die Behörde, es sei denn, die 
Behördenbezeichnung ist Bestandteil der Amtsbe
zeichnung (zum Beispiel »Präsident des Landesamts 
für Verfassungsschutz«). Hinweise auf die Besol
dungsgruppe werden in die Ernennungsurkunde ge
mäß Muster 5 der Anlage 3 nur bei Verleihung .eines 
anderen Amtes mit anderem Grundgehalt, jedoch 
gleicher Amtsbezeichnung aufgenommen. 

Die Verleihung eines Amtes .mit Amtszulage bedarf , 
einer Ernennungsurkunde nach Muster 6 der An
lage 3. 

Soll die Ernennung zu einem späteren Zeitpunkt als 
dem Tag der Aushändigung der Ernennungsurkunde . 
wirksam werden (§ 9 Absatz 2 LBG), sind in di.e Er
nennungsurkunde nach dem Namen der Beamtin oder 
des Beamten die Wörter »mit Wirkung vom ... «unter 
Angabe des Zeitpunkts einzufügen. Eine Ernennung 
auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist nach § 8 Ab
satz 4 BeamtStG unzulässig und insoweit unwirksam. 

Wird die Ernennungsurkunde nicht durch die Behör
denleitung, sondern durch eine. zur Vertretung befugte 
Beamtin oder einen zur Vertretung befugten Beamten 
unterzeichnet, sind beim Namen der öder des Unter
zeichnenden ein das Vertretungsverhältnis kennzeich
nender Zusatz (zum Beispiel »In Vertretung«) mit 
Amtsbezeichnung einzufügen. 
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4.8 Die Ernennungsurkunde ist, je nach zuständiger Er
nennungsbehörde, mit dem großen oder kleinen 
Dienstsiegel zu versehen. 

· 4.9 Die Ernennungsurkunde ist der Beamtin oder dem 
Beamten gegen schriftliche Empfangsbestätigung 
auszuhälldigen. Die Empfangsbestätigung ist zu den 
Personalaktendaten zu nehmen. Nach § 88 Absatz 1 
Satz 4 LBG ist eine beglaubigte Abschrift der Ernen
nungsurkunde zum Grunddatenbestand oder zum da
für bestimmten Teildatenbestand zu n~hmen, sofern 
diese Datenbestände nicht bei der Ernennungsbe
hörde geführt werden. 

4.10 Nach § 8 BeamtStG ernannte Beamtinnen und Be
amte sind mit Ausnahme der auf der Planstelle ge
führten Ersatzkräfte von der nach dem Ernennungs
gesetz zuständigen Behörde in eine Planstelle einzu
weisen. Die Einweisung ist der Beamtin oder dem 
Beamten unter Angabe des Zeitpunkts, in dem die 
Einweisung wirksam werden soll, schriftlich mitzu
teilen. Sind in Besoldungsordnungen Ämter mit glei
cher Amtsbezeichnung in mehreren Besoldungsgrup
pen ausgebracht, sind in der Einweisungsverfügung 
das Amt und die Besoldungsgruppe anzugeben, nach 
der die Bezüge gezahlt werden. Die Vorschriften über 
die rückwirkende Einweisung in eine Planstelle 
bei Beförderungen (§ 49 Absatz 2 der Landes
haushaltsordnung (LHO) und.§ 4 Absatz 1 Satz 3 
des Landesbesoldung:;gesetzes Baden-Württemberg 
(LBesGBW)) bleiben unberührt. 

4.11 Für die Mitteilung nach Nummer 4.10 Satz 2 wird 
folgender Wortlaut empfohlen: 

»Sie werden ll).it Wirkung vom ... in eine Plan
stelle ... bei Kapitel . . . des Staatsha1.1shaltsplans 
eingewiesen.« 
oder bei Ersatzkräften: 
»Sie werden mit Wirkung vom ... auf freien Mit
teln einer Planstelle ... bei Kapitel ... des Staats
haushaltsplans zusätzlich geführt.« 

In den in Nummer 4.10 Satz 3 genannten Fällen wer-
den folgende Fassungen empföhlen: · 

»Sie werden mit Wirkung vom ... in eine Plan
stelle des Amts ... der Besoldungsgruppe .,. bei 
Kapitel ... des Staatshaushaltsplans eingewiesen.« 

oder: 
»Sie werden mit Wirkung vom ···lin eine Plan
stelle des Amts ... ·der Besoldungsgruppe ... bei 
Kapitel ... des Staatshaushaltsplans eingewiesen. 
Sie erhalten Dienstbezüge aus dem übertragenen 
Amt in Besoldungsgruppe .... « 

4.12 Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein anderes 
Amt mit gleichem Grundgehalt und anderer Amtsbe
zeichnung übertragen und ist damit kein Wechsel der 
Laufbahngruppe verbunden, sind ihr oder ihm die 
Übertragung des Amtes und die Einweisung in eine 
neue Planstelle schriftlich mitzuteilen. Die Übertra
gung des Amtes wird mit der Mitteilun_g an die Beam
tin oder den Beamten wirksam, wenn nicht in der 
Mitteilung ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Die 
Mitteilung muss die neue Amtsbezeichnung der Be
amtin oder des Beamten enthalten. 

4.13 Ändert sich die Amtsbezeichnung des bisherigen 
Amts, ohne dass der Beal:ntin oder dem Beamten ein 
anderes Amt übertragen wii;d, ist der Beamtin oder 
dem Beamten die neue Amtsbezeichnung schriftlich 
mitzuteilen. 

5 Rücknahme der Ernennurig (zu § 12 BeamtStG, 
§ 12 LBG) 

Die Ernennungsbehörde hat zunächst die nachträgli
che vorgeschriebene Mitwirkung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu der fehlerhaften Ernennung zu 
veranlassen. En;t wenn die Nachholung der Mitwir
kung gescheitert ist, beispielsweise die Zustimmung 
zu einer Ernennung verweigert wurde, ist die Ernen
nung zurückzunehmen. Für Fälle, in denen vm: dem 
1. Januar 2011 fehlerhaft der ehemaiige Landesperso
nalausschuss nicht beteiligt wurde, entscheidet über 
die nachträgliche Zustimmung bei den Beamtinnen 
und Beamten des Landes die. oberste Dienstbehörde 
im Einvernehmen mit dem Innenministerium Baden
Württemberg (Artikel 62 § 1 Absatz 1 Nummer 5 des 
Dienstrechtsreformgesetzes (DRG)). 

6 Führungsfunktionen auf Probe (zu § 4 Absatz 3 
Buchstabe b BeamtStG, § 8 LBG) 

6.1 Der Anwendungsbereich des § 8 LBG ist nur gege
ben, wenn eine bestimmte leitende Funktion zugleich 
mit der Verleihung des statusrechtlichen Amts, das 
dieser leitenden Funktion zugeordnet ist, übertragen 
wird. Allein die Übertragung der leitenden Funktion 
reicht nicht aus. 

- Welche Ämter mit leitender Funktion zunächst im 
Beamtenverhältnis auf Probe vergeben werden, ist 
im Anhang zu § 8 Absatz 1 LBG BuchstabeAbis D 
abschließend aufgeführt. 

- Welcher Besoldungsgruppe das jeweilige status
rechtliche Amt mit leitender Funktion zugeordnet 
ist, ergibt sich nach § 20 LBesGBW und den auf 
dieser Grundlage erstellten Dienstpostenbewertun
gen oder den Besoldungsordnungen. 

- Nicht einbezogen sind Ämter nach § 30 BeamtStG 
in Verbindung mit § 42 Absatz 1 LBG und Ämter, 
deren Inhaberinnen und Inhaber richterliche. Unab
hängigkeit besitzen. 

KeinAnwendungsfall des§ 8 LBG ist daher die allei
nige Übertragung einer leitenden Funktion ohne die 
Verleihung des entsprechend zugeordneten status
rechtlichen Amts, beispielsweise die Übertragung ei
ner nach der Besoldungsgruppe B 6 bewerteten Ab
teihingsleitung, die Beamtin oder der Beamte bleibt 

·jedoch zunächst in Besoldungsgruppe B 3. Die An
wendung des § 8 LBG wird erst ausgelöst, wenn auch 
das entsprechend zugeordnete statusrechtliche Amt 
verliehen wird. Kein Anwendungsfall des § 8 LBG 
liegt ferner vor, wenn eine Beamtin oder ein Beamter 
bereits das statusrechtliche Amt, das der leitenden 
Funktion zugeordnet ist, innehat und ihr oder ihm un
ter Beibehaltung dieses Amts eine entsprechende lei
tende Funktion übertragen wird (zum Beispiel einer 
Referentin oder einem Referent in Besoldungsgruppe 
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A 16 wird eine in dieser Besoldungsgruppe bewertete 
Referatsleitung übertragen). Wird dagegen in dersel
ben leitenden Funktion ein höher bewertetes status
rechtliches Amt verliehen, weil dem Amt mit leiten
der Funktion mehrere Besoldungsgruppen zugeord
net sind (zum Beispiel einer Referatsleiterin oder ei
nem Referatsleiter in der Besoldungsgruppe A 16 
wird eine nach Besoldungsgruppe B 3 bewertete' Re
feratsleitung übertragen), löst diese Beförderung die 
Anwendung des § 8 LBG aus. 

6.2 Während der Probezeit wird das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit durch das Beamtenverhältnis auf 
Probe überlagert (Doppelbeamtenverhältnis). Eine 
Entlassung aus dem Lebenszeitbeamtenverhältnis 
tritt nicht ein. Die Rechte und Pflichten aus dem zu
letzt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übertrage
nen Amt ruhen während der Probezeit mit Ausnah
me der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit (§ 37 
BeaintStG in Verbindung mit§ 57 LBG) und des Ver
bots der Annahme von Belohnungen, Geschenken 
und sonstigen Vorteilen (§ 42 BeamtStG). 

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit und. Beamtenver
hältnis auf Probe in einem Amt mit leitender Funk
tion können nur bei demselben Dienstherrn bestehen. 
Sollen Beamtinnen und Beamte anderer Dienstherrrt 
in das Beamtenverhältnis auf Probe nach § 8 LBG be
rufen werden, so ist zuvor durch Versetzung oder Er, 
nennung ein Beamtenverhältnis zum Land Baden
Württemberg zu begründen. Erst im Anschluss daran 
ist das neue Amt im Beamtenverhältnis auf Probe 
nach § 8 LBG zu übertragen. 

6.3 Die Probezeit von zwei Jahren kann in besonders be
gründeten Fällen von der obersten Dienstbehörde bis 
auf ein Jahr verkürzt werden. Ist die leitende Funk
tion bereits in vollem Umfang . übertragen worden, 
ohne dass auch das statusrechtliche Amt verliehen 
wurde, beispielsweise weil eine entsprechende Plan
stelle nicht zur Verfügung stand, oder war unmittelbar 
zuvor eine vergleichbare leitende Funktion erfolg
reich übertragen, sollen diese Zeiten bei Bewährung 
grundsätzlich auf die Probezeit angerechnet werden. 
Eine Mindestprobezeit ist dann nicht zu fordern. Je 
nach dem Umfang der Anrechnung kann die Probe
·zeit ganz entfallen. 

Die Dauer der Probezeit unter Berücksichtigung von 
Anrechnungs- und Verkürzungsmöglichkeiten ist 
durch einen begleitenden Verwaltungsakt festzuset
zen. 

Eine Verlängerung der Probezeit ist nicht zulässig. 

6.4 Beamtinnen und Beamten darf ein Amt mit leitender 
Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 8 
LBG nur übertragen werden, wenn die laufbahnrecht
lichen Voraussetzungen dafür erfüllt werden, insbe
sondere die für das konkrete Amt erforderliche Lauf
bahhbefähigung (vergleiche § 16 LBG) vorhanden 
ist. 

6.5 Wird Beamtinnen oder Beamten auf Lebenszeit ein 
Amt mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf 
Probe nach § 8 LBG übertragen,. erhalten diese eine 
Ernennungsurkunde nach Anlage 3, Muster 11. 

6.6 Wird Beamtinnen oder Beamten als Amt mit leitende! 
Funktion ein anderes Amt mit höherein Grundgehalt 
übertragen, ohne dass sich die Amtsbezeichnung än
dert, beispielsweise die Übertragung eines Amts mit 
Amtszulage oder von Ministerialrat in der Besol
dungsgruppe A 16 zu Ministerialrat in der Besol
dungsgruppe B 3, erfolgt die Übertragung des ande
ren statusrechtlichen Amts ebenfalls durch Ernen
nung in das Beamtenverhältnis auf Probe (vergleiche 
'§ 8 Absatz 1 Nummer 3 BeamtStG). Wird ohne 
Wechsel der Laufbahngruppe ein anderes Amt mit 

· gleichem Grundgehalt; aber anderer Amtsbezeich
nung übertragen, beispielsweise von Ministerialrat in 
der Besoldungsgruppe B 3 zum Leitenden Ministeri
alrat in der Besoldungsgruppe B 3, ist wegen der Be
gründung des Beamtenverhältnisses auf Probe nach 
§ 8 LBG ebenfalls eine Ernennung erforderlich (ver
gleiche § 8 Absatz 1 Nummer 1 BeamtStG). Für die 
Übertragung des Amts mit leitender Funktion im Be
amtenverhältnis auf Probe wird in diesen Fällen eine 
Urkunde nach Anlage 3, Muster 11 empfohlen. 

6.7 Hat sich die Beamtin oder der Beamte bewährt, ist 
das Amt mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit zu übertragen, das heißt grundsätzlich 
durc;h entsprechende Ernennung und Aushändigung 
einer Ernennungsurkunde nach Anlage 3, Muster 3. 
Stimmen die bisherige und die künftige Amtsbezeich
nung überein, wird auf die Angabe der bisherigen 
Amtsbezeichnung in der Ernennungsurkunde ver
zichtet. 

Soweif kein Ernennungsfall nach § 8 BeamtStG vor- · 
liegt, erfolgt die nachfolgende Übertragung des Am
tes auf Dauer im bestehenden Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit durch schriftliche Verfügung. 

Da nach Ablauf der Probezeit das Beamtenverhältnis 
auf Probe in einem Amt mit leitender Funktion kraft 
Gesetzes nach § 22 Absatz 5 BeamtStG endet, muss 
die Entscheidung über die Bewährung möglichst zeit~ 
nah erfolgen, so dass eine unmittelbare Anschlusser
nennung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
der rechtzeitige Erlass der Verfügung möglich ist. Es 
wird empfohlen, die Ernennungsurkunde oder die 
Verfügung kurz vor Ablauf der Probezeit auszuhändi
gen und darin den Zusatz »mit Wirkung vom ... << un-
ter Angabe des Zeitpunkts einzufügen. ' 

6.8 Haben sich Beamtinnen und Beamte nicht den Leis
tungserwartungen entsprechend bewährt, verbleiben 
sie in dem statusrechtlichen Amt vor der Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe nach § 8 
LBG mit entsprechendem Dienstposten. Weitere sta
tusändernde Verfügungeil sind nicht erforderlich. Die 
Feststellung der Nichtbewährung ist schriftlich mit-
zuteilen. · 

Lautbahnen 

7 Erwerb der Lautbahnbefähigung (zu § 16 LBG) 

7.1 Die Erhalturig eines leistungsfähigen Berufsbeamten
turns hängt vor alkm davon ab, dass die Bewerberin
nen und Bewerber die für die erfolgreiche Wahrneh
mung der jeweiligen Aufgaben ~rforderliche Lauf-
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bahnbefähigung besitzen. § 16 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 LBG sieht für den Erwerb einer Laufbahnbefä
higung als Laufbahnbewerberin oder Laufbahnbewer
ber verschiedene. Regelungsmöglichkeiten vor. Das 
für die jeweilige Fachlaufbahn zuständige Ministe
rium ~ann die betreffende Fachlaufbahn im Rahmen 
dieser gesetzlichen Regelungsmöglichkeiten einrich
ten, den Zugang zu der Laufbahn ausgestalten und die 
weiteren Modalitäten, wie zum Beispiel Einzelheiten 
zum Aufstieg oder der Gleichwertigkeit zu anderen 
Laufbahnen, durch Rechtsverordnung näher regeln 
imd dabei insbesondere bestimmen, nach welcher 
oder welchen der in § 16 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
LBG vorgesehenen Möglichkeiten die Laufbahnbefä
higung erworben wird. Die durch Verordnung des zu
ständigen Min'isteriums getroffenen laufb~echtli
chen Regelungen gelten für alle Beamtinnen und 
Beamten, die in ·diese Laufbahn eingestellt werden 
(Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber), .. 
grundsätzlich gleichermaßen und unabhängig vom je
weiligen Dienstherrn sowie unabhängig davon, in 
welchem Geschäftsbereich eines Ministenums sie be
schäftigt sind. Spezielle Festlegungen in den lauf
bahnrechtlichen Verordnungen bleiben unberührt. 

7.2 Der Zugang zu einer eingerichteten Laufbahn ist nach 
§ 16 Absatz 1 Nummer 5 LBG auch über die Richtlk 
nie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken
nung von Berufsqualifikationen möglich. Diese EU
Richtlinie dient der Beseitigung von Hindernissen für 

·den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr zwi" 
sehen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und gibt Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern so
wie ihnen Glel.chgestellten, die ihre Berufsqualifika
tion in einem Mitgliedstaat erworben haben, Garan- · 
tien hinsichtlich des Zugangs zu demselben Beruf 
und seiner Ausübung in einem anderen Mitgliedstaat. 
Näheres zum Verfahren und zur Zuständigkeit haben 
das Innenministerium, das Finanz- und Wirtschafts
ministerium, das Wissenschaftsministerium, das Um
weltrninisterium, das Sozialministerium, das Ministe
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
das Justizministerium, das Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur und das Integrationsministerium in 
der Laufbahnbefähigungsanerkennungsverordnung 
geregelt. Für die Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise für Lehrerberufe gilt die EU-EWR
Lehrerverordnung des Kultusministeriums. 

7.3 Die Befähigung vonanderen Bewerberinnen und Be
werbern für eine bestimmte Laufbahn kann' nur von 
den obersten Dienstbehörden festgestellt werden. 
Zwingend ist dabei, dass die Laufbahn, in die die an
dere Bewerberin oder der andere Bewerber einge" 
stellt wird, tatsächlich besteht und durch das zustän
dige lauf~ahngestaltende Ministerium eingerichtet 
worden ist. Die in§ 16 Absatz 3 LBG geregelten Vo
raussetzungen müssen kumulativ vorliegen; Ausnah
men sind nicht möglich. An die Prüfung der Voraus
setzungen sind strenge Maßstäbe anzulegen. Die Ein
stellung einer anderen Bewerberin oder eines anderen 
Bewerbers soll sich auf Einzelfälle beschränken. 

7.4 Nach Artikel 62 § 1 Absatz 1 Nummer 1 DRG blei
ben die am 31. Dezember 2010 vorhandenen Beam
tinnen und Beamten in ihren bisherigen Laufbahnen, 
soweit in den jeweiligen laufbahnrechtlichen Vor
schriften der Ressorts nichts anderes bestimmt ist. · 
Dies gilt insbesondere auch für die Beamtinnen und 
Beamten, für die vom ehemaligen Landespersonal
ausschuss .eine auf einen bestimmten Verwendungs
bereich eingeschränkte Befähigung zuerkannt wurde. 

Für die Beamtinnen und Beamten, die im Wege des 
Aufstiegs für besondere Verwendungen in die nächst
höhere Laufbahn gelangt sind, gelten die jeweili" 
g'en Bestimmungen der Landeslaufbahnverordnung 
(§ 21 a Absatz 3, § 25 a Absatz 2 und § 30 a Absatz 2) 
in der bis 31. Dezember 2010 geltenden Fassung fort. 
Diese damit weiter geltende Einschränkung des Ver
wendungsbereichs hat zur Folge, dass eine Beförde
rung nur bis zu den in den jeweiligen Bestimmungen 
genannten Besoldungsgruppen möglich ist. Ein
schränkungen des Verwendungsbereichs können nur 
über einen horizontalen Laufbahnwechsel nach § 21 
LBG aufgehoben werden. Voraussetzung ist dabei 
unter anderem, dass die Aufgaben der entsprechenden 
Fachlaufbahn entsprechend Nummer 11.1 tatsächlich 
wahrgenommen werden. 

7.5 Die Regelungen zu den Laufbahnen besonderer Fach
richtung in den §§ -33 bis 44 der Landeslaufbahnver
ordnung in der bis 31. Dezember 2010 geltenden 'Fas
sung galten nach Artikel 62 § 1 Absatz 2 DRG le
diglich längstens bis 31. Dezember 2014 fort. Der . 
Zugang zu einer Laufbahn richtet sich nunmehr aus
schließlich nach den Voraussetzungen in der jeweils 
einschlägigen laufbahnrechtlichen Verordnung auf 
der Grundlage des§ 16 Absatz 2 LBG. 

8 Einstellung (zu§ 18 LBG) 

Die Einstellung erfolgt grundsätzlich im Eingangs
amt der Laufbahn. Der Dienstherr hat, wenn beson
dere dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen, nach 
§ 18 Absatz 2 LBG die Möglichkeit, zum Ausgleich 
einer unzumutbaren Härte ausnahmsweise die Ein
stellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt 
vorzunehmen. Dies setzt zwingend voraus, dass die 
Beamtin oder der Beamte nach Erwerb der Laufbahn
befähigung bereits über den in § 18 Absatz 2 LBG 
festgelegten Zeitraum Aufgaben wahrgenommen hat, 
die der Laufbahn in der jeweiligen Laufbahngruppe 
entsprechen, in die sie oder er eingestellt werden soll. 

§ 18 Absatz 2 Satz 3 LBG stellt klar, dass auch bei 
einer. anderen Bewerberin oder einem anderen Be
werber die Zeiten der Aufgabenwahrnehmung, die für 
den Erwerb der Befähigung nach§ 16 Absatz 3 LBG 
mindestens erforderlich sind, darüber hinaus zusätz
lich erbracht worden sein müssen. Eine doppelte Be
rücksichtigung ist nicht möglich. 

9 Probezeit (zu § 19 LBG) 

9.1 § 19 LBG gestaltet die in§ 10 BeamtStG vorgeschrie
bene Probezeit näher aus. Die erfolgreiche Ableistung 
der Probezeit nach Erwerb der Laufbahnbefähigung 

( 
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ist Voraussetzung für die Ernennung in ein Beamten
verhältnis auf Lebenszeit (vergleiche Nummer 18.3) .. 
Die Probezeit des § 19 LBG ist zu unterscheiden von 
der Probezeit in einer Führungsfunktion auf Probe 
nach § 8 LBG (vergleiche dazu Nummer 6). 

9 .. 2 Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge gelten grund
sätzlich nicht als Probezeit. Hierunter fallen auch Be
urlaubungen, die überwiegend dienstlichen Interes
sen oder öffentlichen Belangen dienen; zu entspre
chenden Beurlaubungen für die vorübergehende 
Wahrnehmung von Aufgaben in einer öffentlichen 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
oder in der Verwaltung oder in einer öffentlichen Ein
richtung eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union vergleiche Nummer 16.7. Bei auseinanderfal
lenden Zuständigkeiten hat die für die Beurlaubung 
zuständige Stelle vor der Bewilligung einer entspre
chenden Beurhiubung die Ernennungsbehörde zu be
teiligen. Die Ernennungsbehörde kann im Einzelfall 
bestimmen, dass Zeiten einer solchen Beurlaubung 
als Probezeit gelten. · 

9.3 Das in §.19 Absatz 2 Nummer 2 LBG enthaltene Tat
bestandsmerkmal »hervorragend« wurde wegen der 
Vielzahl der für den Erwerb der Laufbahnbefähigung 
in Betracht kommenden Prüfungen und Bewertungen 
gesetzlich nicht definiert. Es kann sich jedoch nur um 
eine Spitzenbewertung handeln. Die Ernennungsbe-

. hörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob 
und in welchem Umfang die Probezeit abgekürzt wird. 

9.4 .Für den freiwilligen Wehrdienst ist aufgrundder ge
setzlichen Festlegung in § 4 Absatz 3 des Wehn 
pflichtgesetzes und· § 58 f des Soldatengesetzes ein 
Nachteilsausgleich entsprechend der Regelung in 
§ 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 LBG zu gewähren. 

Bei der Prüfung sowohl der in § 19 Absatz 3 Satz 1 
als auch der in § 19 Absatz 3 Satz 2 LBG genannten 
Anrechnungen ist auf einen kausalen Zusammenhang 
zu der beruflichen Entwicklung als Beamtin oder als 
Beamter zu achten. Ein solcher Zusammenhang liegt 
vor, wenn der Wehr- oder Zivildienst, die Tätigkeit 

· als Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin, 
die Betreuung und Pflege eines Angehörigen, die In
anspruchnahme von Elternzeit oder Urlaub nach § 72 
Absatz 1 LBG oder die Leistung von Bundesfreiwilli
gendienst oder Jugendfreiwilligendienst zu einer tat
sächlichen Verzögerung in dem beruflichen Werde
gang im Beamtenverhältnis geführt haben. 

9.5 Kann die Bewährung in der Probezeit· nicht festge
stellt werden, soll eine Verlängerung der Probezc;;it 
schrittweise erfolgen. Die betroffene Person ist vor
her anzuhören. Die Verlängerung der Probezeit ist 
unter Angabe der Gründe und unter Festlegung der 
zeitlichen Dauer schriftlich mitzuteilen. Die Entlas
sung bei fehlender Bewährung in der Probezeit rich
tet sich nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2 BeamtStG (vergleiche Nummer 18). 

10 Beförderung (zu§ 20 LBG) 

10.1 · In der Regel sind alle Ämter der Besoldungsordnung 
A einer Laufbahn zu durchlaufen. § 20 Absatz 2 

Satz 2 LBG ermöglicht in Ausnahmefällen das Über-. 
springen von bis zu zwei Ämtern, wen,n alle genann
ten Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Höherwer
tige Tätigkeiten können auch außerhalb eines Beam
tenverhältnisses erbracht worden sein. Sie müssen 
j.edoch mindestens über einen Zeitraum ausgeübt 
worden sein, in dem auch bei regulärem Vorrücken in 
der Laufbahn das höhere Amt laufbahnrechtlich frü
hestens hätte erreicht werden können (sogenannte 
fiktive Nachzeichnung des Werdegangs der Lauf
bahn). Die Tätigkeiten können nicht mehrfach be
rücksichtigt werden. Eine Anrechnung ist nur auf die 
Einstellung im Beförderungsamt oder bei der,Probe
zeit oder beim Überspringen von Ämtern möglich. 

10.2 Beim Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahngruppe 
kann das Eingangsamt der nächsthöheren Laufbahn
gruppe übersprungen werden, wenn dieses mi.t kei
nem höheren Grundgehalt verbunden ist als das bis
herige Amt. Für den Begriff des Grundgehalts gilt § 3 
Absatz 7 LBG, wobei die dort genannten Bestandteile 
als Verweis dem Grunde nach und nicht der Höhe 
nach anzusehen sind. Die Ermessensentscheidung 
trifft die Ernennuilgsbehörde, Die Sperrfrist des § 20 
Absatz 3 Nummer 3LBG ist zu beachten. 

10.3 Wartezeiten für eine Beförderung, die über die in§ 20 
Absatz 3 Nummer 3 LBG genannte Sperrfrist hinaus
gehen, dürfen nur unter Beachtung des sich aus Arti
kel 33 Absatz 2 GG ergebenden Leistungsprinzips 
festgelegt werden. 

10.4 Nummer 3.5 Satz 1 gilt entsprechend. 

11 Horizontaler Laufbahnwechsel (zu § 21 LBG) 
11.1 Ein Laufbahnwechsel erfordert die Befähigung für 

die neue Laufbahn. Zu berücksichtigen ist die ganze 
Bandbreite der Aufgabendet angestrebten Laufbahn. 

11.2 Für die Einführungszeit können Konzepte, in denen 
die notwendigen Qualifizierungs- und sonstigen 
Maßnahmen, beispielsweise Hospitationen, Praktika, 
Praxisstationen, festgelegt sind, erstellt werden. 

11.3 Die Dienstvorgesetzten entscheiden am Ende der 
Einführungszeit durch Verwaltungsakt über den Er- . 
werb der Befähigung für die neue Laufbahn und 
dokumentieren dies in den Personalaktendaten. Bei 

, mehrere!YDienstvorgeset:Zten ist derjenige zuständig, 
der für die Einführung in die neue Laufbahn zustän
dig ist. Die Ernennungsbehörde bleibt für die Verlei
hung eines Amts der n~uen Laufbahn zuständig. 

11.4 Für Beamtinnen oder Beamte des Bundes, die wäh
rend ihrer Abordnung zu einer Dienststelle in Baden
Württemberg in eine neue Laufbahn eingeführt wer
den, gilt § 21 LBG über § 27 Absatz 5 des Bundesbe
amtengesetzes (BBG), für Beamtinnen und Beamte 
anderer Länder über§ 14 Absatz 4 BeamtStG. 

12 Aufstieg (zu § 22 LBG) 

12.1 Der Aufstieg ist nur in eine Laufbahn derselben Fach
richtung möglich, die auch in der nächsthöheren 
Laufbahngruppe eingerichtet ist. 

Hat der ehemalige Landespersonalausschuss im Ein
zelfall eine auf einen bestimmten Verwendungsbe-
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reich eingeschränkte Befähigung zuerkannt, ist ein 
Aufstieg aus dieser eingeschränkten Laufbahn nicht 
möglich, da diese in der nächsthöheren Laufbahn-

, gruppe· nicht eingerichtet ist. Sofern die Vorausset
zungen vorliegen und Aufgaben der entsprechenden 
Fachlaufbahn tatsächlich wahrgenommen werden be
zi~hungsweise werden sollen, kann ein horizontaler 
Laufbahnwechsel nach § 21 LBG inBetracht gezo
gen werden, mit dem die Beamtin oder der Beamte 
die Befähigung für eine Laufbahn erwirbt, aus der ein 
Aufstieg möglich ist. 

12.2 · Die Voraussetzungen für einen Aufstieg ergeben sich 
aus § 22 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 LBG. Sie müssen 
kumulativ vorliegen. Die für die jeweilige Fachlauf
bahn in den laufbahnrechtlichen Vorschriften getrof
fenen Ausnahmen von § 22 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
LBG bleiben unberührt. Über den Aufstieg entschei
det die für die Ernennung in der höheren Laufbahn
gruppe zuständige Behörde. Das Vorliegen der ,Auf
stiegsvoraussetzungen ist in den Personalaktendaten 
zu dokumentieren. 

12.3 In § 22 Absatz 1 Nummer 5 LBG ist für die ge
forderte Qualifizierungsmaßnahme weder eine be
stimmte Form noch ein bestimmter Umfang vorgege
ben. Auch ist nicht festgelegt, ob die Qualifizierungs
maßnahme mit einer Prüfung abgeschlo~sen werden 
mvss oder nicht. Die Entscheidung hierüber obliegt 
dein jeweiligen Dienstherrn. Die Maßnahme muss je
doch geeignet sein, Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
vermitteln, die die Wahrnehmung der Aufgaben in 
der gesamten Bandbreite der neuen Laufbahn ge
währleisten. Es können Aufstiegskonzeptionen fest
gelegt werden. Die Entsendung zu Qualifizierungs
maßnahmen ist nicht vom Vorliegen der Vorausset
zungen des § 22 Absatz 1 Nummer 1 LBG abhängig. 
Es besteht auch keine zwingende zeitliche Reihen
folge der in § 22 Absatz 1 LBG genannten Vorausset
zungen. 

Eine konkrete Vorgabe an die Ausgestaltung der 
Qualifizierungsmaßnahme kann nur in den Fällen 
gegeben sein, in denen das laufbahngestaltende Res
sort in der jeweiligen laufbahnrechtlichen Vorschrift 
von der Ermächtigung in § 22 Absatz 4 Nummer 2 
LBG Gebtauch gemacht hat. Dadurch kann mit der 
auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Qua
lifikation auch bestimmt werden, welches Amt der' 
nächsthöheren Laufbahn höchstens verliehen werden 
kann. 

12.4 Erfolgt der Aufstieg aus' dem Endamt einer Laufbahn 
in das Eingangsamt der nächsthöheren Laufbahn der
selben Fachrichtung, so bedarf es nach § 8 Absatz 1 
Nummer 4 BeamtStG in Verbindung mit § 10 LBG 

· einer Ernennung, auch wenn damit kein höheres 
Grundgehalt (§ 3 Absatz 7 LBG) verbunden ist. Ist 
mit der Ernennung kein höheres Grundgehalt verbun
den, so handelt es sich nicht um eine Beförderung 
nach § 20 Absatz 1 LBG .. 

12.5 Beim Aufstieg kann das Eingangsamt, der nächsthö
heren Laufbahn nach § 20 Absatz 2 Satz 4 LBG über
sprungen werden. Auf Nummer 10.2 wird verwiesen. 

. Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Entsendung 

13 Versetzung (zu§ ·24 LBG, §§ 13, 15 BeamtStG) 

13.1 Versetzungen innerhalb der Landesverwaltung und 
Versetzungen vom Land zu einem anderen Dienst
herrn im Sinne des § 1 LBG oder umgekehrt richten 
sich nach § 24 LBG. Bei länderübergreifenden Ver
setzungen und bei Versetzungen in den Bereich des 
Bundes sind §§ 13, 15 BeamtStG sowie die Verfah
rensvorschriften in § 24 Absatz 5 in Verbindung mit 
Absatz 4 Satz 2 und 3 LBG anzuwenden. Für Verset
zungen aus dem Bereich des Bundes zum Land gilt 
§ 28 BBG. 

13.2 Die Versetzung von Beamtinnen und Beamten nach 
§ 24 LBG in ein Amt mit demselben Grundgehalt ei
ner gleichwertigen oder anderen Laufbahn (bei einer 
anderen Dienststelle desselben oder bei einem ande
ren Dienstherrn) ist nicht von der Zustimmung der 
Beamtin oder des Beamten abhängig, wenn die neue 
Tätigkeit auf Grund der Vorbildung oder der Berufs
ausbildung der Beamtin oder dem Beamten zurnutbar 
ist. Bei einem derartigen Eingriff in die Rechtsstel
lung von Beamtinnen und Beamten ~ind im Rahmen 
der pflichtgemäßen Ermessensausübung insbeson
dere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die per
sönliche Situation der Beamtin oder des Beamten und 
die der Entscheidung zu Grunde zu legenden.dienstli
chen Gründe zu beachten. Eine Weiterverwendung 
der Beamtin oder des Beamten im bisherigen Amt 
und weniger schwerwiegende Maßnahmen, wie die 
Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn, müssen 
objektiv unmöglich sein. Eine Versetzung in ein Amt 
mit demselben Grundgehalt einer gleichwertigen 

· oder einer anderen Laufbahn darf zum Beispiel nur 
bei erheblichen organisatorischen Schwierigkeiten, 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem Abbau 
von Personalüberhängen, erfolgen; in der Person 
der betroffenen Beamtinnen und Beamten liegende 
Gründe scheiden insoweit aus. 

Unabhängig vom Zustimmungserfordernis · sind be
troffene Beamtinnen und Beamte bei Versetzungen 
aus dienstlichen Gründen stets anzuhören. 

13.3 Die Versetzung einer Beamtin oder eines Beamten, 
deren oder dessen Aufgabengebiet von einem Behör
denumbau betroffen ist, in ein Amt derselben oder 
einer gleichwertigen L~ufbahn mit geringerem 
Grunqgehalt wegen Behördenumbildung darf nur in
nerhalb der Landesverwaltung erfolgen. Es darf nur 
ein Amt mit einem Grundgehalt übertragen werden, 
das mindestens dem Amt entspricht, das die Beamtin 
oder der Beamte vor dem bisherigen Amt innehatte. 
Versetzungsmöglichkeiten nach anderen Vorschrif
ten, die weniger stark in die Rechtsstellung der Be
troffenen eingreifen, sind vorrangig. Im Übrigen ist 
die Dienstbehörde im Rahmen der Fürsorgepflicht 
gehalten, Beamtinnen und Beamte so bald wie mög
lich wieder entsprechend ihrem bisherigen Amt zu 
verwenden. 

13.4 Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an Qualifi
zierungsmaßna}Jmen für den Erwerb der neuen Lauf
bahnbefähigung teilzunehmen, wenn sie in ein Amt 
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einer anderen Lautbahn versetzt werden, für die sie · 
nicht die Lautbahnbefähigung besitzen. Die Qualifi
zierungsmaßnahmen müssen den in § 21 Absatz i 
Satz 1 LBG genannten Maßnahmen (Einführungs
zeit) entsprechen. Mit der Qualifizierungspflicht geht 
das Recht der betroffenen Beamtinnen und Beamten 
einher, an Maßnahmen entsprechend § 21 Absatz 2 
·Satz 2 LBG teilnehmen zu dürfen, die geeignet sind, 
die Einführungszeit zu verkürzen. 

13.5 Nach§ 24 Absatz 4 Satz 4 Halbsatz 1 LBG wird bei 
einem Dienstherrnwechsel das Beamtenverhältnis 
mit dem neuen Dienstherrii. fortgesetzt, so dass res 
grundsätzlich keiner erneuten 'Ernennung bedarf. Bei 
Versetzungen ist der Zeitpunkt der Versetzung zu be
stimmen. 
Werden Beamtinnen oder Beamte von einem anderen 
Dienstherrn in den Dienst des Landes versetzt, so er
halten sie neben der ;von der nach § 24 Absatz 4 LBG 
zuständigen Stelle zu erlassenden Versetzungsverfü
gung von der zuständigen Ernennungsbehörde eine 
schriftliche Mitteilung. Hierfür wird folgender Wort
laut empfohlen: 

»Auf Grund ... sind Sie unter Fortdauer Ihres Be
amte.nverhältnisses auf ... mit Wirkung vom ... in 
den Dienst des Landes Baden-Württemberg ver
setzt. 
Sie führen die Amtsbezeichnung .... « 

Danach folgt die haushaltsrechtliche Einweisungs- . 
verfügung (vergleiche Nummer 4.10). 

13.6 Für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte ist es 
je nach Art und Schwere der Behinderung schwieri
ger als für andere Beschäftigte, sich auf einen neuen 
Arbeitsplatz umzustellen. Sie sollen daher gegen ih
ren Willen nur aus dringenden dienstlichen Gründen 
versetzt werden, wenn ihnen hierbei mindestens 
gleichwertige oder bessere Arbeitsbedingungen oder 
Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Bei 
Versetzungen von schwerbehinderten Beamtinnen 
und schwerbehinderten Beamten ist die Schwerbe
hindertenvertretung zu unterrichten und vor einer 
Entscheidung anzuhören. Die Entscheidung ist ihr 
unverzüglich mitzuteilen (§ 95 Absatz 2 Satz 1 SGB 
IX). 

13.7 Länderübergreifende Versetzungen und Versetzungen 
zwi.schen demLand und dem Bund können nur in ein 
Amt erfolgen, für das die Beamtin oder der Beamte 
die Lautbahnbefähigung besitz( Hierfür 'ist das Recht 
des aufnehmenden Dienstherrn maßgebend. 
Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ist 
bei einer länderübergreifenden Versetzung § 61 
BeamtStG zu beachten. 

14 Abordnung (zu§ 25 LBG, §§ 13,14 BeamtStG) 

14.1 Abordnungen ·innerhalb der Landesverwaltung und 
Abordnungen vom Land zu .einem anderen Dienst

. herrn im Sinne des § 1 LBG oder umgekehrt richten 
. sich nach § 25 LBG. Bei länderübergreifenden Ab

ordnungen und bei Abordnungen in den Bereich des 
Bundes sind §§ 13, 14 BeamtStG sowie die Verfah
rensvorschriften in § 25 Absatz 5 in Verbindung mit 

§ 24 Absatz 4 LBG anzuwenden. Für Abordnungeil 
aus dem Bereich des Bundes zum Land gilt § 27 
BBG. 

14.2 Über die Abordnung ist nach pflichtgemäßem Ermes
sen zu entscheiden. Nummer 13.2 gilt insoweit wie 
auch zum Anhörungserfordernis entsprechend. Un
mittelbar aufeinanderfolgende Abordnungen können 
nur im Ausnahmefall ohne Zustimmung der oder des 
Betroffenen erfolgen und nur dann, wenn weniger 
einschneidende Maßnahmen nicht zur Verfügung ste
hen. 

14.3 Für die Abordnung von schwerbehinderten Beamtin
nen und Beamten gilt Nummer 13.6 entsprechend. 

14.4 Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ist 
bei länderübergreifender Abordnung § 61 BeamtStG 
zu beachten. 

· 14.5 Mit ihrer Abordnung bekommen Beamtinnenund Be
amte neben ihren bisherigen Dienstvorgesetzten wei
tere Dienstvorgesetzte im Sinne von § 3 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 1 LBG hinzu, die für be
stimmte beamtenrechtliche Entscheidungen zustän
dig sein können: 

15 Zuweisung (zu§ 20 BeamtStG) 
15.1 Die Zuweisung ermöglicht eine Tätigkeit bei Einrich

tungen ohne Dienstherrnfähigkeit Die Rechtsstele 
lung der Beamtinnen und Beamten bleibt durch die 
Zuweisung unberührt. Der Dienstherr behält die 
Möglichkeit, auch im Zuweisungsverhältnis auf die 
Erfüllung der Pflichten hinzuwirken. Da Zuweisun-

. gen zu einer Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft 
in die statusrechtliche Stellung der Beamtinnen und 
Beamten eingreifen, ist sie grundsätzlich nur mit de
ren Zustimmung zulässig. Die Fälle, in denen eine 
Zustimmung nicht erforderlich ist, sind in § 20 Ab
satz 2 BeamtStG abschließend geregelt. · 

15.2 Die Zuweisung zu einer . öffentlichen Einrichtung, 
beispielsweise des Auslands, oder einer öffentlich
rechtlichen Religionsgemeinschaft setzt das Vorlie
gen eines dienstlichen oder öffentlichen Interesses 
voraus. Dies kann ein Einzelinteresse einer Dienst
stelle oder ein allgemeines öffentliches Interesse sein. 
Für Zuweisungen zu öffentlichen zwischenstaatli
chen oder überstaatlichen Organisationen (internatio
nale Organisationen) kann das öffentliche Interesse 
zum Beispiel darin bestehen, die deutsche Präsenz bei 
der Einrichtung zu erhöhen. 

15.3 Für eirte Zuweisung zu einer anderen (privaten) Ein
richtung, die national oder international sein kann, 
muss ein öffentliches Interesse vorliegen. Als öffent
liches Interesse kommen zum Beispiel das Erlernen 
von Methoden außerhalb des öffentlichen Dienstes 
und das Sammeln von Erfahrungen in Betracht. Dies 
dient auch dem Austausch zwischen öffentlichem 
Dienst und Privatwirtschaft. 

16 Richtlinien für die Entsendung von Beamtinnen 
und Beamten 

16.1 Entsendung l.m Sinne dieses Abschnitts ist die vorü
bergehende Wahrnehmung von Aufgaben 
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- in einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung, 

- in der Verwaltung oder in einer öffentlichen Ein
richtung eines 'Mitgliedstaates der Europäischen 
Union· 

außerhalb der Entwicklungszusammenarbeit 

16.2 Scheidet eine Zuweisung unter Fortzahlung der Be
züge aus, kommt zur Entsendung unter Beachtung 
des § 22 Absatz 2 ·· BeamtStG gegebenenfalls die 
Bewilligung von Urlaub aus sonstigen Gründen 
nach § 31 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung 
(AzUVO) in Betracht. 

16.3 Die Entsendung von Beamtinnen und Beamten darf 
nur erfolgen, wenn an der Tätigkeit der Beamtin oder 

tßes Beamten in der Einrichtung oder . Verwaltung 
nach Nummer 16.1 ein besonderes Landesinteresse 
besteht. Ein Bezug zu denAufgaben des Landes ist 
daher zwingende Voraussetzung. Das besondere Lan
desinteresse ist stets aktenkundig zu machen. Bei 

. Vorliegen dieser Voraussetzung ist eine Entsendung 
auch in eine internationale Organisation möglich, die 
das Bundesminist~rium des Innern nicht in Abschnitt 
I des Anhangs zu den Richtlinien für die Entsendung 
von Beschäftigten des Bundes beispielhaft aufgeführt 
hat. Vor einer Verlängerung der Entsendung ist das 
Vorliegen des besonderen Landesinteresses erneut 
festzustellen. 

16.4 Angesichts der Bedeutung der Aufgaben der in Num
mer 16.1 genannten Einrichtungen und Verwaltungen 
dürfen nur Beamtinnen und Beamte entsandt werden, 
die für die vorgesehenen Tätigkeiten besonders quali
fiziert sind. Die erfolgreiche Teilnahme an geeigneten 
Fortbildungsveranstaltungen, an Praktika oder Aus
wahlwettbewerben internationaler Organisationen ist 
einer solchen Verwendung förderlich. Die Entsen" 
dung ist auch möglich, wenn Beamtinnen und Be
amte in einer europäischen/Organisation auf Lebens
zeit angestellt werden. 

Die beurlaubende Stelle entscheidet im Einzelfall 
über die Entsendung. Dabei dürfen personelle Aus
wirkungen, die in einzelnen Geschäftsbereichen 
durch die Entsendung entstehen; nicht den Ausschlag 
geben. ·· 

16.5 Beamtinnen und Beamten soll in der Regel für die 
Dauer der Entsendung nach § 31 Absatz 1 AzUVO 
Urlaub aus sonstigen Gründen unter Wegfall der Be
züge bewilligt werden. Das Vorliegen der Vorausset
zungen für eine Entsendung gilt als Ausnahmefall im 
Sinne von§ 31 Absatz 1 Satz 2 AzUVO, so dass der 
Urlaub auch für mehr als sechs Monate bewilligt wer
denkann. 

Die Entsendung ist auf bis zu fünf Jahre zu befristen. · 
Sie kann in begründeten Fällen verlängert werden.· 
Der Antrag soll spätestens sechs Monate vor Ablauf 
des· Urlaubs gestellt werden. Die Entsendung soll 
insgesamt zehn Jahre nicht überschreiten, sofern nicht 
besondere dienstliche Gründe oder besondere schutz
würdige Belange der Beamtin oder des Beamten eine 
weitere Verlängerung rechtfertigen. Besondere dienst-

16.6 

16.7 

) 

16.8 

iiche Gründe sind insbesondere anzunehmen, wenn 
ein dienstliches Interesse an der weiteren Verwendung 
der Beamtin oder des Beainten in der Einrichtung oder 
Verwaltung nach Nummer 16.1 besteht. 

Der Urlaub dient dienstlichen Interessen. Die Bewil
ligung des Urlaubs hat unter schriftlicher Anerken
nung eines dienstlichen Interesses zu erfolgen, insbe
sondere in besoldungsrechtlicher Hinsicht für das 
Aufsteigen in· den Erfahrungsstufen oder in versor
gungsrechtlicher Hinsicht als eine der Voraussetzun
gen für die Berücksichtigung als ruhegehalt- oder al
tersgeldfähige Dienstzeit. 

Grundsätzlich sollen nur Beamtinnen und Beamte 
entsandt werden, die sich in der Probezeit bewährt 
haben. Die Zeit der Entsendung steht der Verwen
dung im Landesdienst gleich. Ist deshalb eine Entsen
dung ausnahmsweise vor dem Ablauf der Probezeit 
geboten, soll von· der Ernennungsbehörde insoweit 
bestimmt werden, dass die Zeit der Entsendung als 
Probezeit nach § 19 LBG gilt (vergleiche Nummer 
9.2). 

Die Entsendung darf keine nachteiligen Auswirkun
gen auf den beruflicnen Werdegang der Beamtin oder 
des Beamten haben. Sie steht der Ernennung in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit und einer Beförde
rung der Beamtin oder des Beamtenillicht entgegen. 

Bei der Entscheidung über eine Beförderung ist eine 
erfolgreich absolvierte Tätigkeit in einer Einrichtung 
oder Verwaltung nach Nummer 16.1 besonders zu 
berücksichtigen, wenn diese nach ihrem Anforde
rungsgehalt dem Beförderungsamt im Wesentlichen 
vergleichbar ist. Bei sonst gleicher Qualifikation be
deutet eine im Rahmen der Entsendung erfolgreich 
absolvierte Tätigkeit ein zusätzliches Qualifikations
merkmal. Über die zur Beurteilung anstehenden Be
amtinnen und Beamten soll nach Möglichkeit von der 
EinrichtUng oder Verwaltung, zu der sie entsandt 
sind, ein Beurteilungsbeitrag eingeholt werden. 

16.9 Der Urlaub wird zwec;kgebunden für die zeitweilige 
hauptberufliche Tätigkeit in einer Einrichtung oder 
Verwaltung nach Nummer 16.1 bewilligt. Er ist zu 
widerrufen, wenn er zu einem anderen·als dem bewil
ligten Zweck verwendet wird. Die Beamtinnen und 
Beamten sind mit der Bewilligung des Urlaubs und 
der Entsendung zu verpflichten, ihre beurlaubende 

· Stelle über alle Veränderungen zu unterrichten, die 
den Bewilligungsgrund betreffen. 

16.10 Die Belassung der Bezüge nach§ 31 Absatz 4 Satz 3 
AzUVO kommt nur in besonderen Ausnahmefällen 
im Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Errnäch-. 
tigungen oder mit Zustimmung des Finanz- und Wirt
schaftsministeriums in Betracht. 

16.11 Die Zeit der Entsendung ist ruhegehalt- und alters
geldfähig, wenn für diese Zeit ein Versorgungszu
schlag entrichtet wird oder mit Zustimmung des Fi
nanz- und Wirtschaftsministeriums von der Erhebung 
des Versorgungszuschlags abgesehen wi'rd (verglei-
• ehe auch Nummer 16.6); auf eine entsprechende Aus
nabmeregelung in der VwV-Haushaltsvollzug (in der 
jeweils geltenden Fassung) wird hingewiesen. 
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Soweit eine besondere Gewährleistungsentscheidung 
für die Zeit der Entsendung getroffen ist, ist die Ent
sendung rentenversicherungsrechtlich nur als vorü
bergehel}de Unterbrechung einer versicherungsfreien 
Beschäftigung mit weiterbestehender Anwartschaft 
auf Versorgung anzusehen, so dass kein Nachversi
cherungstatbestand nach § 8 Absatz 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) gegeben ist. Eine 
Aufschubbescheinigung nach § 184 Absatz 4 SGB VI 
ist nicht zu erteilen. Beamtinnen und Beamte sollen 
vor der Entsendung darüber unterrichtet werden, dass 
die Zeit der Entsendung in eine etwaige spätere Nach
versicherung einbezogen wird, sofern diese versor
gungsrechtlich nicht berücksichtigt worden ist (ver
gleiche § 4 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 5 
Absatz 1 und § 8 Absatz 2 Satz 2 SGB VIh 

16.12 Die mit der Eiltsendung zusammenhängenden weite
ren Fragen der Beihilfe und Versorgung, Heilfürsorge 
oder Versicherung in den Zweigen der Sozialversi
cherung, insbesondere der gesetzlichen Krankenver
sicherung, sollen mit dem Landesamt für Besoldung ~ 
und Versorgung Baden-Württemberg, beziehungs
weise der Sozialversi(;herung vor der Entsendung ge
klärt werden. Ein Merkblatt' mit Informationen zu 

'häufig wiederkehrenden Fragen wird auf den Inter
netseitendes Auswärtigen Amtes und des Bundesmi
nisteriums des Innern für Beschäftigte des Bundes 
veröffentlicht und kann entsprechend herangezogen 
~werden. 

Beendigung -des Beamtenverhältnisses 

17 Beendigung des Beamtenverhältnisses 
(zu § 21 Bt;amtStG, §§ 31 ff. LBG) 

17. i Die Beendigung des Beamtenverhältnisses wird mit 
einer Urkunde verfügt, wenn Beamtinnen und Be
amte 

- in den Ruhestand versetzt werden, 

- als Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit oder auf 
Zeit auf schriftliches Verlangen entlassen werden. 

Ferner soll mit einer Urkunde festgestellt werden, 
dass die Beamtin oder der Beamte kraft Gesetzes in 
den Ruhestand tritt. 

Der Wortlaut der Urkunde ergibt sich aus den Mus
tern 7 bis 10 der Anlage 3 und den folgenden Bestim
mungen. Wird ein anderer als der Regelzeitpunkt 

_ nach § 46 Absatz 1 Satz 1 oderAbsatz 2 LBG für den 
Beginn des Ruhestands verfügt, sind in die Urkunde 
nach dem Namen die Wörter »mit dem Ablauf des ... « 
unter Angabe des Zeitpunkts einzufügen. Entspre
chendes gilt, wenn die Entlassung nach § 31 Absatz 3 
LBG für einen bestimmten Zeitpunkt beantragt wor
den ist. 

17.2 In anderen als den in Nummer 17.1 genannten Fällen 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses erhalten 
Beamtinnen und Beamte einen schriftlichen Be
scheid. In diesem ist der Zeitpunkt anzugeben, zu 
dem das Beamtenverhältnis endet oder geendet hat. 

17.3 Bei Beendigung des Beamtenverhältnisses, ist der 
Dank für die dem Land geleisteten treuen Dienste 

auszusprechen, wenn Amtsführung und Leistung der 
Beamtin oder des Beamten dies rechtfertigen. In der 
Urkunde über die Beendigung des Beamtenverhält
nisses wird der Dank in der Regel durch folgenden 
Zusatz ausgesprochen: 

»Für die dem Land geleisteten treuen Dienste 
spreche ich ihr/ihm Dank und Anerkennung aus.« 

17.4 Die Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Wi
derruf im Vorbereitungsdienst mit Ablegung oder 
dem endgültigen Nichtbestehen der Prüfung nach 
§ 22 Absatz 4 BeamtStG ist vom rechtlichen Bestand 
der Prüfungsentscheidung unabhängig. Das Beam
tenverhältnis auf Widerruf besteht also weder fort 
noch lebt es wieder auf, wenn die Entscheidung über 
das Nichtbestehen einer Prüfung später zugunsten des 
Prüflings rechtskräftig aufgehoben wird. 

18 Entlassung und Zurruhesetzung von Beamtinnen 
und Beamten auf Probe (zu § 23 Absatz 3, 
§ 28 BeamtStG, § 19 LBG) 

18.1 Zum Begriff der Probezeit wird auf Nummer 9.1 hin
gewiesen. 

Die Entlassung wegen Nichtbewährung in der Probe
zeit nach § 23 Absatz 3 Satz I-Nummer 2 BeamtStG 
ist grundsätzlich unverzüglich nach Ablauf der Pro
bezeit auszusprechen. Die Entlassung kann schon vor 
Ablauf der Probezeit verfügt werden, wenn die man
gelnde Bewährung festgestellt ist und endgültig nicht 
behebbar erscheint. Wird keine Entscheidung über 
die Bewährung nach Ablauf der Höchstdauer der Pro
bezeit von füM Jahren (§ 10 BeamtStG) getroffen, 
kommt die Entlassung von Beamtinnen und Beamten 
auf Probe auf Grund von § 23 Absatz 3 Satz 1 Num
mer 2 BeamtStG nicht mehr in Betracht. 

18.2 Von der Entlassung allein mangels gesundheitlicher 
Eignung ist nach § 23 Absatz 3 Satz 2 BeamtStG 
abzusehen, wenn eine anderweitige Verwendung 
in sinngemäßer Anwendung des § 26 Absatz 2 
BeamtStG möglich ist. Für eine anderweitige Ver
wendung von aus gesundheitlichen Gründen für die 
Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Le- -
benszeit ungeeigneten Beamtinnen und Beamten auf 
Probe reicht es nicht aus, dass diese auf einzelnen 
hierfür geeigneten untl möglicherweise erst einzu
richtenden Dienstposten eingesetzt werden· können. 
Vielmehr wird vorausgesetzt, dass die Beamtinnen 
und Beamten für einen hinreichend breiten Teil von 
Dienstposten ihrer oder einer gleichwertigen La)lf
bahn verwendet werden können. Ist dies nicht der 
Fall, können Beamtinnen lind Beamte auf Probe ent
lassen werden-. 

18.3 Erfüllen Beamtinnen oder Beamte auf Probe die Vor
aussetzungen für die Ernennung auf Lebenszeit, er
langen sie spätestens mit Ablauf der Höchstdauer der 
Probezeit des § 10 BeamtStG grundsätzlich einen 
Rechtsanspruch auf Verleihung der Eigenschaft einer 
Beamtin oder eines Beamten auf Lebenszeit. Liegen 
zu diesem Zeitpunkt Anhaltspunkte für Dienstunfä
higkeit -yor, ohne dass diese Frage abschließend ge~ 
kläit werden konnte, so wird der Ablauf der Fünf-
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Jahres-Frist bis zur Aufklärung des Sachverhalts ge
hemmt und die Pflicht der zuständigen Stelle zur 
Entscheidung des Sachverhalts hinausgeschoben. Die 
zuständige Stelle darf diese Aufkl~ng jedoch nicht 
ungebührlich verzögern; nur insoweit wird ihre Ent
scheidungspflicht aufgeschoben. Trifft die zuständige 
Stelle keine Entscheidung oder erwerben Beamtinnen 
oder Beamte auf Probe durch Ablauf der Probezeit 
ei~en Rechtsanspruch auf Berufung in das Beamten
verhältnis auf Lebenszeit und werden sie .erst danach 
dienstunfähig, können sie auf der Rechtsgrundlage 
von § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 BeamtStG nicht 
mehr mangels gesundheitlicher Eignung entlassen 
werden. I~ diesem Fall sollen Beamtinnen und. Be
amte auf Probe nach § 28 Abs~tz 2 BeamtStG in den 
Ruhestand versetzt werden, sofern sie nicht aus
nahmsweise ohnehin einen Anspruch auf Zurruheset
zung nach § 28 Absatz 1 BeamtStG haben. 

Von der Versetzung in den Ruhestand soll abgesehen 
werderi, wenn eine anderweitige Verwendung nach 
§ 26 Absatz 2 BeamtStG, die Übertragung einer· 
geringerwertigen Tätigkeit nach § 26 Absatz 3 
BeamtStG oder die Verwendung in begrenzter Dienst
fähigkeit nach § 21 BeamtStG möglich ist. Hierzu . 
wird auf Nummern 22.4 bis 22.8 und 23 verwiesen. 

'Erst wenn diese Weiterverwendungen ausscheiden, 
ist die Versetzung in den Ruhestand zu veranlassen, 
es sei denn die versorgungsrechtliche Wartezeit nach 
§ 32 BeamtStG in Verbindung mit § 18 des Landes-

r beamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg 
(LBeamtVGBW) ist nicht erfüllt. Fehlt es an letzterer 
Voraussetzung, führt dies zur Entlassung nach § 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BeamtStG. 

Muss eine Beamtin oder ein Beamter auf Probe au
ßerha1b des Anwendungsbereichs des § 28 BeamtStG 

· wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt 
werden, weil eine. Entlassung infolge von Ver:säum- · 
nisseil nicht mehr erfolgen darf, ist die Regressfrage 
zu prüfen. ' 

19 Eintritt in den Ruhestand kraft Gesetzes wegen 
Erreichens der Altersgrenze (zu§ 25 BeamtStG, 
§ 36LBG) 

19.1 Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit sowie äeam
tinnen und Beamte auf Zeit, deren Amtszeit noch 
nicht beendet ist, treten mit Erreichen der Alters
grenze kraft Ges.etzes in. den Ruhestand. Eines An
trags der Beamtinnen und Beamten oder einer Verfü
gung bedarf es dazu nicht. Die auszufertigende Ur
kunde ist deklaratorischer Art, Zu welchem Zeitpurikt 
die für die Beamtengruppe maßgebende Altersgrenze 
erreicht wird, bestimmt bi.s zum Ablauf des Jahres 
2028 ausschließlich die Übergangsbestimmung nach 
Artikel62 § 3 Absatz 2 bis 4 DRG. Erst ab dem Jahr 
2029 findet für die Altersgrenze § 36 Absatz 1 bis 3 
LBG unmittelbare Anwendung. 

19.2 Die bis zum Inkrafttreten_des DRG am 1. Januar 2011 
bestehende Regelaltersgrenze von 65 Jahren gilt ab
weichend von Artikel 62 § 3 DRG weiter für Beam
tinnen und Beamte, denen nach den bis dahin gelten-

den Vorschriften Urlaub aus familiären Gründen 
( § 153 b LBG in der bis 31. Dezember 2010 gelten
den Fassung), Urlaub bei Bewerberüberhang (§ 153 c 
LBG in der bis 31. Dezember 2010 geltenden Fas
sung) oder Alte~steilzeit im Teilzeitmodell oder 
Blockmodell (§ 153h Absatz 2 LBG in der bis 31. 
Dezember 2010 geltenden Fassung) bewilligt war 
und welche vor dem 1. Januar 2011 die Beurlaubung 
angetreten oder die entsprechende Teilzeitbeschäfti
gung aufgenommen haben. Für die betroffenen Be
amtinnen und Beamten gilt die bisher bestehende Re
gelaltersgrenze als gesetzliche Altersgrenze für den 
Eintritt in den Ruhestand kraft Gesetzes, so dass es 
für die Inanspruchnahme dieser Altersgrenze keines 
Antrags der Beamtin oder des Beamten bedarf. Ent
. sprechend gilt für die von der Regelung erfassten Be
amtinnen und Beamten für den Ruhestandseintritt 
dirrch Versetzung auf Antrag auch die Antragsalters
grenze bei Schwerbehinderung (§ 52 Nummer 2 LBG 
in der bis 31. Dezember 2Q10 geltenden Fassung) 
weiter. 

Wöllen die betreffenden Beamtinnen und Beamten 
hingegen den Eintritt in den Ruhestand über die Voll
endung des 65. Lebensjahrs hinausschieben, ist dazu 
eine entsprechende Antragstellung nach § 39 LBG, 
gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Ab
satz 1 DRG erforderlich. Veränderungen in der Lauf
zeit der im vorherigen Absatz aufgeführten Beurlau
bungen oder Teilzeitbeschäftigungen berühren nicht 
die grundsätzliche Bewilligung nach den bis 31. De
zember 2010 geltenden beamtenrechtlichen Vor
schriften. Für die Hinausschiebung der Altersgrenze 
finden daher die vor Irrkrafttreten des DRG geltenden 
Bedingungen weiterhin Anwendung. · . 

20 Hinausschiebung der Altersgrenze (zu§ 39 LBG) 

20.1 Die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand 
wegen .Erreichens der Altersgrenze kann ,einmal oder 
mehrmals, jedoch jeweils nur für ein Jahr bewilligt 
werden, ·allerdings nicht über die Höchstaltersgrenze 
von 70 Jahren oder bei Beamtinnen und Beamten 
nach § 36 Absatz 3 LBG von 65 Jahren hinaus. 

Die Hinausschiebung ist auch bei Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit zulässig, wenn deren Amtszeit dies 
zulässt. 

Wird die Altersgrenze im dienstllchen Interesse hin
ausgeschoben und wird für die Dauer der Hinaus
schiebung Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz.4 · 
LBG beantragt, soll dem Antrag aufTeilzeitbeschäfti
gung im Interesse der Förderung der freiwilligen 
Weiterarbeit im Rahmen ·der dienstlichen Möglich
keiten in der Regel stattgegeben werden. 

20.2 Das dienstliche 1lnteresse bezeichnet das Interesse des 
Dienstherrn an einer sachgemäßen und reibungslosen 
Aufgabenerfüllung. Dazu gehören etwa die Aufrecht
erhaltung der Kontinuität in der Wahrnehmung be
stimmter Aufgaben, Schwierigkeiten bei der Wieder
besetzung von frei werdenden Stellen, das Interesse 
an einer bestimmten Altersstruktur sowie andere per
sonalplanerische Belange,. 
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Ein dienstliches Interesse kann insbesondere vorlie
gen, wenn die Bearbeitung der der betroffenen Beam
tin oder dem betroffenen Beamten übertragenen 
(komplexen und schwierigen) Aufgaben gerade durch 
diese oder diesen auch noch zu einem nach dem regu
lären Eintritt in den Ruhestand gelegenen Zeitpunkt 
geboten oder sinnvoll erscheint, etwa weil die Beam
tin oder der Beamte Projekte (mit-)betreut, die erst 
nach der für sie oder ihn geltenden Regelaltersgrenze 
abgeschlossen werden können, weil die effektive Ein
arbeitung einer Nachfolgerirr oder eines Nachfolgers 
erforderlich ist oder weil noch keine geeignete Nach
folgerirr oder kein geeigneter Nachfolger zur Verfü
gung steht und die Wahrnehmung der gesetzlichen 
Aufgaben durch die Behörde ausnahmsweise· einst
weilen nur durch eine Weiterbeschäftigung der be7 

troffenen Beamtin oder des betroffenen Beamten si
chergestellt werden kann. 

20.3 · Die Verfügung über die Hinausschiebung des Ein
tritts in den Ruhel)tand kann nicht zurückgenommen 
werden; die Beendigung des J3eamtenverhältnisses 
richtet sich nach den statusrechtlichen Bestimmun
gen. Der Eintritt in den Ruhestand nach Ablauf der 
Hinausschiebungszeit ist ein gesetzlicher Ruhestand; 
Nummer 19.1 Satz 2 gilt entsprechend. 

20.4 Die Berufung in das Beamtenverhältnis nach Errei
chen der Regelaltersgrenze nach Artikel 62 § 3 Ab
satz 2 bis 4 DRG ist ein Entlassungsgrund (§ 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BeamtStG). "Nach dem 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Al
tersgrenze kommt ein Hinausschieben des Ruhe
standseüJ.tritts nicht mehr in Betracht. 

· 21 Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
(zu § 32 BeamtStG, § 40 LBG) 

21.1 Über die Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit ist aufgrund 
von § 40 Absatz 1 .Satz 1 LBG nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu entscheiden. Liegen die Voraussetzun
gen vor, wozu auch die Erfüllung der v~rsorgungs
rechtlichen Wartezeit gehört, soll dem Antrag zu dem 
beantragten Zeitpunkt im Regelfall entsprochen wer
den, es sei denn, es stehen überwiegende dienstliche 
Gründe entgegen. Bei schwerbehinderten Beamtin
nen und Beamten bestimmt bis zum Ablauf des Jah
res 2028 ausschließlich die Übergangsbestimmung 
nach Artikel 62 § 3 Absatz 5 DRG die maßgebende 
Antragsaltersgnmze. 

21.2 Kein Ermessen ist eingeräumt, sobald die Beamtin 
oder der Beamte die nach § 40 Absatz 2 LBG gefor
derte ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens 45 
Jahren erreiCht und mindestens C.Uts 65. Lebensjahr 
vollendet hat. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ver- . 
setzung in den Ruhestand, frühestens zu dem Zeit
punkt, zu dem beide Voraussetzungen erfüllt sind, 
Dies gilt auch für die schwerbehinderten Beamtinnen 

· und Beamten. Beamtinnen und Beamte nach § 36 Ab
satz 3 LBG erwerben den Rechtsanspruch auf Zur
ruhesetzung hi:[}gegen schon, sobald mindestens 45 
Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten erreicht 
sind und das 60. Lebensjahr vollendet ist. 

22 Dienstunfahigkeit (zu § 26 BeamtStG, 
§ 43Absatz 1 LBG) 

22.1 Das Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand we
gen Dienstunfähigkeit kann auf einen Antrag der Be
amtin oder des Beamten (§ 49 Absatz 1 Satz 1 LBG) 
oder von Amts wegen eingeleitet werden. 

22.2 Der Antrag von Beamtinnen und Beamten auf Verset
zung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ist 
~ei dem Dienstvorgesetzten zu stellen und darf nicht 
an Bedingungen geknüpft sein. Der Antrag ist zusam-

' men mit der Bewertung des Dienstvorgesetzten, ob 
die Beamtin oder der Beamte für dienstunfähig gehal
ten wird, erforderlichenfalls nach Einholung eines in 
der Regel amtsärztlichen Gutachtens der für die Ver: 
setzung in den Ruhestand zuständigen Stelle vorzule
gen. Diese ist an die Bewertung des DienstvQrgesetz
ten nicht gebunden. Sie kann auch andere Beweise 
erheben. 

. . 
22.3 Zeichnet sich ab, dass eine Beamtin oder ein Beamter 

auf Lebenszeit dienstunfähig wird, so sind unter Be
rücksichtigung des Grundsatzes »Rehabilitatioh vor 
Versorgung« zur Vermeidung der Versetzung in den 
Ruhestand oder der Entlassung alle Möglichkeiten zu 
nutzen, die eine angemessene Weiterverwendung ge
statten Oder erwarten lassen. Gegebenenfalls ist ent
sprechend Nummer 41.3 zu verfahren. 

22.4 Vorrangig sind Maßnahmen zur Rehabilitation zu er
greifen, die eine Weiterverwendung in demselben sta
tusrechtlichen Amt, auf dem bisherigen Dienstposten 
und im bisher ausgeübten Beschäftigungsumfang zu
lassen. Ist eine solche Weiterverwendung nicht mög- · 
lieh, ist eine Umsetzung oder Versetzung auf einen 
anderen entsprechend bewerteten Dienstposten vor
rangig innerhalb der Dienststelle, falls dies nicht 
möglich ist, innerhalb der Landesverwaltung anzu
streben. Belange von schwerbehinderten Beamtinnen 
und B,eamten sind besonders zu berücksichtigen. 

Ohne Zustimmung der Beamtin oder des Beamten ist 
innerhalb der Landesverwaltung die Weiterverwen
dung in einem anderen statusrechtlichen Amt der bis
herigen oder einer anderen, einschließlich einer 
gleichwertigen Laufbahn mit mindestens demselben 
Grundgehalt auf einem entsprechend bewerteten 
Dienstposten in der Erwartung möglich, dass die ge
sundheitlichen Anforderungen erfüllt werden (an der
weitige Verwendung im Sinne von § 26 Absatz 2 
BeamtStG). Diese speziellere Regelung geht anderen 
statusverändernden Regelungen vor, die ein Zustim
mungserfordernis der Beamtin oder des Beamten vor
sehen. 

In Betracht kommt nur die Übertragung von Ämtern 
,innerhalb derselben Laufbahngruppe. Ämter in Lauf
bahnen der nächst niedrigeren Laufbahngruppe dür
fen, auch wenn es sich um sogenannte Verzahnungs
ämter handelt, nicht übertragen werden. 

Im Hinblick auf den grundsätzlichen Anspruch auf 
"eine dem (bisherigen) Amt entsprechende Verwen
dung und aus Gründen der Fürsorge kommt die Über
tragung des Amtes einer anderen Laufbahn nur in Be
tracht, sofern dies zurnutbar ist. Steht kein Amt einer 
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gleichwertigen Lautbahn oder einer Laufbahn, für die 
die Beamtin oder der Beamte bereits die Befähigung 
,besitzt, zur Verfügung, soilte es sich deshalb nach 
Möglichkeit um eine der bisherigen Lautbahn nach 
der Art der Tätigkeit wenigstens teilweise vergleich
bare Lautbahn handeln. 

Die Übertragung eines anderen statusrechtlichen 
Amts erfordert, dass die Lautbahnbefähigung erwor
ben wird. Die Beamtinnen und Beamten sind ver
pflichtet, an Qualifizierungsmaßnahmen für den Er
werb der neuen Lautbahnbefähigung teilzunehmen, 
wenn sie diese nicht besitzen. Die Qualifizierungs
maßnahme muss den in § 21 Absatz 2 Satz 1 LBG 
genannten Maßnahmen (Einführungszeit) entspre
chen. Mit der Qualifizierungspflicht geht .das Recht 
der betroffenen Beamtinnen und Beamten einher, an 
Maßnahmen entsprechend § 21 Absatz 2 Satz 2 LBG 

. teilnehmen zu dürfen, die geeignet sind, eile Einfüh
rungszeit zu verkürzen. 

22.5 Die Übertragung einer geringerwertigen Tätigkeit un
ter Beibehaltung des übertragenen statu.srechtlichen 
Amts (§ 26 Absatz 3 BeamtStG) kommt ohne Zu
stimmung nur in _Betracht, wenn die Weiterverwen
dung im bisherigen Amt und die Möglichkeiten der 

. anderweitigen. Verwendung ausgeschöpft sind oder 
aus rechtlichen oder tatsächlichen_Gründen ausschei
den. 

Eine geringerwertige Verwendung kann auf jedem 
Dienstposten innerhalb der Landesverwaltung erfol
gen. Auf die Laufbahn, welcher der Dienstposten zu
geordnet. ist, kommt es nicht an. Ausgenommen sind 
lediglich Dienstposten mit Tätigkeiten, für die eine 
bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung be
sonders vorgeschrieben oder nach ihrer Bigenart 
zwingend erforderlich ist. Der Erwerb der Laufbahn
befähigung ist für die Übertragung der geringerwerti
gen Tätigkeit nicht erforderlich. Gleichwohl kann auf 
die für die dienstliche Verwendung wesentlichen Fä
higkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten nicht verzich
tet werden. 

Die übertragene geringerwertige Tätigkeit muss für 
.die Beamtin oder den Beamten unter Berücksichti
gung der bisherigen Tätigkeit zurnutbar sein. Tätig-
keiten des Eingangsamts einer Lautbahn scheiden 
dabei für Beamtinnen und Beamte in Spitzenämtern 
einer Lautbahn nicht von vornherein aus. Abwä
gungskriterium für die Zumutbarkeitsprüfung ist 
auch die gesundheitliche Eignung für die geringer
wertige Tätigkeit. Dabei ist auf die Anforderung des 
konkreten Dienstpostens abzustellen. 

22.6 Die ~öglichkeit der anderweitigen Verwendung oder 
der Ubertragung einer geringerwertigen Tätigkeit ist 
grundsätzlich in jedem Einzelfall zu prüfeiL Die 
Rechtsprechung stellt an die Prüfung hohe Anforde
rungen. So muss sich beispielsweise die Suche nach 

· einem geeigneten Dienstposten grundsätzlich auf den 
gesamten Bereich des Dienstherrn unter Einbezie
hung der in absehbarer Zeit neu zu besetzenden 
Dienstposten erstrecken und gegebenenfalls konkrete 

... Nachfragen bei den abgefragten Stellen umfassen. 

Nicht ausreichend . ist die Einräumung einer soge
nannten Verschweigensfrist, in Folge derer die su
chende Stelle von einer Fehlanzeige ausgeht, wenn 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist eine Rückmel
dung seitens der augefragten Stellen vorliegt. Liegen 
die Voraussetzungen für eine anderweitige Verwen
dung oder die Übertragung einer geringerwertigen 
Tätigkeit vor, ist von der Versetzung in den Ruhe-

-stand ab:z;usehen. 

22.7 Die Grunde für die Zurruhesetzung sind aktenmäßig 
festzuhalten. Die Durchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements nach § 84 · Absatz 2 
Satz 1 SGB IX (hierzu unter Nummer 41.2) ist keine 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Versetzung ei
ner Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand 
wegen dim~rnder Dienstunfähigkeit. 

22.8 Schwerbehinderte Beaqttinnen und Beamte sollen 
aufgrund der Behinderung wegen Dienstunfähigkeit 
nur in den Ruhestand versetzt werden, wenn festge
stellt ist; dass sie auch bei jeder möglichen Rücksicht-

1 nahme nicht fähig sind, ihre Dienstpflichten zu erfül
len und auch eirie begrenzte Dienstfähigkeit nach 
§ 27 BeariltStG nicht vorliegt. § 84 Absatz 1 SGB IX 
ist zu beachten. 

Bei schwerbehinderten Beamtinnen oder· Beamten, 
die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Ar
beitsleben besonders betroffen sind oder das 50. Le
bensjahr überschritten haben (§ 72 SGB IX) und in 
Folge ihrer Behinderung v-Oraussichtlich vorzeitig aus 
dem Dienst ausscheiden müssen, ist zu prüfen, ob im 
Rahmen vorhandener Planstellen eine Beförderung 
angezeigt ist, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür be
Stehen, dass sie ohne ihr vorzeitiges Ausscheiden 
noch das nächstmögliche Beförderungsamt ihrer 
Lautbahn erreicht hätten. § 9 BeamtStG ist zu beach
ten. 

23 Begrenzte Dienstflihigkeit (zu§ 27 BeamtStG, 
§ 43 Absatz 3 LBG) 

23.1 Die begrenzte Dienstfähigkeit ermöglicht es, Beam
tinnen und Beamte trotz einer dauerhaften Einschrän
kung ihrer Dienstfähigkeit im Rahmen der verblei
benden Arbeitskraft weiter zri verwenden. Die Betrof
fenen bleiben aktiv im Dienst und sind verpflichtet, 
die ~hnen mögliche Dienstleistung in vollem Umfang 
ZU erbringen. Da Beamtinnen oder Beamte die ihnen 
mögliche Dienstleistung voll und nicht nur teilweise 
erbringen, handelt es sich um keine Teilzeitbeschäfti
gung nach §§ 69 und 70 LBG. Dem Verbleiben im 
Dienst in vollem {Jmfang ist der Vorrang vor einer 
Weiterverwendung in begrenzter Dienstfähigkeit ein
zuräumen (vergleiche Nummer 23.4). 

23.2 Die Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit kann 
auf Antrag der Beamtin oder des Beamten(§ 49 Ab
satz 1 Satz 1 LBG) oder von Amts wegen eingeleitet 
werden. 

23.3 Die Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit ist 
verfahrensmäßig zugleich die Feststellung einer teil
weisen Dienstunfähigkeit. Die Vorschriften über die 
Fes,tstellung der Dienstunfähigkeit sind demgemäß 

_) 



298 OABI. vom 25. Mai 2016 Nr.5 

entsprechend anzuwenden. Dabei kommt es darauf 
an, ob die Beamtin oder der Beanite infolge eines 
körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche der 
körperlichen oder geistigen Krafte zur Erfüllung der 
Dienstpllichten nicht mehr in vollem Umfang, jedoch 
weiter mindeste~ts zur Hälfte fähig ist. · 

23.4 Die Verwendung· in begrenzter Dienstfähigkeit ist 
grundsätzlich nachrangig und kommt nach § 43 Ab
satz. 3 LBG nur in Betracht, wenn die anderweitige 
Verwendung nach § 26 Absatz 2 BeamtStG oder die 
Übertragung .. einer geringerwertigen Tätigkeit nach 
§ 26 Absatz 3 BeamtStG nicht möglich ist. Die Mög
lichkeit einer begrenzten Dienstfähigkeit ist in jedem 

· Einzelfall zu prüfen. Liegen ihre Voraussetzungen 
vor, ist von der Versetzung in den Ruhestand abzuse~ 
hen. 

Die Herabsetzung der Arbeitszeit gilt nur für die Zeit 
der begrenzten Dienstfahigkeit. Die Arbeitszeit muss 
bei einer Besserung der gesundheitlichen Situation 
entsprechend dem Grad der Dienstfähigkeit bis zur 
vollen regelmäßigen Arbeitszeit wieder heraufgesetzt 
werden. Dazu ist in der Regel spätesten·s alle zwei 
Jahre ein erneutes Verfahren zur Feststellung derbe-· 
grenzten Dienstfahigkeit ·beziehungsweise Dienst(ä
higkeit durchzuführen. 

23.5 Bei der begrenzten Dienstfähigkeit verbleiben die 
Beamtinnen und Beamten in ihrem statusrechtlichen ; 
Amt und werden grundsätzlich in ihrer bisherigep. Tä- · 
tigkeit weiter ver~endet. 

Die Übertragung einer Tätigkeit, die nicht ihrem Amt 
entspricht, ist im Hinblick auf das Recht der Beamtin
nen und Beamten an einer ihrem Amt entsprechenden 
Verwendung an ihre Zustimmung gebunden. Aller
dings soli auch init Zustimmung der Beamtin oder 
des Beamten in der Regel nur eine Funktion übertra
gen werden, die in der Wertigkeit der bisherigen Tä
tigkeit vergleichbar ist. 

23.6 Für die Ausübung von Nebentätigkeiten gilt bei be
grenzt dienstfähigen Beamtinnen und Beamten die 

· zeitliche Beanspruchungsgrenze nach § 62 Absatz 3 
Satz 3 LBO. 

24 Zurruhesetzungsverfahren (zu§ 44 LBG) 

24.1 Zurruhesetzungen wegen Dienstunfähigkeit sil1d un
ter Beachtung folgender Verfahrensgrundsätze in je-
dem Verfahrensstadium zügig durchzuführen: · 

Die Dienstvorgesetzten sollen Erkranku~gen spätes
tens nach einer Dauer von drei Monaten der personal
verwaltenden Stelle mitteilen. Dasselbe gilt, wenn 
innerhalb von sechs Monaten mehrere Erkrankungs
zeiten von insgesamt mehr als. drei Monaten Dauer 
vorliegen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die einzelnen Erkrankungen nur von vorüberge
hender Dauer oder mit großer Gewissheit als in ab
sehbarer Zeit ausheilbare Erkrankung anzusehen 
sind. In Zweifelsfällen soll die personalverwaltende 
Stelle frühzeitig unterrichtet werden. 

Die personalverwaltenden Stellen oder die von ihr 
beauftragten Dienstvorgesetzten sollen in derartigen 

Fällen, in denen die Wiecleraufnahme des Dienstes 
innerhalb der nächsten sechs Monate nicht zu erwar
te~ ist, Unverzüglich eine in der Regel amtsärztliche 
Untersuchung veranlassen .. Bei der Auswahl der Ärz
tin oder des Arztes und den inhaltlichen Anforderun
gen an die Erteilung des Untersuchungsauftrags sind 
die Nummern 29.1 und 29.2 zu beachten. 

Der Untersuchungsauftrag soll der untersuchenden 
Stelle unmittelbar und der Beamtin oder dem Beam
ten nachrichtlich zugeleitet werden. 

Ergibt sich aus dem Untersuchungsergebnis die 
Dienstunfähigkeit der Beamtin oder des Beamten, 
s.oll das Verfahren zur Zurruhesetzung unverzüglich 
eingeleitet werden. Eine noch voraussichtlich meh
rere Monate bestehende Dienstuilfähigkeit ist grund
sätzlich nicht hinzunehmen. In diesen Fällen ist die 
Zurruhesetzung wegen . Dienstunfähigkeit mit gege
benenfalls der späteren Wiederberufung in das Beam
tenverhältnis nach § 29 BeamtStG vorrangig, wenn 
die Wiederaufnahme des Dienstes nicht zu erwarten 
ist. Auf Nummer 25.7 wird hingewiesen. Entspre
chendes gilt, sofern sich aus dem Untersuchungser
gebnis begrenzte Dienstfähigkeit ergibt. 

Bei schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten 
sind § 84 Absatz 1 (Präventionsverfahren) und § 95 
Absatz 2 SGB IX (Unterrichtung und Anhörung der 
Schwerbehindertenvertretung) zu beachten. 

Die Bearbeitungszeit zwischen der Bekanntgabe der 
beabsichtigten Zurruliesetzung und der Verfügung 
über die Versetzung in den Ruhe.stand soll unter Be
achtung der Monatsfrist nach § 44 Absatz 1 Satz 3 
LBG möglichst kurz gehalten werden. Entsprechend 
zügig ist bei begrenzter Dienstfähigkeit zu verfahren. 

Die Zurruhesetzungsverfügung mit der Urkunde oder 
. die Verfügung über die Verwendung in begrenzter 

Dienstfähigkeit soll im Falle der Aushändi·gung dutch 
die Beschäftigungsstelle nach Möglichkeit dieser un
mittelbar zugeleitet werden, um zeitliche Verzögerun
gen und unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermei
den. Soweit es erforderlich ist, sind sonstige noch in 
J~etracht kommende Stellen nachrichtlich zu verstän
digen. 

24.2 Die Kosten der ärztlichen Untersuchung oder amts
ärztlich für erforderlich gehaltenen Beobachtung 
(§ 53 Absatz 1 Satz 1 LBG) trägt der Dienstherr. 

24.3 Bei Versetzung in den Ruhestand sind die Beamtin
nen und Beamten insbesondere auf die Anzeige
pflichten nach § 41 BeamtStG in Verbindung mit 
§ 66 LBG, § 42 BeamtStG und § 9 Absatz 2 
LBeamtVGBW schriftlich hinzuweisen. 

25 Wiederherstellung der Dienstfahigkeit 
(zu § 29 BeamtStG, § 43 Absatz 4 LBG) 

25.1 Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte haben 
den Antrag nach § 29 Absatz 1 BeamtStG auf erneute 

·Berufung in das · Beamtenverhältnis schriftlich zu 
stellen. Der Antrag darf nicht an Bedingungen ge
knüpft sein. 
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25.2 Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, die 
keinen Antrag auf Wiederberufung stellen, können 
nach § 29 Absatz 2 BeamtStG grundsätzlich bis zum 
Erreichen der Altersgrenze-erneut in das Beamtenver
hältnis berufen werden. Bei Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamten, welche die für sie geltende 
Antragsaltersgr~nze erreicht haben, soll das beste
hende Ermessen bei der Entscheidung über die Wie
derberufung dahingehend ausgeübt: werden, dass von 
der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis 
grundsätzlich abgesehen wird, sofern die Wiederbe
rufung nicht im zwingenden qienstlicheiJ. Interesse 
liegt. Ab Vollendung des 60. Lebensjahres soll die 
Berufung nur im Einvernehmen niit der Ruhestands
beamtin oder dem Ruhestandsbeamten vorgenommen 
werden. 

25.3 Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, de
ren erneute Berufung in das Beamtenverhältnis in 
Aussicht genommen ist, ist bekanntzugeben, 

- dass beabsichtigt ist, sie erneut in das Beamt.enver
hältnis zu berufen, 

- wann der Dienst angetreten werden soll und 

- welches Amt in welcher. Laufbahn und welche Tä-
tigkeit ihnen, gegebenenfalls nach Erwerb der -
Laufbahnbefähigung, übertragen werden sollen. 

Auf die Nummern 22.4, 22.5 und 23 witd hingewie
sen. Der Wiederberufung in 6ine mögliche Vollbe
schäftigung, auch in anderweitiger Verwendung oder 
mit geringerwertiger Tätigkeit, ist der Vorzug vor ei
ner Wiederberufung in die begrenzte Dienstfähigkeit 
zu geben. 

25.4 Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, wel
che die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
ablehnen, sind schriftlich darauf hinzuweisen, dass 
sie ihren Anspruch auf Versorgungsbezüge verlieren, 
solange sie der erneuten Berufung in das Beamten
verhältnis' schuldhaft nicht nachkommen (§ 72 Ab
satz 2 LBeamtVGBW). Eine disziplinarrechtliehe 
Ahndung (§ 58 Nummer 1 LBG) bleibt unberührt. · 

25.5 Sollen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe
amte, cfie inzwischen eine berufliche Tätigkeit aufge
nommen haben, erneut in das Beamtenverhältnis be
rufen werden, ist ihnen eine ·angemessene Frist zur 
Beendigung der Tätigkeit einzuräumen, beziehungs
weise eine mit dem Dienst zu vereinbarende Neben
tätigkeit, erforderlichenfalls 'vorübergehend, zu ge
nehmigen. 

- 25.6 Die Dienstfähigkeit von Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsl;>eamten ist ärztlich festzustellen. Die 
Nummern 24.1 dritter und vierter Absatz, 24.2 und 
29.1 gelten entsprechend. 

25.7 Bei Krankheiten: die eine Besserung des Gesund
heitszustandes in Zukunft möglich erscheinen lassen, 
1st die Wiederherstellung der .Dienstfähigkeit, ein
schließlich der begrenzten Dienstfähigkeit, durch 
Vormerkung einer Nachuntersuchung zu überwachen. 
Die Nachuntersuchung soll, sow~it ärztlich nicht an~ 
ders vorgeschlagen, in der Regel spätestens alle zwei 
Jahre erfolgen. 

Allgemeine Pflichten und Rechte 

26 Grundpflichten (zu § 33 BeamtStG) 

26.1 Beamtinnen und Beamte sind nach § 33 Absatz 1 
Satz 3 BeamtStG verpflichtet, sich durch ihr gesam
tes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung (vergleiche auch Nummer 1.9) im 
Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren 
Erhaltung einzutreten. 

-26.2 § 33 Absatz 2 BeamtStG statuiert eine politische 
Mäßigungspflicht. Beamtinnen oder Beamte, die 
sich aktiv für eine Partei oder Organisation einset
zen, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, verlet
zen ihre politische Treuepflicht und sind grundsätz
lich aus dem Beamtenvethältnis zu entfernen, wenn 
die Verletzung beharrlich fortgesetzt wird oder wer
den soll. Um eine solche disziplinarrechtliehe Ahn
dung zu rechtfertigen, inuss die Tätigkeit allerdings 
ein Mindestmaß an Evidenz und Gewicht aufwei
sen, damit sie als aktives Einsetzen für eine Partei 
oder Organisation, die verfassungsfeindliche Ziele 
verfolgt, qualifiziert werden kann. Das bloße Haben 
einer Überzeugung und die bloße Mitteilung, dass 
man diese habe, reichen für die Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis nicht aus. Die Mitgliedschaft· in 
einer Partei mit verfassungsfeindlichen Zielsetzun
gen ist nur ein Element bei der Beurteilung des Ein
zelfalls. Es müssen auch die näheren Umstände, 
zum Beispiel des Erwerbs der Mitgliedschaft, und 
die Kenntnis von den Zielen der Partei berücksich
tigt werden. 

26.3 Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis stellt die 
schwerwiegendste disziplinarrechtliehe Maßnahme 
dar. Für Beamtinnen tmd Beamte hat sie in der Regel· 
den Verlust der Existehzgrundlage zur Folge. Bei der
artigen Entscheidungen ist daher der jeweilige .Ein
zelfall sorgfältig aufzuklären und in besonderem 
Maße der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu be
achten. Auf § 26 LDG wird hingewiesen. 

26.4 Bei Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ist § 23 
Absatz 4 Satz 2 BeamtStG 1zu beachten. 

27 Diensteid (zu§ 38 BeamtStG, § 47.LBG) 

27.1 Der Diensteid ist unverzüglich nach der Begründung 
des Beamtenverhältnisses abzun~hmen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Beamtin oder der Beamte früher 
bereits in eip_em Beamten- oder Richterverhältnis 
stand oder im Falie der Versetzung, der Übernahme 
oder de~ Übertritts von einem Dienstherm, für den 
das Landesbeamtengesetz nicht gilt. 

27.2 Beamtinnen und Beamte, die . unter § 7 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstaben a bis c BeamtStG fallen, ha
ben ebenso wie Deutsche den Diensteid zu leisten. 

27.3 Vor der Leistung des Diensteids ist die Beamtin oder 
der Beamte mit dem Inhalt des Diensteids bekannt zu 
machen und auf dessen Bedeutung sowie gegebenen
falls auf die Entlassung aus dein Beamtenverhältnis 
gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BeamtStG im 
Falle der Weigerung hinzuweisen. 
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27.4 Der Diensteid wird unter Erheben der rechten Hand 
durch Nachsprechen der in§ 47 Absatz 1 LBG vorge
schriebenen Eidesformel geleistet. 

Über die Vereidigung ist eine Niederschrift nach An
lage 4 zu fertigen. Die Niedersshrift ist von der Per
son, die die Vereidigung vorgenommen hat, zu unter-
zeichnen. Die Niederschriftist zu den Personalakten
daten der Beamtin oder des Beamten zu nehmen. 

27.6 Wird der Diensteid verweigert; ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Jeder Fall der Verweigerung der Leistung 
des Diensteids ist unverzüglicl} der für die Entlassung 
zuständigen Stelle zur Kenntnis zu bringen. 

27.7 Soweit nach§ 7 Absatz 3 BeamtStG eine Ausnahme 
von § 7 Absatz 1' Nummer 1. und Absatz 2 BeamtStG 
zugelassen wurde, kann nach § 47 Absatz 4 LBG von 
einer Eidesleistung abgesehen werden. Die Beamtin 
oder der Beamte hat zu geloben, die Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen. Di~ Nummern 27.3, 27.5 
und 27.6 gelten entsprechend. 

28 Befreiung von Amtshandlungen (zu § 52 LBG) 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, unmittel
bare Dienstvorgesetzte unverzüglich darauf hinzu

. weisen, wenn sie eine Amtshandlung .vornehmen sol
len, die sich gegen sie selbst oder Personen richtet, zu 
deren Gunsten ihnen wegen farnilienrechtlicher. Be
ziehungen im Strafverfahren ein Zeugnisverweige
rungsrecht zustünde (§52 der Strafprozessordnung 
(StPO)). Im Übrigen finden im Verwaltungsverfahren 
die Vorschriften der §§ 20, 21 des Landesverwal-_ 
tungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) über den Aus
&,ehluss und die Befangenheit Anwendung. 

29 Ärztliche Untersuchungen (zu § 53 LBG) 

29.1 Vor der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst
unfahigkeit (§ 26 BeamtStG) oder der Feststellung 
der begrenzten Dienstfähigkeit (§ 27 BeamtStG) ist 
ein ärztliches Gutachten über den Gesundheitszu
stand und über die Verwendungsmöglichkeit der Be
amtin oder des Beamten einzuholen, es sei denn, die 
Dienstunfähigkeit oder begrenzte Dienstfähigkeit 
kann ausnahmsweise auch ohne ärztliche Begutach
tung eindeutig festgestellt werden oder es ist entspre
chender medizinischer Sachverstand in der personal
verwaltenden Dienststelle vorhanden. Die gegenüber 
einer Beamtin oder einem Beamten ergehende An
ordnung, sich zur Kläfung der Dienstfähigkeit ärzt
lich untersuchen zu lassen, ist kein Verwaltungsakt 
In formeller Hinsicht muss die Anordnung aus sich 
heraus verständlich sein. Die Anordnung muss sich 
auf solche Umstände beziehen, die bei' vernünftiger, 
lebensnaher Einschätzung die ernsthafte Besorgnis 
begiünden, die betroffene Beamtin oder der betrof
fene Beamte sei dienstunfähig. Der Aufforderung an 
die Beamtin oder den Beamten müssen tatsächliche . 
Feststellungen zu Grunde gelegt werden, die eine 

· DienstunHihigkeit als 'aheliegend erscheinen lassen. 
Die tatsächlichen Umstände, auf welche die Zweifel 
an der DienstHihigkeit gestützt werden, sind in der 
Untersuchungsaufforderung selbst anzugeben. Die 

betroffene Beamtin oder der betroffene Beamte muss 
anhand der Begründung nachvollziehen können, ob 
die angeführten Gründe tragfähig sind und ob sie die 
behördlichen Zweifel an der Dienstfähigkeit rechtfer
tigen. Substanzielle Zweifel an der Dienstfähigkeit 
der Beamtin oder des Beamten liegen nach ordnungs
gemäßer, aber erfolgloser Durchführung eines be
trieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 

- Absatz 2 Satz 1 SGB IX regelmäßig vor. 

Die gutachtliche Beurteilung setzt regeimäßig die 
Kenntnis der einschlägigen Rahmenbedingungen des 
öffentlichen Dienstes allgemein und der Laufbahn 
voraus, in der die Beamtin oder der Beamte verwen
det wirP- oder verwendet werden soll. Sie soll daher in 
aller Regel amtsärztlich oder polizeiärztlich vorge
nommen werden. Nur in begründeten Ausnähmefäl
len kann die Untersuchung a\lch von geeigneten ex
ternen Fachärztinnen oder Fachärzten durchgeführt. 
werden. Die Beauftragung eines externen fachärztli
chen Gutachtens soll zuvor amtsärztlich abgestimmt 
werden. 

29.2 Das ärztliche Gutachten ist eine wichtige Grundlage 
für die Entscheidung der zuständigen Stelle über die 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig
keit, die gesundheitlich bedingte anderweitige Ver
wendung oder die Übertragung einer geringerwerti
gen Tätigkeit unter, Beibehaltung des statusrechtli
chen Amtes sowie die Feststellung der begrenzten 

· Dienstfähigkeit. Die zuständige Stelle stellt daher im __ -
Untersuchungsauftrag zur Erstellung des ärztlichen 
Outachtens den Sachverhalt umfassend dar und teilt 
sämtliche für die Abfassung des Gutachtens wesentli
chen Umstände mit. Die_s soll zur Erstellung einer 
umfänglichen medizinischen Gesamtbeurteilung 
auch in Fällen erfolgen, in denen die zuständige Stelle. 
bereits über einzelne medizinische Erkenntnisse des 
Falles verfügt. Dazu geböten im Hinblick auf die Be
urteilung der Dienstfähigkeit insbesondere Angaben 
zu 

- der bisher ausgeübten Funktion (konkrete Be
schreibung des Anforderungsprofils des derzeit 
ausgeübten Dienstpostens, Hinweis auf physi~che 
und psychische Anforderungen und Belastungen 
und gegebenenfalls auch auf ausgeübte Nebentätig-
keiten), • 

-dem bisherigen Krankheitsverlauf (Fehlzeitenent
wicklung, Zeitpunkt und Dauer der letzten Krank

- schreibung), 

- den Auswirkungen der Erkrankung auf die Fähig-
keit zur Erfüllung der derBeamtirr oder dem Beam
ten derzeit beziehungsweise zuletzt obliegenden 
Dienstpflichten mit konkreter Darlegung der beste
henden gesundheitsbezogenen Leistungseinschrän
kungen, 

- den bisherigen Maßnahmen zur Prävention, Reha
bilitation i.Ind Entlastung der Beamtin oder des Be
amten, insbesondere dils Ergebnis diesbezüglicher 
Mitarbeitergespräche oder Maßnahmen im Rah
men des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
sowiederen Auswirkungen, zusätzlich bei schwer-

) 
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behinderten Beamtinnen und Beamten das Verfah
ren nach § 84 Absatz 1 SGB IX unter Beteiligung 
des Integrationsamts, 

- den bestehenden Möglichkeiten der anderweitigen 
Verwendung mit Beschreibung des Anforderungs
profils des für eine anderweitige Verwendung in 
Frage kommenden Amtes im abstrakt-funktionel~ 
len Sinn· (zum Beispiel Amt eines Amtsrats, einer 
Oberregif\rungsrätin), oder der für .die Übertragung 
einer geringerwertigen Tätigkeit in Frage' kommen
den Dienstposten (Amt im konkret-funktionellen 
Sinn),· 

- einer noch möglichen Tätigkeit mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (begrenzte 
Dienstfähigkeit), 

- sämtlichen sonstigen Umständen, die für die Beur~ 
teilung der Dienstfähigkeit der Beamtin oder des 
Beamten wesentlich sind. 

Die zuständige Stelle bittet mit dem Gutachtensauf
trag, in dem ärztlichen Gutac,hten 

- ein Prognoseurteil zur voraussichtlichen Entwick
lung der gesundheitsbezogenen Leistungsein
schränkungen abzugeben, in~besondere um Aus~ 
kunft darüber; ob 

- mit der Wiederherstellungder vQllen Dienstfa
higkeit innerhalb der nächsten sechs Monate zu 
rechnen ist1 · 

- je nach Lage des Falles ein Arbeitsversuch im 
Wege der gestuften Wiederaufnahme des 

. Dienstes(§ 68 Absatz 3 LBG) erfolgen soll, 

- die Beamtin oder der Beamte innerhalb <Ier 
nächsten sechs Monate den· Dienst mit Ein
schränkungen (zum Beispiel ohne Publikums
verkehr, mit Arbeitsunterbrechungen, kein Ar
beiten unter Zeitdruck) wieder mit der vollen 
Arbeitszeit aufnehmen kann, 

- die Beamtin oder der ~eamte innerhalb der 
nächsten sechs Monate den Dienst mit mindes
tens der Hälfte der regeimäßig'en Arbeitszeit 
oder mehr unter Angabe des Prozentsatzes wie-

. der aufnehmen kann, gegebenenfalls unter wel
chen Einschränkungen (begrenzte Dienstfahig
keit), 

- Behandlungsmaßnahmen · zur Erhaltung der 
Dienstfähigkeit, zur Verbesserung oder Wieder
herstellung der Einsatzfähigkeit, beispielsweise 
Rehabilitationsmaßnahmen, psychotherapeuti
sehe Behandlung, ambulante oder stationäre 
ärztliche Behandlung, Heilkuren, Erfolg ver
sprechend erscheinen, 

- damit zu rechnen ist, dass die Beamtin oder der 
Beamte auf Dauer nicht mehr in der Lage ist, 
die bisherigen Dienstpflichten zu erfüllen, 

- darzustellen, inwieweit die Beamtin oder der Be
amte hinsichtlich der gesundheitlichen Eignung die 
Anforderungen der beschriebenen anderweitigen 
Verwendungsii1öglichkeiten erfüllen kann, gegebe
nenfalls unter Berücksichtigung einer besonderen 
Gestaltung des Arbeitsplatzes, 

- darzustellen, welche geringerwertige Tätigkeiten 
die Beamtin oder der Beamte überhaupt noch wahr

. nehmen kann und inwieweit dies aus medizinischer 
Sicht zurnutbar ist, 

- mitzuteilen, ob ein Antrag auf Feststellung einer 
Schwerbehinderung im Hinblick auf die damit ver
bundenen Erleichterungen sinnvoll erscheint, 

-mitzuteilen, ob und wann eine Nachuntersuchung 
zum Zweck der Wiederberufung in das Beamten
verhältnis für zweckmäßig gehalten wird, falls die 
Beamtin oder der Beamte in den Ruhestand ver
setzt wird (vergleiche Nummer 25.7). 

29.3 Das ärztliche Gutachten 1puss die das Untersuchungs
ergebni~ tragenden Feststellungen und Gründe ent
halten, soweit deren Kenntnis für die zuständige 
Stelle unter Beachtung des Verhilltnismäßigkeits
grundsatzes für die von ihr zu treffende Entscheidung 
erforderlich ist. Das Gutachten muss sowohl die not
wendigen Feststellungen zum Sachverhalt, mithin die 
in Bezug auf die Beamtin oder den Beamten erhobe
nen Befunde enthalten, als auch die aus medizini
scher Sicht daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen 
für die Fähigkeit der Beamtin oder des Beamten, ihr 
oder sein Amt im abstrakt-funktionellen Sinn weiter 
auszuüben. Die abschließende Entscheidung über die 
Frage der Dienstunfähigkeit trifft die zuständige 
Stelle. Sie muss die ärztlichen Befunde und Schluss
folgerungen inhaltlich nachvollziehen und sich auf 
ihrer Grundlage ein eigenes Urteil bilden. Die Beam
tin oder der Beamte muss sich auf Grundlage des 
ärztlichen Gutachtens mit den Feststellungen und 
Schlussfolgerungen der Ärztin oder des Arztes und 
mit der darauf beruhenden Entscheidung der zustän
digen Stelle auseinandersetzen können. 

29.4 Bei ärztlichen Untersuchungen, die einer möglichen 
Wiederberufung in das Beamtenverhältnis von Ruhe
standsbeamtinneu und Ruhestandsbeamten dienen, 
ist entsprechend Nummer 29.2 zu verfahren. Die Ver
pflichtung, sich nach Weisung ärztlich untersuchen 
zu lassen, ergibt sich aus § 29 Absatz 5 Satz 1 
BeamtStG. 

30 Amtsbezeichnung(zu §§ 56, 32 Absatz 2 LBG) 
30.1 Ein Anspruch auf Anrede mit der Amtsbezeichnung 

besteht nicht. 

30.2 Die Erlaubnis, die Amtsbezeichnung sowie die im 
Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel mit 
dem Zusatz »außer Dienst« (»a.D.«) zu führen, soll 
in der Regel nur solchen entlassenen Beamtinnen und 
Beamten erteilt werden, die mindestens fünf Jahre im 
Beamtenverhältnis zurückgelegt oder bei kürzerer 
Dauer so außergewöhnliche Verdiensie erworben ha
ben, dass die Erlaubnis zur Weiterführung der Amts
bezeichnung als besondere Auszeichnung gerechtfer
tigt erscheint. 

31 Verschwiegenheitspflicht (zu§ 37 BeamtStG, 
§57LBG} 

31.1 § 3 7 Absatz 2 Satz 1 BeamtStG regelt die Ausnahmen 
von der Verschwiegenheitspflicht, so beispielsweise 
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fürdie Mitteilung des Verdachts einer Korruptions
straftat(§ 37 Absatz 2 Satz i Nummer 3 BeamtStG). 
Ergänzend bestimmt § 57 LBG, dass die Verschwie
genheitspflicht auch gegenüber bestellten Vertrauens
anwälten für Korruptionsverhütung nicht gilt. 

31.2 § 37 Absatz 2 Satz 2 BeamtStG stellt klar, dass die 
<J,llgemeinen gesetzlichen Verpflichtungen zur An
zeige von Straftaten (§ 138 des Strafgesetzbuches 

' (StGB)) beziehungsweise für die Erhaltung der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung einzutreten 
(§ 33 Absatz 1 Satz 3 BeamtStG) der Verschwiegen
heitspflicht vorgehen. 

31.3 Nach § 37 Absatz 3 BeamtStG dürfen Beamtitinen 
und Beamte über dienstliche Angelegenheiten, die ih
nen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätig~ , 
keit bekannt geworden sind, obne Aussagegenehmi
gung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussa
gen oder Erklärungen abgeben. In der Aussagegeneh
migung ist die Angelegenheit, auf die sie sich 
erstreckt, konkret zu bezeichnen. Für die Erteilung 
einer Aussagegenehmigung ist grundsätzlich nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 LBG der unmittelbare Dienstvorge
setzte zuständig. § 4 Absatz 4 LBG trifft für'die Ver
sagung der Aussagegenehmigung eine besondere 
Zuständigkeitsregelung. Gleiches gilt für die Be
schränkung der Aussagegenehmigung. Die Versa
gung, beziehungsweise die Beschränkung der Aussa
gegenehmigung, ist zu begründen. 

32 . Verbot der Annahme von Belohnungen, 
Geschenken und sonstigen Vorteilen 
(zu § 42 Bea,JIItStG) · 

32.1 Beamtinnen und Beamte müssen jeden Anschein ver
meiden, im Rahmen der Amtsführung für persönliche 
Vorteile empfänglich zu seirt. Sie dürfen, auch nach 
Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Beloh
nungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich 
oder eine. dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, 
sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung des Dienstvorgesetzten. 
Bei abgeordneten Beamtinnen und Beamten hat die 
Zustimmung durch den weiteren Dienstvorgesetzten 
im Sinne von Nummer 14.5 zu erfolgen. 

I 
32.2 Belohnungen, Geschenke und son~tige Vorteile im 

Sinne des § 42 BeamtStG sind nicht nur Geld oder 
Sachwerte, sondern auch .alle anderen Zuwendungen 
einschließlich Dienstleistungen, auf die Beamtinnen 
und Beamte keinen Rechtsanspruch haben und die ih
nen einen Vorteil verschaffen, sie also objektiv besser 
stellen. Ein derartiger Vorteil kann insbesondere lie
gen in 

- der Überlassung von Gutscheinen wie beispiels
weise Eintrittskarten, Telefon-, Geld- oder Kredit
karten oder von Gegenständen (zum Beispiel Bau
maschinen, Fahrzeugen) zum privaten Gebrauch 
oder Verbrauch, 

- besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäfte.n 
(zum Beispiel zinslose oder zinsgünstige Darlehen, 
Bürgschaften), · 

- der Gewährung von Preisnachlässen, die nicht al
len Angehörigen des öffentlichen Dienstes, Mit
gliedern berufsständischer oder gewerkschaftlicher 
Vereinigungen oder einer al1gemeinen Berufs
gruppe, der die Beamtin oder der Beamte angehört, 
generell eingeräumt werden, (zum Beispiel allen 
Bediensteten einer Behörde), 

- der Überlassung von ·Fahrkarten oder Flugtickets 
oder der Mitnahme auf Reisen (zum Beispiel Ur- . 
laubsreisen), 

- Bewirtungen oder der Gewährung von Unterkunft, 

- erbrechtliehen Begünstigungen (zum Beispiel der 
Einsetzung als Erbin oder Erbe oder dem Bedenken 
mit einem Vermächtnis). 

Ein Vorteil kann auch dann bestehen, wenn die Be
amtin ocier der Beamte zwar einen Anspruch auf eine 
Gegenleistung hat (zum Beispiel aus einer genehmig" 
ten privaten Nebentätigkeit), die Leistung aber in kei
nem angemessenen Verhältnis zur gewährten Gegen
leistung steht. Selbst bei einem angemessenen Ver
hältnis Z\\-;'ischen Leistung .und Gegenleistung .. kann 
ein Vorteil bereits darin liegen, dass die Gelegenheit , 
zum Abschluss eines sonstigen Vertrages gewährt 
wird, der für die Beamtin oder den Beamten mittelbar 
vorteilhaft sein kann. 

· 32.3 Es kommt nicht darauf an, ob der Vorteil von der zu
wendenden Person unmittelbar oder in ihrem Auftrag 
von Dritten gewährt wird. 

Für die Anwendbarkeit der Vorschrift ist es auch.ohne 
Bedeutung, ob der Vorteil Beamtinnen und Beamten 
unmittelbar oder, beispielsweise bei Zuwendungen an 
Angehörige oder an Vereine, denen die Beamtin oder 
der Beamte angehört, nur mittelbar zugutekommt 
Die beabsichtigte Weitergabe von Vorteilen an Dritte 
(zum Beispiel Verwahdte, Bekannte, andere Bediens
tete, Gemeinschaftseinrichtungen oder soziale Ein
richtungen) oder für Gemeinschaftsveranstaltungen 
(zum Beispiel Weihnachtstombola) rechtfertigt nicht 
deren Annahme. Auch in diesen Fällen bedarf es der 
Entscheidung des Dienstvorgesetzten über die aus
nahmsweise Annahme .. 

32.4 »In Bezug auf das Amt« ist ein Vorteil immer dann 
gewährt, wenn die zuwendende Person sich davon 
bestimmen oder mitbes'timmen lässt, dass die Beam
tin oder der Beamte ein bestimmtes Amt bekleidet 
,oder bekleidet hat. Ein Bezug zu einer bestimmten 
Amtshandlung ist nicht erforderlich. Zum »Amt« ge
hören sowohl das Hauptamt als auch jedes Nebenamt 
und jede sonstige auf Verlangen des Dienstvorgese~z
ten ausgeübte Nebentätigkeit (§ 61 LBG): »In Bezug 

. auf das Amt« gewährt kann auch eine Zuwendung 
sein, die Beamtinnen oder Beamte durch eine im Zu
sammenhang mit ihren dienstlichen Aufgaben ste
hende Nebentätigkeit oder ein im Zusammenhang mit 
ihren dienstlichen Aufgaben wahrgenommenes öf

. fentliches Ehrenamt erhalten. 

Nicht »in Bezug auf das Amt« gewährt sind V01:teile, 
die ausschließlich mit Rücksicht auf Beziehungen in
nerhalb der privaten Sphäre gewährt werden. Derar-
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tige Beziehungen dürfen aber nicht mit Erwartungen 
in Bezug auf die dienstliche Tätigkeit der Beamtin 
oder des Beamten verknüpft sein. Erkennt die Beam
tin oder der Beamte, dass an den persönlichen Ver
kehr derartige Erwartungen geknüpft werden, dürfen 
weitere Vorteile nicht mehr angenommen werden. 

32.5 Beamtinnen und Beamte dürfen eine Zuwendung, für 
deren ausnahmsweise Annahme die Zustimmung 
nicht nach Nummer 32.15 allgemein erteilt oder nach . 
Nummer 32.6 als allgemein erteilt anzusehen ist, nur 
annehmen, wenn der Dienstvorgesetzte zugestimmt 
hat. Geld darf nicht angenommen werden. Haben Be
amtinnen oder Beamte Zweifel; ob die Annahme ei
nes Vorteils unter § 42 BeamtStG fällt oder ob die 
Zustimmung allgemein erteilt oder als allgemein er
teilt anzusehen ist, haben sie die Zustimmung zu be
antragen. 

Die Zustimmung ist in der Regel schriftlich zu bean
tragen. Dabei haben Beamtinnen und Beamte die für 
die Entscheidung maßgeblichen Umstände vollstän
dig mitzuteilen. 

Kann die Zustimmung nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden, so dürfen Beamtinnen und Beamte die Zu
wendung ausnahmsweise vorläufig entgegennehmen, 
müssen die Zustimmung aber unverzüglich beantra
gen. Sie haben grun4~ätzlich den ausdrücklichen Vor
behalt zu erklären, die Zuwendung wieder zurückzu
geben, falls deren Annahme nicht zugestimmt wird. 
Auf die Erklärung des Vorbehalts kann insbe~ondere 
unter-den Voraussetzungen der Nummer 32.7 Absatz 
2 Satz 2 verzichtet werden. 

32.6 Als allgemein erteilt anzusehen ist die Zustimmung 
für die Annahme 

~ von nach allgemeiner Auffassung nicht zu bean~ 
standenden geringwertigen Aufmerksamkeiten 
(zum Beispiel Massenwerbeartikeln wie Kalen
dern, Kugelschreibern, Schreibblocks, sofern es 
sich dabei um Artikel einfacher Art handelt), 

- von Geschenken aus dem Mitarbeiterkreis der Be
amtin oder des Beamten (zum Beispiel aus Anlass, 
eines Geburtstags oder Dienstjubiläums) im her-
kömmlichen Umfang, - · 

-'-_von nach allgemeiner Anschauung nicht zu bean
. standenden Vorteilen, die die I?urchführung eines 
· Dienstgeschäfts erleichtern oder beschleunigen 
(zum Beispiel die Abholung. mit einem Fahrzeug 
vom Bahnhof), 

- üblicher und angemessener BewirtUng aus Anlass 
oder bei Gelegenheit dienstlicher Handlungen, Be
sprechungen, Besichtigungen oder dergleichen, 
wenn sie ihren Grund in den Regeln des Verkehrs 
und der Höflichkeit haben, denen sich auch Beam
tinnen und Beamte nicht entziehen könt'len, ohne 
gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen, 

- üblicher und·- angemessener Bewirtung bei allge
meinen Veranstaltungen, an denen Beamtinnen 
oder Beamte im Rahmen ihres Amts, in dienstli
chem Auftrag odet mit Rücksicht auf die ihnen 
durch ihr Amt auferlegten gesellschaftlichen Ver-

pflichtungen teilnehmen (zum Beispiel Einführung 
und Verabschiedung von Amtspersonen, offiziellen 
Empfängen, gesellschaftlichen UI).d kulturellen Ver-

-- anstaltungen, die der Pflege dienstlicher Interessen 
dienen, Jubiläen, Grundsteinlegungen, Richtfesten, 
Einweihungen, · Eröffnungen von Ausstellungen, 
Betriebsbesichtigungen, Sitzungen von Organen 
wirtschaftlicher Unternehmungen, an denen die öf
fentliche Hand beteiligt ist). 

32.7 Die Zustimmung zur Annahme anderer Zuwendun
gen ist die Ausnahme. Sie soll nur unter Anlegung 
strenger Maßstäbe erteilt werden. 

Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn nach 
Lage des Falles nicht zu be:sorgen ist, dass die An
nahme der Zuwendung die objektive Amtsführung 
der Beamtin oder des Beamten beeinträchtigt oder bei 
dritten Personen, die von der Zuwendung Kenntnis 
erlangen, den Eindruck der Befangenheit entstehen 
lassen könnte. Dabei kann insbesondere bei persönli
chen Geschenken, im Zusammenhang mit· dienstli
chen Kontakten mit ausländischen staatlichen Stellen 
von Bedeutung sein, ob die Geschenke nach internati
onalen Gepflogenheiten zurückgewiesen werden 
können. 

Die Zustimmung· soll grundsätzlich nicht erteilt wer
den, wenn die Zuwendung aus öffentlichen Mitteln 
erfolgt, weil Zuwendungen aus Mitteln der öffentli
chen Hand an Angehörige des öffentlichen Dienstes 
unangebracht sind. Dies gilt auch für Zuwendungen 
wirtschaftlicher Unternehmen, an denen die öffentli
che Hand überwiegend beteiligt ist. 

Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn mit 
der Zuwendung von Seiten der zuwendenden Persm;t 
erkennbar eine Beeinflussung des amtlichen Han
deins beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zweifel 
·bestehen. 

32.8 Die Zustimmung soll schriftlich erteilt werden. Sie 
kann mit der Auflage erteilt werden, die Zuwendung 
an eine .soziale Einrichtung, an den Dienstherrn .oder 
an eine sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts weiterzugeben. In der Regel 
wird es zweckmäßig sein, die zuwendende Person 
von der Weitergabe der Zuwendung zu unterrichten. 
Die Zuwendung kann Beamtinnen oder Beamten aus
nahmsweise auch belassen werden, sofern sie sich 
bereit erklären, den Wert der Zuwendung zu erstatten. 

32.9 Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ihren 
Dienstvorgesetzten unverzüglich über jeden Versuch 
zu unterrichten, ihre Amtsführung durch das Angebot 
von Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vortei
len zu beeinflussen. 

32.10 Beamtinnen und Beamte, die für eine- an sich nicht 
pflichtwidrige - Dienstausübung einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten, fordern, sich versprechen las
sen oder annehmen, machen sich strafrechtlich der 
Vorteilsannahme schuldig, die nach § 331 Absatz 1 
StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Gehlstrafe bestraft wird. Die vorherige oder nachträg
liche Zustimn1ung. des· Dienstvorgesetzten zur An
nahme eines Vorteils schließt die Strafbarkeit der Tat 
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nach § 331 Absatz 3 StGB nicht aus, wenn der Vorteil 
von der Beamtin oder dem Beamten gefordert wor
den ist. 

Enthält die zurückliegende oder künftige Diensthand
lung, für die die Beamtin oder der Beamte einen Vor
teil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung for
dert, sich versprechen lässt oder annimmt, eine Ver
letzung der Dienstpflichten, so ist der Tatbestand der 
Bestechlichkeit gegeben, für die § 332 Absatz 1 StGB 
eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

. Jahren,§ 335 StGB für besonders schwere Fälle Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren androht. 
Bereits der Versuch ist strafbar. 

32.11 Werden Beamtinnen oder Beamte wegen Vorteilsan
nahme zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder · 
längerer Dauer verurteilt, so endet das Beamtenver
hältnis kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Ur
teils. Bei einer Verurteilung wegen Bestechlichkeit 
im Hauptamt reicht auch eine Verurteilung zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten (§ 24 
BeamtStG). Sind Beamtinnen und Beamte nach Be
gehung der Tat in den Ruhestand getreten, so verlie
ren sie mit der Rechtskraft der Entscheidung ihre 
Rechte. als Ruhestandsb'eamtinnen und Ruhe
standsbeamte (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
LBeamtVGBW). Gleiches gilt für Anspruchsinhabe
rinnen und Artspruchsinhaber auf Altersgeld. Wird 
eine geringere Strafe verhängt, so wird in der Regel 
ein Disziplinarverfahren durchgeführt, bei dem Be
amtinnen und Beamte mit Maßnahmen bis zur Ent
fernung aus dem Beamtenverhältnis, Ruhestandsbe" 

· amtinnen und Ruhestandsbeamte bis zur Aberken
nung des Ruhegehalts rechnen müssen. Anspruchsin
haberinnen und Anspruchsinhabern a.uf Altersgeld 
kann . das Altersgeld aberkannt werden (§ 86 
LBeamtVGBW). 

Unabhängig von der strafrechtlichen Beurteilung 
stellt ein schuldhafter Verstoß. gegen das Verbot der 
Annahme von Belohnungen, Geschenken oder sons
tigen Vorteilen bei Beamtinnen und Beamten ein dis
ziplinarrechtlich zu untersuchendes Dienstvergehen 
dar(§ 47 BeamtStG). Bei Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamten oder früheren Beamtimien und 
Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es nach § 47 
Absatz 2 BeamtStG als Dienstvergehen, wenn sie 
schuldhaft gegen das Verbot der Annahme von Be" 
lohnungen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen in 
Bezug auf ihr früheres Amt verstoßen. 

32.12 Neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geld
strafe sind weitere Rechtsfolgen gesetzlich vorgese
hen, zum Beispiel dass das Eigentum an dem aus der 
rechtswidrigen Tat Erlangten auf den Staat übergeht 
(Verfall, §§ 73 ff. StGB). . 

Darüber hinaus haften Beamtinnen und Beamte für 
den durch ihre rechtswidrige und schuldhafte Tat ent
standenen Schaden(§ 48 BeamtStG). 

32.13 Beamtinnen und Beamte sind bei Einstellung schrift
lich auf die Verpflichtungen hinzuweisen, die sich aus 
§ 42 BeamtStG ergeben. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
gass sie in regelmäßigen Abständen über diese Ver-

pflichtungen belehrt werden. Für die Belehrung ist 
die Stelle zuständig, welche die Einstellung vor
nimmt, im Übrigen der Dienstvorgesetzte. · 

32.14 Die Dienstvorgesetzten haben etwaigen Verstößen 
gegen§ 42 BeamtStG und die§§ 331ff. StGB durch 
geeignete organisatorische und personalwirtschaftli
che Maßnahmen vorzubeugen. 

Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, 
dass eine Beamtin oder ein Beamter schuldhaft gegen 
das Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschen
ken oder sonstigen Vorteilen verstoßen hat, hat der 
Dienstvorgesetzte die Dienstpflicht, ein Disziplinar
verfahren einzuleiten(§ 8 LDG). 

Bei Verletzung ·dieser Pflicht kann sich der Dienstvor
gesetzte eines ·Dienstvergehens schuldig und nach 
§ 357 StGB strafbar machen. 

32.15 Die obersten Dienstbehörden können ergänzende 
Hinweise geben oder Anordnungen treffen, um spezi-· 
eilen Gegebenheiten in ihren Bereichen oder einzel
nen Verwa:itungszweigen gerecht zu werden. Sie kön
nen insbesondere Wertgrenzen festlegen oder -für ge
ringwertige Zuwendungen, die nicht von Nummer 
32.6 erfasst sind, die Zustimmung allgemein ,erteilen, 
sofern ein Bedürfnis- für eine Prüfung im Einzelfall 
nicht besteht. 

Den in bestimmten Aufgabenbereichen tätigen Beam
tinnen und Beamten kann für bestimmte Zeiträume 
aufgegeben werden, Zuwendungen, für der((n An

. nahme die Zustimmung allgemein erteilt oder als 
allgemein ertellt anzusehen ist, unverzüglich dem 
Dienstvorgesetzte~ anzuzeigen. 

Nebentätigkeit 

33 Abgrenzung, Zuständigkeit Nebentätigkeit 
(zu§ 40 BeamtStG, § 60 LBG) 

§ 60 Absatz 1 Satz 1 LBG grenzt die Nebentätigkei- · 
ten von den Tätigkeiten im Hauptamt ab. Was zum 
Hauptamt der Beamtinnen und Beamten gehört, ist 
im Einzelfall zu entscheiden. 

Keine Nebentätigkeiten sind nach § 60 Absatz 1 
Satz 2 LBG unentgeltliche Tätigkeiten, die zur per
sönlichen Lebensgestaltung gehören, wie zum Bei-
spiel Hobbys. · 

Öffentliche Ehrenänlter sind in § 1 der Landesueben
tätigkeitsverordnung (LNTVO) geregelt; diese gelten 
nach § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 LBG ebenfalls 

. nicht als Nebentätigkeit 

Nebentätigkeitsrechtliche Entscheidungen trifft der 
jeweilige Dienstvorgesetzte. Bei abgeordneten Be
amtinnen und Beamten ist dies grundsätzlich der 
Dienstvorgesetzte der Behörde, zu der die Beamtin
nen und Beamten abgeordnet sind. 

34 Nebentätigkeit aufVerlangen (zu§ 40 BeamtStG, 
§ 61 LBG) · .. 

Der Dienstvorgesetzte hat bei der Übertragung einer 
Nebentätigkeit auf Verlangen die Fürsorgepflicht 

. (§ 45 Be~tStG) zu beachten, zum Beispiel durch 
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Entlastung der Beamtin oder des Beamten im Haupt
amt. 

Insbesondere .in Fällen, in denen das Rechtsverhältnis 
zwischen der Beamtin oder dem Beamten und dem 
Auftraggeber der Nebentätigkeit durch Bundesrecht 
geregelt oder vertraglich festgelegt ist, beispielsweise 
die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat' einer Aktiengeselle 
schaft, kann die· Tätigkeit nicht ohne Weiteres durch 
Landesrecht beendet werden(§ 61 Absatz 3 LBG). Je 
nach Einzelfall bedarf es der Festlegung von Über
gangsfristen. Zudem können Ausnahmen von der 
Pflicht zur Beendigung durch die Beamtin oder den 
Beamten in Frage kommen, wenn ein dienstliches In
teresse an der Fortführung der Nebentätigkeit auf· 
Verlangen besteht. 

35 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 
(zu § 40 BeamtStG, § 62 LBG) 

35.1 Der Antrag auf Erteilung einer Nebentätigkeitsgeneh
migung muss alleAngaben und Nachweise enthalten, 
die zur Beurteilung der Nebentätigkeit, insbesondere 
der Versagungsgründe, erforderlich sind (§ 62 Ab
satz 4 Satz 1 LBG). Beamtinnen und Beamte haben 
auf Verlangen die erforderlichen Nachweise zu füh
ren (§ 62 Absatz 4 Satz 2 LBG). Sie haben eine Mit
wirkungspflicht. Zweifel gehen zu ihren Lasten. 

Sind endgültige Nachweise zum Zeitpunkt der All
tragstellung insbesondere hinsichtlich der Höhe der 
Vergütung noch nicht möglich, haben die Beamtinnen 
und Beamten wenigstens annähernde Angaben zu 
machen, zul;n Beispiel kurze Darstellung der vorgese
henen Vergütungsgrundsätze oder vorgesehene, be
reits bezifferbare Abschlagszahlungen. Den Beamtin· 
nen und Beamten ist in der Genehmigung zur Auflage 
zu machen, die ungefähren Angaben zu präzisieren, 
sobald dies möglich ist. 

Der Antrag kann auch elektronisch gestellt werden, 
sofern der Dienstvorgesetzte dies nach § 62 Absatz 4 
Satz 3 LBG nicht ausgeschlossen hat. 

35.2 Bei jedem Antrag ist zu prüfen, ob zu besorgen ist, 
dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden (§ 62 Absatz 2 Satz 1 LBG). 
Dies ist der Fall, wenn ein vernünftiger Grund für die 
Annahme besteht, dass die Gefahr einer solchen Be- . 
einträchtigung besteht. Ganz fernliegende Gefahren 
genügen dafür nicht, andererseits muss die Gefahr der 
Beeinträchtigung aber auch nicht in absehbarer Zeit 
in hohem Maße wahrscheinlich sein. In § 62 Absatz 2 
Satz 2 LBG werden beispielhaft die wichtigsten Ver
sagungsgründe aufgezählt. 

Ein allgemeines öffentliches Interesse an der Unter
sagung einer Nebentätigkeit genügt jedoch nicht. So 
kann Beamtinnen und Beamten eine Nebentätigkeit 
beispielsweise nicht allein deshalb untersagt werden, 
um Konkurrenz für die örtliche Wirtschaft zu vermei
den. 

35.3 Als Grenze für den zeitlichen Umfang der Nebentä
tigkeiten gilt die Regelvermutung des § 62 Absatz 3 
Satz 2 LBG (sogenannte Fünftelvermutung). Bei der 
Fünftelberechnung sind alle genehmigungspflichti-

gen Nebentätigkeiten sowie alle anzeigepflichtigen 
Nebentätigkeiten nach § 62 Absatz 6 LBG und § 63 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 LBG einzubeziehen. 
Bei Nebentätigkeiten auf Verlangen im Sinne des 
§ 61 LBG ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls inwie
weit eine Anrechnung gerechtfertigt ist. Dabei ist ins
besondere die Belastung der Beamtinnen und Beam
ten durch die Nebentätigkeit auf Verlangen sowie de
ren eventuelle Ausübung während der Dienstzeit zu 
berücksichtigen. · 

Ergibt sich bei der Ausübung mehrerer Nebentätig
keiten eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen 
durch zeitliche Überbeanspruchung, so können Be
amtinnen und Beamte in der Regel wählen, welche 
Nebentätigkeiten sie einschränken oder aufgeben 
möchten. Dies gilt nicht für Nebentätigkeiten aufVer
langen nach§ 61 LBG. 

Die Regelvermutung des § 62 Absatz 3 Satz 2 LBG 
kann in Ausnahmefällen widerlegt werden. Das ist 
insbesondere dann denkbar, wenn die Nebentätigkeit 
die Beamtinnen und Beamten nicht voll in Anspruch 
nimmt, zum Beispiel bei der Ableistung von Rufbe
reitschaft oder wenn die Nebentätigkeit nur mit einer 
geringen Belastung für die Beamtinnen und Beamten 
verbunden ist. Ist mit der Nebentätigkeit nur vorüber
gehend eine stärkere zeitliche Inanspruchnahme ver
bunden, wie zum Beispiel bei Prüfungen oder Veran
staltungen im Rahmen der Fortbildung, kann aus
nahmsweise von der durchschnittlichen zeitlichen 
Belastung im Monat oder im Kalendervierteljahr aus
gegangen werden. 

Für beurlaubte und teilzeitbeschäftigte Beamtinnen 
und Beamte wird der Nebentätigkeitsumfang um den 
prozentualen Anteil, um den die Wochenarbeitszeit 
ermäßigt ist, angehoben, maximal jedoch auf zwölf · 
Stunden pro Woche, soweit nicht speiiellere Rege
lungen bestehen, zum Beispiel zur Teilzeitbeschäfti
gung während einer Elternzeit (§ 76 Nummer 2 LBG 
in Verbindung mit§ 42 Absatz 3 AzUVO). Die Ne
bentätigkeit darf dem Zweck der Bewilligung des Ur
laubs oder der Teilzeitbeschäftigung nicht zuwider 
laufen(§ 62 Absatz 3 Satz 4 LBG). 

. Auch für Beamtinnen und Beamte, die sich nach § 70 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2-LBG in der Freistellungs
phase des Blockmodells der Altersteilzeit befinden, 
gilt die Zwölf~Stunden-Grenze des § 62 Absatz 3 Satz 
4 LBG (vergleiche Nummer 44.5). 

' 35.4 Eine Genehmigung ist für jede einzelne Nebentätig
keit zu e~teilen. Es kann aber auch eine zusammen
fassende Genehmigung für fortlaufende oder wieder
kehrende und gleichartige Nebentätigkeiten erteilt 
werden. 

IJ1 der Genehmigung ist auf eine eventuell bestehende 
Ablieferungspflicht (§ 64 Absatz 3 LBG in Verbin
dung mit§ 5 Absatz 3, § 6 LNTVO) hinzuweisen. 

35.5 Die Genehmigung soll auf längstens fünf Jahre be
fristet werden (§ .62 Absatz 5 Satz 1 LBG). In Aus
nahmefällen kann eine längere Genehmigung erteilt 
werden.' Es sollte jeweils geprüft werden, ob im Ein-
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zelfall eine kürzere Frist angebracht ist, zum Beispiel 
weil 

- bei einer zusammenfassenden Genehmigung für 
fortlaufende oder wiederkehrende und gleichartige 
Nebentätigkeiten eine frühere Überprüfung erfor
derlich ist, 

- damit zu rechnen ist, dass aufgrund eines Dienst
stellen- oder Dienstpostenwechsels oder einer Än
derung des Aufgabengebiets eine Überprüfun'g im 
Hinblick auf mögliche Versagungsgründe, insbe
sondere Interessenkollisionen, erforderlich wird, 

- die Beendigung der Nebentätigkeit innerhalb eines 
kürzeren Zeitraums wahrscheinlich ist. 

Beginn und Ende der Frist bestimmen sich grundsätz
lich nach den allgemeinen Regeln(§ 31 LVwVfG in 
Verbindung mit§ 187ff. des Bürgerlichen Gesetzbu
ches (BGB)). Es wird empfohlen, im Genehmigungs
bescheid grundsätzlich das Fristende festzusetzen. 

35.6 Mit Auflagen und Bedingungen kann eine Nebentä- · 
tigkeit unter Umständen genehmigungsfähig gemacht 
werden, zum Beispiel um noch ungewissen Ereignis
sen Rechnung zu tragen, denn die Versagungsbefug
nis gilt nur, soweit eine Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen zu besorgen ist. 

3 5. 7 Der Widerruf einer Genehmigung nach § 62 Absatz 7 
LBG ist nur innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt 
möglich, zu welchem dem Dienstherrn die für den 
Widerruf maßgeblichen Tats~chen bekannt geworden 
sind(§ 49 Absatz 2 Satz 2, § 48 Absatz 4 LVwVfG). 

35.8 Mit § 62 Absatz 6 Satz 1 LBG wird bei. genehmi
gungspflichtigen Nebentätigkeiten geringen Umfangs 
die sonst erforderliche Einzelfallgenehmigu!}.g durch 
eine unmittelbar kraft Gesetzes erteilte Nebentätig
keitsgenehmigung ersetzt. Es wird lediglich eine vor
herige Anzeige der Nebentätigkeit mit den nach§ 62 
Absatz 4 LBG erforderlichen Angaben verlangt. Bei 
einer einmaligen Nebentätigkeit mit einer Vergütung· 
unter 200 Euro entfällt auch die Anzeigepflicht. 

Die V9raussetzungen für eine allgemein als erteilt 
geltende Genehmigung, beziehungsweise für das 

· Entfallen der Anzeigepflicht, liegen nur vor, wenn die 
Beamtinnen und Beamten nach sorgfältiger Prüfung 
davon ausgehen dürfen, dass sie die Tatbestands
merkmale für die allgemein als erteilt geltende Ge
nehmigung, beziehungsweise den Entfall der Anzei
gepflicht, im gesamten maßgeblichen Zeitraum erfül
len werden. Bestehen von vomherein Zweifel, ist ein 
Genehmigungsantrag, beziehungsweise eine An
zeige, erforderlich. 

Beabsichtigen Beamtinnen und Beamte entgegen ih
rer ursprünglichen Planung eine weitere genehmi
gungspflichtige Nebentätigkeit auszuüben, und wird 
dadu~ch die Jahreshöchstgrenze überschritten oder 
entfällt eine andere Voraussetzung. der allgemein als. 
erteilt geltenden Genehmigung, bezie,hungsweise des 
Entfallens der Anzeigepflicht, so ist für die Ausübung 
der beabsichtigten und der bereits laufenden Neben
tätigkeiten eine Genehmigung zu beantragen, bezie
hungsweise eine Anzeige nachzuholen. 

36 Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 
(zu § 40 BeamtStG, § 63 LBG) 

36.1 Wird für die in § 63 Absatz 2 Satz 1 LBG genannten 
nicht genehrnigungspflichtigen Nebentätigkeiten eine 
Vergütung (§ 3 LNTVO) geleistet, besteht in jedem 
Einzelfall grundsätzlich eine vorherige Anzeige
pflicht. 

36.2 Eine Verwaltungserleichterung enthält § 63 Absatz 2 
Satz 2 LBG. Danach ist bei regelmäßig wiederkeh
renden gleichartigen Nebentätigkeiten, wie zum Bei
spiel bestimmten, in großer Zahl anfallenden, gleich
artigen Gutachtertätigkeiten, beispielsweise Labor
gutachten, eine mindestens einmal jährlich zu erstat
tende Anzeige ausreichend (Sammelanzeige). 

36.3 Unter § 63 Absatz 1 Nummer 2 LBG kann der Be
trieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Ener" 
gien, insbesondere auf dem eigenen Hausdach fallen~ 
Für die eigene nebentätigkeitsrechtliche Bewertung 
kommt es nicht auf die Bewertung nach dem Steuer
recht an. 

Eine überwiegend beratende Tätigkeit, beispielsweise 
»Coaching«, ist in der Regel keine Vortragstätigkeit 
im Sinne von § 63 Absatz 1 Nummer 3 LBG. 

In den Fällen des § 63 Absatz 1 Nummer 5 LBG be
steht die Anzeigepflicht nur für eine Tätigkeit in 
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beam
ten, für die eine Vergütung geleistet wird, nicht für 
die übrigen Fallgruppen der Nummer 5. Dabei ist zu 
beachten, dass nach der Formulierung der Nummer 5 
(Tätigkeiten in, nicht für Selbsthilfeeinrichtungen der 
Beamtinnen und Beamten) nur solche Tätigkeiten ge
nehmigungsfrd sind, die der Wahrung von Berufsin
teressen dienen. Damit fällt die Tätigkeit der soge
nannten Vertrauensleute von Selbsthilfeeinrichtun
gen, das sind in der Regel Versicherungs- und Bau
sparvermittlerinnen und -Vermittler:, nicht in den 
Kreis der genehmigungsfreien Nebentätigkeiten. Für 
sie besteht Genehmigungspflicht Die Tätigkeit in 
den Organen der Selbsthilfeeinrichtungen ist dagegen 
genehmigungsfrei. Sie ist allerdings anzeigepflichtig, 
wenn für sie eine Vergütung geleistet wird. 

36.4 Eine Anzeigepflicht besteht nicht, wenn die anzeige
pflichtigen Nebentätigkeiten insgesamt geringen Um
fang haben (§ 63 Absatz 3 LBG). Werden die dort 
festgelegten Grenzen entgegen den ursprünglichen 
Erwartungen oder durch Hinzukommen einer weite
ren genehmigungsfreien Nebentätigkeit überschrit
ten, sind nachträglich alle Nebentätigkeiten im Sinne 
des § 63 Absatz 2 Satz 1 LBG anzuzeigen. 

36.5 Nach § 63 Absatz 2 Satz 3 LBG gilt § 62 Absatz 4 
LBG entsprechend (vergleiche Nummer 35.1). Erst 
nach Erfüllung der Anzeigepflicht dürfen die Beam

. tinnen und Beamten die Nebentätigkeit aufnehmen. 
Einer schriftlichen Bestätigung bedarf es hierzu nicht. 

37 Pflichten bei der Ausübung (zu § 40 BeamtStG, 
§ 64LBG) 

37.1 Nach§ 64 Absatz 4 Satz 3 LBG kann der DiJnstvor
gesetzte aus begründetem Anlass jederzeit nähere 
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Auskünfte und gegebenenfalls entsprechende Nach
weise über die Nebentätigkeit verlangen. Ein begrün
deter Anlass ist insbesondere gegeben, wenn sich im 
Zusammenhang mit der Ausübung der Nebentätigkeit 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen oder. die Verletzung dienstlicher Pflichten 
ergeben. Das Auskunftsverlangen steht im Ermessen 
des Dienstvorgesetzt~n. 

37.2 Nebentätigkeiten dürfen grundsätzlich nur in der 
Freizeit und' ohne Anrechnung auf die Arbeitszeit 
ausgeübt werden, weil die Wahrnehmmig des Haupt
amtes nicht durch Nebentätigkeiten beeinträchtigt 
werden darf. Während der Dienststunden und unter 
Anrechnung auf die Arbeitszeit sind daher nur solche 

' Nebentätigkeiten zulässig, die die Beamtinnen und 
Beamten auf Verlangen ihres Dienstvorgesetzten aus
üben oder bei denen der Dienstvorgesetzte ein dienst
liches Interesse an der Ausübung der Nebentätigkeit 
durch die Beamtinnen und Beamten anerkannt hat 
(§ 4 Absatz 1 LNTVO). 

Die Anerkennung.des dienstlichen Interesses ist eine 
. Erillessensehtscheidung. Selbst wenn ein dienstliches 

Interesse zu bejahen ist, ist der Dienstvorgesetzte 
nicht zur Anerkennung verpflichtet. Überwiegen an
dere dienstliche Interessen, muss der Dienstvorge
setzte die Ausübung der Nebentätigkeit mit Anrech
nung auf die Arbeitszeit nicht gestatten. Auch kann es 
für die Beamtinnen und Beamten bei hoher Vergü
tung zurnutbar sein, die Nebentatigkeit ohne Anrech
nung auf die Arbeitszeit auszuüben oder den Dienst 
nachzuleisten. 

Bei der Anerkennung eines dienstlichen Interesses 
hat ,der Dienstvorgesetzte auch die Möglichkeit, den 
Umfang der Anrechnung der Nebentätigkeit auf die 
Arbeitszeit zu bestimmen. Die Anerkennung des 
dienstlichen Interesses ist aktenkundig zu machen 
(§ 4 Absatz 1 Satz 2 LNTVO). Der Dienstvorgesetzte 
muss sicherstellen, dass die or:dnungsgemäße Wahr
nehmung des Hauptamts nicht beeinträchtigt wird. 

Im Übrigen können Ausnahmen von dem Gebot, Ne
bentätigkeiten nur in der Freizeit auszuüben, nur un
ter den engen Voraussetzungen des § 4 · Absatz 2 
LNTVO in besonders begründeten Fällen, insbeson
dere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden. 
Der Begriff des »öffentlichen Interesses« ist weiter 
als der des »dienstlichen Interesses«. In' diesen Fällen 
ist der Dienst nachzuleisten. 

37.3 Die Vorgesetzten überwachen in geeigneter Weise die 
Ausübung von Nebentätigkeiten, insbesondere in ar
beitszeitrechtlicher Hinsicht. 

37.4 Nach§ 64Absatz 2 LBG kann eine Inanspruchnahme 
von Einrichtungen, Personal oder Material des 
Dienstherrn bei Vorliegen eines dienstlichen, öffentli
chen oder wissenschaftlichen Interesses genehmigt 
werden. Die §§ 10 und 11 LNTVO enthalten Rege- . 
Iungen über das dafür fällige Entgelt. Unter den Vor
aussetzungen des§ 10 Absatz 2 Nummer 2 LNTVO 
kann ein Entgelt bei einem dienstlichen Interesse an 
einer Nebentätigkeit entfallen. 

37.5 Vergütungep. für Nebentätigkeiten im öffentlichen 
Dienst(§ 64 Absatz 3 Nummer 1 LBG in Verbindung 
mit § 2 LNTVO) oder auf Verlangen des Dienstherrn 
ausgeübte (§ 64 Absatz 3 Nummer 2 LBG) sowie den 
Beamtinnen oder Beamten mit Rücksicht auf die 
dienstliche Stellung übertragene Nebentätigkeiten 
(§ 64 Absatz 3 Nummer 3 LBG) sind p.ach § 5 Absatz 
3 LNTVO abzuliefern, soweit sie die in dieser Vor
schrift festgelegten Freibeträge überschreiten. Ne
bentätigkeiten im öffentlichen oder diesem gleichste
henden Dienst liegen auch vor, wenn die Tätigkeit 
aufgrund eines Vertragsverhältnisses, beispielsweise 
aufgrund eines Werkvertrags, Auftrags oder Ge
schäftsbesorgungsvertrags, selbstständig wahrge
nommen wird. 

Die Pflicht zur Ablieferung entsteht, wenn die in die
ser Vorschrift festgelegten Freibeträge überschritten 
werden(§ 5 Absatz 4 LNTVO) und die abzuführende 
Vergütung durch Bescheid festgesetzt worden ist. 
Von den Beamtinnen oder Beamten kann im Einzel
fall auch verlangt Werden, dass Aufzeichnungen über 
die zugeflossenen Vergütungen geführt (§ 64 Absatz 
4 Satz 3 LBG), und gegebenenfalls Nachweise über 
Vergütungen aus ablieferungspflichtigen Nebentätig
keiten (§ 8 Absatz 1 Satz 2 LNTVO) vorgelegt wer
den. Ausnahmen von der Ablieferungspflicht enthält 
§ 6 LNTVO, zum Beispiel für Lehr", Vortrags- und 
Prüfungstätigkeiten. Maßgebend für die Berechnung 
des abzuführenden Betrags ist das Kalenderjahr, in 
tlem die Nebentätigkeit ausgeübt worden ist, nicht der 
Zeitpunkt, in dem die Vergütung bezogen wurde(§ 5 
LNTVO). 

37.6 Den Vergütungsbegriff definiert§ 3 LNTVO. Danach 
sind Vergütungen auch geldwerte Vorteile und pau
schalierte Aufwandsentschädigungen. Auch· Sit
zungsvergütungen sind Vergütungen, wenn es sich 
um Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen und 
um Abgeltung von Zeitversäumnis handelt. Soweit 
als Sitzungsvergütungen nachweislich nur Fahrkos
ten, Tage- und Übernachtungsgelder im Rahmen des 
§ 3 Absatz 2 Nummer 1 LNTVO sowie weitere ein
zelabrechnungsfähige Aufwendungen (§ 3 Absatz 2 
Nummer 2 LNTVO) abgegolten werden, liegt eine 
Nebentätigkeitsvergütung nicht vor. Zur Vergütung 
im Sinne der Vorschriften über die Ablieferungs
pflicht zählt auch nicht die vereinnahmte Umsatz
steuer, sdweit sie ein Durchlaufposten ist, der nicht 
im Vermögen der Beamtin oder des Beamten ver
bleibt. Sie ist daher, soweit sie abzuführen ist, das 
heißt in Höhe der Umsatzsteuerzahllast, vom Vergü
tungsbegriff ausgenmmnen (§ 3 Absatz 2 Nummer 3 
LNTVO). 

37.7 Nach§ 5 Absatz 3a LNTVO sind bei der Ermittlung 
des abzuliefernden Betrags bestimmte, im Zusam
menhang mit der ablieferungspflichtigen ~ebentätig
keit entstandene Aufwendungen, für die die Beamtin
nen und Beamten keinen Auslagenersatz erhalten ha
ben, von der Bruttovergütung abzusetzen, wie zum 
Beispiel Reisekosten oder Nutzungsentgelte. Wäh
rend § 3 LNTVO regelt, inwieweit gewährte Auf-

. Wandsenfschädigungen oder Auslagenersatze zur 
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Vergütung zählen, gilt § 5 Absatz 3 a LNTVO für den 
Fall, dass die Beamtinnen u:p.d Beamten keinen Aus
lagenersatz erhalten haben. 

Jährliche Aufstellung der ausgeübten 
Nebentätigkeiten (zu § 40 BeamtStG, § 65 LBG) 

38.1 § 8 LNTVO Verlangt einmal jährlich eine Aufstellurig 
von Nebentätigkeiten, die sich gegebenenfalls aus 
zwei 'teilen zusammensetzt: der Erklärung über alle 
im Vorjahr ausgeübten genehmigungspflichtigen, an
zeigepflichtigen sowie auf Verlangen des Dienstvor
gesetzten ausgeübten Nebentätigkeiten (Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1) und der Abrechnung von abliefe
rungspflichtigen Nebentätigkeitsvergütungen (Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2). Die Dienstvorgesetzten sollen 
die BeaJ:ntinnen und Beamt~n jährlich auf diese Ver
pflichtung hinweisen und die Einhaltung überwa
chen. Dies gilt insbesondere für die Angaben zur Ver
gütung und Abrechnung bei den ablieferungspflichti
gen Nebentätigkeiten. 

38.2 § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 LNTVO betrifft ablie
ferungspflichtige Nebentätigkeiten. Die Vorschrift 
enthält die Verpflichtung zur Vorlage einer Abrech
nung über Vergütungen aus ablieferungspflichtigen, 
nicht geringfügigen Nebentäti.gkeiten. Aus der Ab
rechnung muss zusätzlich zur Angabe der Vergütun
gen, soweit wegen möglichen Überschreitens des 
maßgeblichen Ablieferungsfreipetrags erforderlich, 
auch die Angabe eventueller Absetzungen nach § 5 
Absatz 3 a LNTVO ersichtlich sein.· Die Verpflich
tung der Beamtinnen und Beamten, erhaltene Vergü~ 
tungen schon dann an den Dienstherrn abzuliefern, 
wenn die Überschreitung des Höchstbetrags feststeht 
(§ 5 Absatz 4 LNTVO), bleibt unberührt. Die Pflicht 
zur Vorlage einer Abrechnung trifft für vor Beendi
gung des Beamtenverhältnisses ausgeübte abliefe
rungspflichtige Nebentätigkeiten auch Ruhestandsbe
amtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere Be
amtinnen und Beamte (§ 8 Absatz 3 LNTVO). Beäm
tinnen und Beamte sind zur Vorlage von Nachweisen 
verpflichtet, wenn der Dienstvorgesetzte dies aus be- . 
gründetem Anlass, zum Beispiel bei. Unklarheiten, 
Widersprüchen oder Zweifeln, verlangt. Sind die Er
klärung und Abrechnung für ein früheres Kalender
jahr bereits vorgelegt und fließt den Beamtinnen und 
Beamten nachträglich eine Vergütung für eine in die
sem Kalenderjahr ausgeübte Nebentätigkeit zu, die in 
die Abrechnung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
LNTVO einzubeziehen ist, so ist unverzüglich eine 
Nachtragsabrechnung für dieses Kalenderjahr vorzu-
legen. · 

Aus der Abrechnung sich ergebende, noch abzulie
fernde Beträge sind unverzüglich anzufordern. 

38.3 Im Rahmen der jährlichen Aufstellung nach § 8 Ab
satz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 LNTVO sind, unab
hängig von einem Dienstherrenwechsel, alle ausge
übten genehmigungspflichtigen, anzeigepflichtigen 
sowie die auf Verlangen des Dienstvorgesetzten aus
geübten Nebentätigkeiten ii:n vorausgegangenen Ka
lenderjahr zu berücksichtigen. 

38.4 Die Dienstvorgesetzten sollen in geeigneter Weise 
prüfen, ob die Angaben derBediensteten in der jährli
chen Aufstellung den Tatsachen entsprechen und ob 
sich die Nebentätigkeiten im Rahmen der Genehmi
gung oder Anzeige halten. 

39 Tätigkeit nach Beendigung des Beamten
verhältni~ses (zu§ 41 BeamtStG, § 66 LBG) 

Nach § 41 BeamtStG haben Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte die in dieser Vorschrift näher 
bezeichneten Erwerbstätigkeiten oder sonstigen Be
schäftigungen anzuzeigen. Die Regelung soll verhin
dern, dass durch die private Verwertung yon Amts
wissen nach Ausscheiden aus demAmt das Vertrauen 
der Allgemeinheit in die Integrität des öffentlichen 
Dienstes und damit das Ansehen der Verwaltung ins-
gesamt beeinträchtigt wird. · 

Der zeitliche Rahmen der Verpflichtung ist in § 66 
LBG geregelt. Hinsichtlich der Form der Anzeige gilt 
Nummer 35.1 entsprechend. 

Arbeitszeit, Urlaub, Fürsorge und Schutz 

40 Arbeitszeit (zu § 67 LBG) 

40.1 Die Höchstgrenze zulässiger Arbeitszeit von durch
schnittlich 48 Stunden in der Woche (Artikel 6 der 
Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung) darf grundsätzlich 
nicht überschritten werden. In die Durchschnittsbe
rechnung sind Mehrarbeit und Bereitschaftsdienste 
sowie Nebentätigkeiten als Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer oder in arbeitnehmerähnlichen Verhält
nissen einzubeziehen, nicht dagegen Reisezeiten au
ßerhalb der täglichen Regelarbeitszeit und Rufbereit
schaft, weil letztere Zeiten keine Arbeitszeiten sind, 
auch wenn für sie entsprechend den Nummern 40.5 
und 40.6 aus Fürsorgegründen Arbeitszeitausgleich 

. oder Dienstbefreiung gewährt wird. 

Bei der dienstlichen Anordnung oder Genehmigung 
von Mehrarbeit nach § 67 Absatz 3 LBG ist daher die 
48-Stunden-Begrenzung zu beachten. Die zulässige 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit darf zwar in ein
zelnen Wochen durch Mehrarbeit überschritten wer
den, sie muss aber im maßgebenden Bezugszeitraum 
auf durchschnittlich höchstens 48 Stunden in der Wo
che zurückgefühn werden. 

40.2 Dienst, der in Bereitschaft besteht, ist Arbeitszeit, 
auch wenn Beamtinnen und Beamte in dieser Zeit 
nicht aktiv zum Dienst herangezogen werden. Be
reitschaftsdienst liegt vor, wenn sich Beamtinnen 
und Beamte an einem bestimmten Ort, _in der Regel 
qußerhalb des Privatbereichs, zu einem jederzeitigen 
unverzüglichen Einsatz bereitzuhalten haben und er
fahrungsgemäß mit einer Heranziehung zum Dienst 
gerechnet werden kann. Die Höchstgrenze der Ar- · 
beitszeit von durchschnittlich 48 Stunden in der Wo
che d~ auch durch Bereitschaftsdienst nicht über
schritten werden, soweit nicht ausnahmsweise unter 
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den Voraussetzungen des § 67 Absatz 2 LBG eine 
Vereinbarung mit den Wechseldienst leistenden Be

. amtinnen oder Beamten im jeweiligen Einzelfall ge
troffen ist. 

40.3 Für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte kön
nen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Situa
tion und etwaiger Leistungseinschränkungen abwei
chende Regelungen für die Arbeitszeit und Arbeits
pausen erforderlich sein. Insbesondere können auf die 
Arbeitszeit Dialysebehandlungen, Diabetes-Einstel
lungen,· Kontrolluntersuchungen nach lebensbedroh
lichen Erkrankungen oder Therapien bei schwerwie
genden Erkrankungen angerechnet werden. Dabei 
sind die Vorgesetzten grundsätzlich einzubeziehen. 
Die Verkehrsverhältnisse können ein Entgegenkom
men beim Dienstbeginn und Dienstende rechtferti
gen. Dies gilt insbesondere bei feststehender Arbeits
zeit. In begründeten Ausnahmefällen gilt dies auch 
für nicht schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte. 

40.4 Auf Verlangen sind schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamte von Mehrarbeit freizustellen(§ 124 SGB 
IX). Mehrarbeit im Sinne dieser Vorschrift ist die 
über die tägliche Arbeitszeit hinausgehende Heran
ziehung zum Dienst, es muss nicht Mehrarbeit im 
Sinne von § 67 Absatz 3 LBG sein. Zu Mehrarbeit 
können hier auch ausnahmsweise Reisezeiten und 
Rufbereitschaft gerechnet werden, in dem Umfang, in 

· <;lern Arbeitszeitausgleich oder Dienstbefreiung ge
währt wird. 

Im Lehrerbereich liegt Mehrarbeit in dies~m Sinne 
vor, wenn zusätzliche Unterrichtsstunden zu erteilen 
sind oder zusätzliche Aufgaben übertragen werden, 
die nicht im Zusammenhang mit dem Deputat der 
Lehrkraft stehen. 

40.5 Reisezeit, die nicht auf die Arbeitszeit angerechnet 
oder in der kein vorgeschriebener Dienst verrichtet · 
wird, ist kein Dienst im Sinne des Arbeitszeitrechts. 
Mit der Genehmigung der Dienstreise ist für die dafür 
notwendigen Reisezeiten keine Anordnung oder Ge
nehmigung von Mehfarbeit nach § 67 Absatz 3 LBG 
verbunden.· 

Bei Dienstreisert werden Reisezeiten bis zur täglichen 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 2 AzUVO auf die Arbeitszeit ange
rechnet. Für darüber hinausgehende Reisezeiten wird 
Arbeitszeitausgleich nach Maßgabe der folgenden 
Sätze gewährt. Reisezeit ist die Zeit von der Abreise 
an der Wohnung oder an der Dienststelle bis zur An
kunft an der Stelle des auswärtigen Dienstgeschäfts 
oder in der a11swärtigen Unterkunft. Entsprechendes 
gilt für die Rückreise. Bei der Festlegung des Aus
gangs- und Endpunktes der Dienstreise auch als Rei
sezeit gilt Nummer 2 der Verwaltungsvorschrift des 
Finanzministeriums zu § 7 des Landesreisekostenge
setzes. 

Arbeitszeitausgleich wird gewährt, falls die über die 
Arbeitszeit hinausgehenden Reisezeiten zusammen 
mit Arbeitszeit, einschließlich etwaiger Mehrarbeit, 
die regelmäßige Arbeitszeit um mehr als fünf Stun

. den im Kalendermonat übersteigen. Bei Teilzeitbe-

schäftigung vermindern sich die fünf Stunden ent
sprechend der Verringerung der Arbeitszeit. Sind da
nach Reisezeiten auszugleichen, wird für diese zu 
einem Drittel Arbeitszeitausgleich gewährt. Die aus
zugleichenden Reisezeiten gelten nicht als Mehr
arbeit, § 67 Absatz 3 Satz ;2 LBG findet daher keine 
Anwendung. 

Für den Arbeitszeitausgleich mindestens innerhalb 
drekr Monate soll die Reisezeit in dem auszuglei
chenden Umfang dem Arpeitszeitkonto der Beamtin
nen und Beamten gutgeschrieqen oder in anderer 
Weise die Inanspruchnahme eines Arbeitszeitaus
gleichs ermöglicht werden. Falls dies nicht möglich 
ist, ist den Beamtinnen und Beamten innerhalb eines 
Jahres entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. 

40.6 Für die Geschäftsbereiche des Staatsministeriums, 
des Finanz- und Wirtschaftsministeriums, des Wis
senschaftsministeriums, des Innenministeriums, des 
Umweltrninisteriums, des Sozialministeriums, des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher
schutz, des Ministeriums für Verkehr und Infrastruk
tur und des Integrationsministeriums wird im Einver
nehmen mit diesen Ministerien bestimmt: 

Beamtinnen und Beamte erhalten für die Inanspruch
nahme durch Rufbereitschaft Arbeitszeitausgleich 
nach· Maßgabe der {olgenden Sätze. Rufbereitschaft 
unterscheidet· sich von Bereitschaftsdienst (verglei
che Nummer 40.2) und liegtvor, wenn sich Beamtin
nen und Beamte in ihrer Freizeit auf Anordnung zu 
Hause oder an einem anderen, vorbehaltlich § 54 Ab
satz· 4 LBG frei wähl- und wechselbaren, soweit an
geordnet von ihnen jeweils anzuzeigenden Ort inner
halb eines gewissen Bereichs erreichbar (beispiels
weise über Mobilgeräte) bereithalten müssen, um bei 
Bedarf auf Anforderung zur Dienstleistung abberufen 
werden zu können. Die Inanspruchnahme durch Ruf
bereitschaft ist kein Dienst im Sinne. des Arbeitszeit
rechts. Lediglich Zeiten einer tatsächlichen Heranzie
hung zum Dienst sind auf die Arbeitszeit voll anzu
rechnen. 

Für Zeiten der Rufbereitschaft wird zu einem Achtel 
Arbeitszeitausgleich gewruu:t, falls dieses Achtel zu
sammen mit Arbeitszeit, einschließlich etwaiger 
Mehrarbeit, gegebenenfalls auch mit auszugleichen
den Reisezeiten die regelmäßige Arbeitszeit um mehr 
als fünf Stunden im Kalendermonat übersteigt. Bei 
Teilzeitbeschäftigung' vermindern sich die fünf Stun
den entsprechend der Verringerung der Arbeitszeit. 
Die auszugleichende Zeit der Rufbereitschaft gilt 
nicht als Mehrarbeit, § 67 Absatz 3 Satz 2 LBG findet 
daher keine Anwendung. 

Für den Arbeitszeitausgleich mindestens innerhalb 
dreier Monate soll die Zeit der Rufbereitschaft in dem 
auszugleichenden Umfang dem Arbeitszeitkonto der 
Beamtinnen und B~amten gutgeschrieben oder in an
derer Weise die Inanspruchnahme eines Arbeitszeit
ausgleichs ermöglicht werden. Falls dies nicht mög-

. lieh ist, ist den Beamtinnen und Beamten innerhalb 
eines Jahres entsprechende Dienstbefreiung zu ge
währen . 
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41 Fernbleiben vom Dienst, Krankheit 
(zu§ 68 LBG) 

41.1 Beamtinnen und Beamte, die wegen Krankheit dem 
Dienst fernbleiben, haben ihre Dienstvorgesetzten 
unverzüglich von der Erkrankung und, soweit mög
lich, von ihrer voraussichtlichen Dauer zu verständi
gen. Lehrerinnen und Lehrer im Schuldienst haben· 
die Schulleiterinnen und Schulleiter als Vorgesetzte 
zu verständigen. Auf Verlangen der Dienstvorgesetz
ten, im Falle der Lehrerinnen und Lehrer im Schul
dienst aufVerlangen der Schulleiterin oder des Schul
leiters, haben erkrankte Beamtinnen und Beamte ein 
ärztliches Zeugnis über die Dienstunfähigkeit und 
ihre Dauer vorzulegen. Ein ärztliches Zeugnis ist stets 
vorzulegen, wenn die Dauer der Krankheit voraus
sichtlich eine Woche übersteigen wird, es sei denn, 
dass auf die Vorlage des ärztlichen Zeugnisses aus
nahmsweise verzichtet wird. Als Nachweis der 
Dienstunfähigkeit und ihrer voraussichtlichen Dauer 
gilt auch eine Bescheinigung einer Heilpraktikerirr 
oder eines Heilpraktikers. Bei längerer Krankheit ist 
die Dienstunfähigkeit auf Verlangen erneut nachzu
weisen. In begründeten Fällen kann eine ärztliche 
oder amtsärztliche Untersuchung angeordnet oder ein 
ärztliches Zeugnis einer beamteten Ärztin oder eines 
beamteten Arztes verlangt werden. In diesen Fällen 
trägt der Dienstherr die Kosten der Untersuchung 
oder des Zeugnisses. Die Kosten der Krankrlleldung 
nach § 68 Absatz 2 Satz 2 LBG trägt die Beamtin 
oder der Beamte. 

41.2 Sind Beamtinnen und Beamte innerhalb' eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wie
derholt dienstunfähig krank, ist zur Prävention das 
betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 84 
Absatz 2 Satz 1 SGB IX zu veranlassen. 

Die gestufte Wiederaufnahme des Dienstes nach § 68 
Absatz 3 LBG kann. eine Maßnahme des betriebli
chen Eingliederungsmanagements sein. Lang andau
ernd im Sinne des§ 68 Absatz 3 LBG ist eine Krank
heit mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen. 

Die Einleitung eines Verfahrens mit dem Ziel der 
Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit oder der 
Verwendung in begrenzter Dienstfähigkeit (§§ 26, 27 
BeamtStG, §§ 43 bis 45 LBG) bleibt unberührt. 

41.3 Die gestufte Wiederaufnahme des Dienstesaufgrund 
von § 68 Absatz 3 LBG ist freiwillig und liegt über
wiegend im Interesse der erkrankten Beamtinnen und 
Beamten, dienstliche Belange sollen daher soweit 
möglich zurückgestellt werden. Belange von schwer
behinderten Beamtinnen und Beamten sind besonders 
zu berücksichtigen. Mit der betreffenden Beamtin 
oder dem betreffenden Beamten ist unter Einbezie
hung der Vorgesetzten entsprechend den ärztlichen 
Maßgaben eine Vereinbarung, möglichst in Schrift-
. foim, zu treffen. Die gestufte Wiederaufnahme soll 
zunächst nicht länger als sechs Monate vereinbart 
werden. Ist nach dieser Zeit eine Wiederaufnahme 
des Dienstes im bisherigen Beschäftigungsumfang 
nach ärztlicher Feststellung noch nicht möglich, aber 
absehbar, solf die Wiedereingliederung fortgeführt 

werden. Ist eine Wiederaufnahme des Dienstes im 
bisherigen Beschäftigungsumfang dagegen nicht ab
sehbar, ist die Zurruhesetzung wegen Dienstunfähig
keit oder die Verwendung in begrenzter Dienstfähig-

. keit zu prüfen. Aus dienststellenspezifischen Gründen · 
kann stattdessen eine gestufte Wiederaufnahme bis 
zur Höchstdauer von zwölf Monaten vereinbart wer
den. 

Die Vorgesetzten haben mit darauf zu achten, dass die 
ärztlichen Vorgaben insbesondere hinsichtlich Belas
tungen und zeitlicher Inanspruchnahme,· eingehalten 
werden und der Genesungsprozess insoweit nicht 
durch die Dienstausübung gefährdet wird. Die ge
stufte Wiederaufnahme ist bei unvorhergesehenen ge
sundheitlichen Beeinträchtigungen unverzüglich zu 
unterbrechen und erst nach ärztlicher Rücksprache 
wieder aufzun.ehmen. 

Die erkrankten Beamtinnen und Beamten gelten wäh
rend der gestuften Wiederaufnahme weiterhin als 
dienstunfähig, es handelt sich um keine Teilzeitbe
schäftigung und keine Verwendung in begrenzter 
Dienstfähigkeit. Zei.ten der Dienstleistung sind zu er
fassen, aber nicht als Arbeitszeit zu werten. Urlaub 
und Arbeitszeitflexibilisierung finden während der 
Dauer der Wiedereingliederung nicht statt. Den be
treffenden Beamtinnen und Beamten ist möglichst 
weitgehende Freiheit in der Arbeitszeitgestaltung im 
Benehmen mit den Vorgesetzen einzuräumen. Unter
brechungen der gestuften Wiederaufnahme, zum Bei
spiel zu Erholungszwecken, für die uneingeschränkt 
dienstfähige Beamtinnen oder Beanite Urlaub einset
zen müssten, sollen zugelassen werden, soweit dies 
mit den Zielen der gestuften Wiederaufnahme, gege
benenfalls nach ärztlichem Dafürhalten, vereinbar ist. 
Die Dienstleistung während der gestuften Wiederauf
nahme ist bei leistungsbezogenen Bewertungen nicht 
zu berücksichtigen. 

Entspricht die Dienstleistung nicht den Erwartungen, 
die. bei objektiver Betrachtung unter Berücksichti
gung des Gesundheitszustands mindestens zugrunde 
gelegt werden dürfen, soll die gestufte Wiederauf
nahme widerrufen werden. 

41.4 ·Personen, die eine Gesundheitsgefahr für die übrigen 
Angehörigen der Dienststelle darstellen, weil sie oder 
eine im selben Haushalt lebende Person an einer nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) meldepflichtigen oder an einer bedrohlichen1 
übertragbaren Krankheit leiden oder dessen verdäch
tig oder Trägerinnen oder Träger eines Erregers nach 
§ 7 Absatz 1 und 2 IfSG sind und nach ärztlichem 

· Urteil eine Ansteckungsgefahr besteht, haben dem 
J)ienst so lange fernzubleiben, bis nach ärztlichem 
Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit ode'r des 
Erregers nicht mehr zu befürchten ist. Ein entspre
chendes ärztliches Zeugnis, in begründeten Fällen 
~tsärztliches Zeugnis oder Zeugnis einer beamteten 
Ärztin oder eines beamteten Arztes, ist auf Verlangen 
der Dienststelle beizubringen. 

41.5 Haben Beamtinnen oder Beamte allgemeine ·Staats
bürgerliche Pflichten wahrzunehmen, haben sie die 
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Heranziehung, Einberufung oder Vorladung ihren 
Dienstvorgesetzten so zeitig anzuzeigen, dass für 
Stellvertretung gesorgt werden kann. Die Wahrneh
mung solcher Pflichten gilt als notwendig und ist ge
genüber dienstlichen Gründen vorrangig. 

Allgemeine staatsbürgerliche Pflichten sind insbe
sondere die Heranziehung als Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer bei öffentlichen Wahlen und Abstimmun
gen, die Wahrnehmung amtlicher, gerichtlicher, 
staatsanwaltschaftlieber oder polizeilicher Termine 
(Zeugenaussagen oder Sachverständig~) oder das Be, 
folgen einer behördlichen Vorladung, soweit solche 
Termine oder Vorladungen nicht durch private Ange
legenheiten der Beamtinnen und Beamten veranlasst 
sind. Staatsbürgerliche Pflichten nach dem Recht ei
nes Mitgliedstaats der Europäischen Union stehen 
solchen nach deutschem Recht gleich. 

Sonderurlaub ist nicht erforderlich .. Die notwendige 
Abwesenheit vom Dienst wird nach Maßgabe der 
Vorschriften über den Sonderurlaub auf die Arbeits
zeit angerechnet. 

Für' die Erfüllung bes'onderer staatsbürgerlicher 
Pflichten als ehrenamtliche Tätigkeit im öffentlichen 
Leben, zum Beispiel als ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter, gilt § 29 Absatz 1 Nummer 2 AzUVO, 
soweit hierfür nicht Sonderbestimmungen vorrangig 
sind (vergleiche auch Nummer 47). 

41.6 Wird durch das Fernbleiben vom Dienst während 
konkret festgesetzter Dienststunden, zum Beispiel in 
feststehender Arbeitszeit oder nach Dienstplan, Ar
beitszeit versäumt, ist diese grundsätzlich nicht nach
zuholen. Besoldungs- oder disziplinarr.echtliche Fol
gen bleiben unberührt. 

42 Rechtsschutz aus Fürsorgegesichtspunkten (zu 
§ 45 BeamtStG) 

42.1 Ist gegen eine Beamtin oder einen Beamten wegen 
einer dienstlichen Verrichtung oder eines Verhaltens, 
das mit einer dienstlichen· Tätigkeit im Zusa~en
hang steht, ein Ermittlungsverfahren der. Staatsan
waltschaft eingeleitet, die öffentliche Klage im straf
gerichtlichen Verfahren oder Privatklage (§ 374 
StPO) erhoben, der Erlass eines Strafbefehls bean
tragt oder ein Bußgeldbescheid erlassen worden, 
kann der Beamtin oder dem Beamten auf Antrag zur 
Bestreitung der notwendigen Auslagen (§ 464 a Ab
satz 2 StPO) der Rechtsverteidigung ein Vorschuss 
oder, wenn Dienstbezüge nicht bezogen werden, ein 

) zinsloses Darlehen gewährt werden. 

Eine Vergütungsvereinbarung mit einer Rechtsanwäl
tin oder einem Rechtsanwalt darf nur dann als not
wendig anerkannt und bei der Bemessung des Vor-

. schusses oder des Darlehens berücksichtigt werden, 
wepn dies nach der Bedeutung der Angelegenheit so
wie nach Umfang und Schwierigkeit der anwaltliehen 
Tätigkeit gerechtfertigt erscheint. In diesem Fall hat 
die Beamtin oder der Beamte den Antrag auf Gewäh
rung der Rechtshilfe unmittelbar nach Beauftragung 
der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts, aber vor 
Abschluss der im Entwurf beizufügenden Vergü-

tungsvereinbarung vorzulegen. Ein nach Abschluss 
der Vergütungsvereinbarung vorgelegter Antrag kann 
in dem Umfang abgelehnt werden, in welchem der 
gesetzliche Gebührenrahmen überschritten wird. Er 
soll in diesem Umfang abgelehnt werden, wenn die 
Beamtin oder der Beamte die Vorlageverpflichtung 
bei Abschluss der Vergütungsvereinbarung kannte. 
Bei erheblicher Überschreitung des gesetzlichen Ge
bührenrahmens kann die Behörde eine Stellung
nahme der Anwaltskammer über die Angemessenheit 
der Vergütung einholen. Die Behorde ist an das Er
gebnis der Stellungnahme nicht gebunden. Zahlun
gen dürfen erst nach Vorlage einer wirksamen Vergü
tungsvereinbarung geleistet werden. 

42.2 Für Verfahren, die der Durchsetzung von zivilrechtli
ehen Ansprüchen aus Rechtsverletzungen dienen, die 
die Beamtin oder der Beamte oder ihre oder seine Fa
milie irrfolge von Anschlägen erlitten hat, die sich ge
gen die pflichtgemäße Aufgabenerfqllung der Beam
tin oder des Beamten beziehungsweise gegen sie oder 
ihn als Beamtin oder Beamten des Landes richten, 
findet Nummer 42.1 mit der Maßgabe entsprechende 
Anwendung, dass die notwendigen Auslagen auch 
Vorauszahlungen· und Vorschüsse nach §§ 10 bis 18 
des Gerichtskostengesetzes umfassen. Gleiches gilt, 
wenn die Beamtin oder der Beamte wegen einer 
dienstlichen Verrichtung oder eines Verhaltens, ·das 
mit einer dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang 
steht, zivilrechtlich in Anspruch genommen wird: 

42.3 Voraussetzung für die Bewilligung von Rechtsschutz 
ist, dass 

- ein dienstliches Interesse an einer zweckentspre
chenden Rechtsverteidigung besteh( Ein solches 
besteht in der Regel nicht, werirr das der Beamtin 
oder dem Beamten zur Last gelegte Verhalten sich 
gegen den Dienstherrn gerichtet hat oder wenn der 
Dienstherr selbst, nicht lediglich aufgrund gesetzli
cher Pflichten nach dem Legalitätsprinzip, das Ver
fahren gegen den Bediensteten veranlasst hat, 

- die Verteidigungs- oder sonstige Verfahrensmaß
nahme, zum Beispiel Bestellung einer Rechtsan
wältin oder eines Rechtsanwalts, Einholung eines 
Gutachtens, Erhebung der zivilrechtliehen Klage, 
Einlegung eines Rechtsmittels; wegen der Eigenart 
der Sach- oder Rechtslage geboten erscheint, 

- die Verauslagung der Kosten der Beamtin oder dem 
Beamten nicht zugemutet werden kann, was bei 
fehlendem Verschulden des Bediensteten in der Re
gel der Fall ist und 

-.von anderer Seite, ausgenommen von Gewerk
schaften und Berufsverbänden, Rechtsschutz nicht 
zu erlangen ist. Hat die Beamtin oder der Beamte 
bei einer privaten Rechtsschutzversicherung einen 
Selbstbehalt zu tragen, kann hierfür ein Vorschuss 
oder ein zinsloses Darlehen gewährt werden. 

.42.4 Der beim Dienstvorgesetzten einzureichende Antrag 
soll enthalten: 

- das Aktenzeichen der Ermittlungsbehörde oder des 
Gerichts, möglichst auch Kopien der bisher ergrui-
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genen Entscheidungen, beziehungsweise der geg
nerischen Schriftsätze, 

- eine kurz gefasste Schilderung des Sachverhalts 
unter Darlegung des Verbringens der Beamtin oder 
des Beamten, 

- die Gründe, die die Verteidigungs- oder sonstigen 
Maßnahmen geboten erscheinen lassen, 

- Namen und Anschrift von Bevollmächtigten· oder 
Gutachterinnen und Gutachtern, 

- die Angabe der voraussichtlichen Kosten der. 
Rechtsverteidigung oder Rechtsvertretung. 

Der Antrag ist für jede Instanz neu zu stellen. 

Bei abgeordneten Beamtinnen und Beamten gilt 
Nummer 14.5 entsprechend. 

42.5 Soweit nicht nach den Nummern 42.6 und 42.7 der 
Vors'chuss endgültig vom Land als Haushaltsausgabe 
übernommen oder das Darlehen in einen Zuschuss 
umgewandelt wird, istder Vorschuss oder das Darle
hen zu tilgen. In begründeten Fällen kann Ratenza4-
lung bewilligt werden, die in der Regel spätestens 
nach zwei Jahren abgeschlossen sein soll. 

42.6 Wird die Beamtin oder der Beamte in dem Strafver
fahren fre3igesprochen, so wird auf Antrag der Vor
schuss endgültig vom Land als Haushaltsausgabe 
übernommen oder das Darlehen in einen Zuschuss 
umgewandelt, soweit die. Beamtin oder der Beamte 
für notwendige Auslagen Kostenerstattung oder Er
satz durch die Staatskasse oder einen Dritten nicht 
erlangen kann. Dies gilt nicht für Kosten, die die Be
amtin oder der Beamte durch Säumnis oder Verschul
den(§§ 95, 344 ZPO) veranlasst hat. 

Das gleiche gilt, wenn 

- das Verfahren nicht nur vorläufig eingestellt oder 
nicht eröffnet wird oder · 

- die Beamtin oder der Beamte außer Verfolgung ge
setzt wird und die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
kein oder nur ein geringes Verschulden vorliegt. 

In den in Nummer 42.2 genannten Verfahren steht das 
Obsiegen einem Freispruch gleich. 

42.7 Wird die Beamtin oder der Beamte verurteilt oder er
geht gegen sie oder ihn ein Bußgeldbescheid oder 
bleibt die Verfolgung des Anspruchs im Sinne von 
Nummer 42.2 ohne Erfolg, ist der Vorschuss oder das 
Darlehen grundsätzlich durch die Beamtin oder de)l 
Beamten zu tilgen. Nach Lage des Einzelfalles, ins
besondere bei nur geringem Verschulden, kann auf 
Antrag der Vorschuss zu einem angemessenen Teil 
endgültig vom Land als Haushaltsausgabe übernom
men oder das Darlehen zu einem angemessenen Teil 
in einen Zuschuss umgewandelt werden, soweit die 
Beamtin oder der Beamte für notwendige Auslagen 
Kostenerstattung oder Ersatz durch die Staatskasse 
oder einen Dritten nicht erlangen kann. In Ausnahme
fallen ist bei Vorliegen einer besonderen Härte die 
Übernahme des Vorschusses oder die Umwandlung 

. des Darlehe,ns auf Antrag auch in voller Höhe mög-
lich._ · 

42.8 Die notwendigen Auslagen können in entsprechender 
Anwendung der Nummern 42.1 bis 42.4, 42.6 und 
42.7 auf Antrag vom Land als Haushaltsausgabe auch 
übernommen werden, soweit bis zum Abschluss. des 
Verfahrens ein Vorschuss oder ein Darlehen nicht ge
währt worden ist. 

Das gilt nicht, wenn Rechtsschutz von einer Gewerk
schaft oder einem Berufsverband gewährt worden ist. 

Die Verfahrenskosten, die die Beamtin oder der Be
amte zu tragen hat, oder ein Teil davon, beispiels~ 
weise die einem Neben- oder Privatkläger iu erstat
tenden notwendigen Auslagen, können in besonderen 
Fällen, insbesondere bei außergewöhnlicher Höhe, in 
entsprechender Anwendung der Nummer 42.7 auf 
Antrag vom Land als Haushaltsausgabe übernommen 
werden. 

Verfahrenskosten sind die nach§ 464aAbsatz 1 StPO 
entstandenen Gebühren und Auslagen der Staatskasse 
sowie die Privatklage- und Nebenklagekosten nach 
§§ 471, 472 StPO oder die Gerichtskosten und außer
gerichtlichen Kosten der obsiegenden anderen Partei 
nach § 91 ZPO. 

Anträge,gind innerhalb eines Jahres nach dem rechts
kräftigen Abschluss des Verfahrens oder der sonsti
gen Erledigung zu stellen. · 

42.9 Erhebt eine Beamtin oder ein Beamter, gegen die 
oder den Privatklage erhoben ist, Widerklage' C§ 388 
StPO), gelten für die durch die Widerklage entstehen
den Kosten die Nummern 42.1 bis 42.4 entsprechend. 

Nach Abschluss des Verfahrens hat die Beamtin oder 
der Beamte den Vorschuss oder das Darlehen grund
sätzlich auch insoweit zu tilgen, als die Verfahrens
kosten der Widerklage von ihr oder ihm zu tragen 
sind. Nummer 42.5 Satz 2 gilt entsprechend.· Na.ch 
Lage des Einzelfalles kann auch insoweit, als die Be
amtin oder der Beamte die Verfahrenskosten der Wi
derklage zu tragen hat, der Vorschuss zu einem ange
~essenen Teil oder in voller Höhe endgültig vom 
Land als Haushaltsausgabe übernommen. oder das 
Darlehen zu einem angemessenen J'eil oder in voller 

· Höhe in einen Zuschuss umgewandelt werden. Dies 
gilt bei Erledigung durch Vergleich entsprechend. 
Nummer 42.8 ist entsprechend anzuwenden. 

42,10 Für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugs-'' 
dienstes und vergleichbarer Dienste, zum Beispiel 
Vollzugs- und Vollstreckungsbeamtinnen und -he
amte, gelten die Nummern 42.1 bis 42.9 mit folgen
den Maßgaben: 

\ 

In den in Nummer 42.1 Absatz 1 und Nummer 42.2 
Satz 2 genannten Verfahren besteht in der Regel ein 
dienstliches Interesse an der zweckentsprechenden 
Rechtsverteidigung, wenn die dienstliche Tätigkeit in 
der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben, insbeson
dere in der Ausübung von Zwang, bestand. Nummer 
42.3 erster Spiegelstrich gilt entsprechend. 

Unter den Voraussetzungen der Nummern 42.3 und 
42.10 Absatz 2 hat die Beamtin oder der Beamte An~ 
spruch auf die Gewährung von Rechtssqhutz nach 
den Nummern 42.1 und 42.2 Satz 2. 
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Hat die Beamtin oder der Beamte gegen eine strafge
richtliche Entscheidung auf Weisung der obersten 
Dienstbehörde einen Rechtsbehelf eingelegt, so sind 
auch bei einer Verurteilung die dadurch entstehenden 
notwendig&n Kosten der Rechtsverteidigung nach 
Maßgabe von Nummer 42.6 Absatz 1 endgültig vom 
Land als Haushaltsausgabe zu übernehmen. In die
sem Fall sind auch die der Bea1,11tin oder dem Beam
ten auferlegten Gerichtskosten und die notwendigen 
Auslagen eines Nebenklägers zu übernehmen. Bei 
der Erteilung der Weisung soll der Beamtin oder dem 
Beamten die Übernahme der Kosten schriftlich zuge
sagt werden: 

Der Beamtin oder dem Beamten können die gesetzli
chen Gebühren und Auslagen einer Rechtsanwältin 
oder eines Rechtsanwalts erstattet werden, die durch 
die' Zuziehung einer Rechtsanwältin oder eines 
Rechtsanwalts zur strafgerichtliehen Zeugenverneh
mung der Beamtin oder des Beamten,über ihr oder 
ihm aus dienstlichem Anlass bekannt gewordene Tat
sachen entstehen. Die Kostenerstattung kommt nur in 
Betracht, wenn die Beratung der Beamtin oder des 
Beamten durch eine Beamtin oder einen Beamten mit 
Befähigung zum Richteramt nicht ausreicht und 
daher die Zuziehung der Rechtsanwältin oder des 
Rechtsanwalts zur Wahrung der Zeugenrechte unab
weisbar erforderlich ist. 

42.11 .Entscheidungen trifft die nach § 4 Absatz 1 LBG zu
ständige Stelle. 

42.12 Unberührt bleiben ein Ansplllch nach § 2 Absatz 2 
des Pflichtversicherungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 101 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Versicherungsver
tragsgesetzes und ein Anspruch der Beamtin oder des 
Beamten auf Übernahme der notwendigen Kosten der 
Rechtsverteidigung und auf Freistellung von dt;n ihr 
oder ihm auferlegten gerichtlichen und außergericht
lichen Kosten. 

42;13 Die Nummern 42.1 bis 42.12 gelten auch für Ruhe
standsbeamtinneu und Ruhestandsbeamte sowie für 
frühere Beamtinnen und Beamte, soweit sie Versor
gungsleistungen erhalten oder einen Anspruch auf 
Altersgeld haben. Zuständig für die Entscheidung ist 
der letzte Dienstvorgesetzte. 

43 Pflicht zum Schadenersatz (zu§ 48 BeamtStG, 
§ 59LBG) 

43.1 Die Haftung von Beamtinnen und Beamten gegen
über dem Dienstherrn umfasst sowohl unmittelbare 
S~häden als auch mittelbare Schäden, das heißt Schä
den, für die der Dienstherr zum Beispiel nach§§ 31, 
89, 823 BGB, §§ 278, 831 BGB, §§ 7ff. des Straßen
verkehrsgesetzes oder § 839 BGB in Verbindung mit 
Artikel 34 GG Dritten Schadenersatz geleistet hat. 

Wer ein Dienstkraftfahrzeug führt, haftet dem Land 

- für Fremdschäden nur in denjenigen Ausnahmefäl-
len und auch nur in der Höhe, in denen auch eine . 
Haftpflichtversicherung gegenüber ihre.n Versi
cherten Regressansprüche geltend machen könnte, 

-für Eigenschäden nur bei Vorsatz und grober Fahr
lässigkeit. 

43.2 Soweit für einzelne Geschäftsbereiche nichts Abwei
chendes bestimmt ist, ist der Dienstvorgesetzte für 
die Bearbeitung und Entscheidung über die Heranzie
hung zum Schadenersatz zuständig. 

Da wegen der Schwierigkeit der einschlägigen 
Rechtsfragen in jedem Fall eine Beamtin oder ein Be
amter mit der Befähigung zum Richteramt zu beteili
gen ist, ist der höhere Dienstvorgesetzte zu beteiligen, 

· wenn weder der Dienstvorgesetzte noch eine sonstige 
Person der Behörde diese Befähigung besitzt. 

Die Bearbeitung darf nicht durch eine Person erfol
gen, die in dem Schadensfall als Mitverursachet oder 
Verletzter in Betracht kommt. 

43.3 Für die Feststellung des Sachverhalts sind unter ande
rem die für den SchadensraU verantwortlichen Beam
tinnen und Beamten aufzufordern, sich in der Regel 
schriftlich oder zur Niederschrift der mit der Sachauf
klärung beauftra,gten Person zu äußern. Alle Beweis
mittel sind zu sichern. 

Etwaige Forderungen, die sich aus dem Schadensfall 
gegen Dritte ergeben, sind gleichfalls zu sichern. 

43.4 Liegen die Haftungsvoraussetzungen vor, besteht 
grundsätzlich eine Verpflichtung, den Schadenersatz
anspruch gegenüber den verantwortlichen Beamtin
nen und Beamten geltend zu machen. Die Geltend
machung hat dabei möglichst in einer Form zu erfol
gen, die die Verjährung hemmt oder neu beginnen 
lässt. Auch die mit der Bearbeitung von Schadensfäl
len beauftragten Personen sind ersatzpflichtig, wenn 
sie die ihnen obliegenden Pflichten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzen. 

43.5 Bei hohem Schaden ist zu prüfen, welcher Betrag un
ter Berücksichtigung der Fürsorgepflicht, des Maßes 
des Verschuldens, des bisherigen Verhaltens der Be
amtin oder des Beamten und der Gesichtspunkte, die 
beim Abschluss eines Vergleichs und bei der Verän
derung von Ansprüchen zu beachten sind, einzu
klagen wäre. Bleibt dieser Betrag um mindestens 
25 000 Euro hinter dem Schaden zurück, bedarf die 
Beschränkung der Geltendmachung des Schadener
satzanspruchs auf den Teilbetrag der Einwilligung 
des Finanz- und Wirtschaftsministeriums. 

Einer Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsmi
nisteriums bedarf es nicht, wenn aus Kostengründen 
nur ein Teilbetrag gerichtlich geltend gemacht wird 
und dies im Einvernehmen mit der Beamtin oder dem 
Beamten mit Wirkung für den gesamten Schadensbe
trag und beziehungsweise oder unter dem ausdrückli
chen Vorbehalt .der Geltendmachung des gesamten 
Schadensbetrags erfolgt. Aus Rechtsgründen sollte 
dne Teilklage regelmäßig aber nur als »offene« Teil
klage unter Vorbehalt der Geltendmachung des ge~ 
samten Schadenersatzanspruchs und nur dann erho
ben werden, solange noch keine Verjährung droht. 

Mit dem Ziel, ein Anerkenntnis über den ansonsten 
gegebenenfalls gerichtlich geltend zu machenden 
Schadenersatzanspruch zu erreichen, sollten dann 
Verhandlungen mit der Beamtin oder dem Beamten 
geführt werden. 
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43.6 Ergeben sich aus dem Schadensfall auch Forderun
gen gegen Dritte, sind in der Regel aus Fürsorgegrün
den zunächst diese Forderungen geltend zu machen. 
Es ist darauf zu achten, dass die Ansprüche g(;:gen
über der Beamtin oder dem Beamten nicht verjähren. 

43.7 Werden Ersatzpflichtigen Geldleistungen, zum Bei
spiel Besoldungs- oder Versorgungsbezüge oder ein
malige Leistungen, geschuldet, kann von der Mög
lichkeit der Aufrechnung nach §§ 387ff. BGB Ge
brauch gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass 
sich das Aufrechnungsrecht nach § 14 Absatz 2 Satz 1 
LBesGBW und § 4 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW 
auf den pfändbaren Teil der Bezüge (§§ 850 bis 8501 
ZPO) beschränkt und nach § 4 Absatz 3 Satz 1 
LBeamtVGBW·für die dort genannten Versorgungs
leistungen ganz ausgeschlossen ist. Nur bei ·vorsätz
lich begangener unerlaubter Handlung gelten nach 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 LBesGBW und § 4 Absatz 2 
Satz 2 LBeamtVGBW diese Einschränkungen nicht, 
ausgenommen in den Fällen des § 4 Absatz 3 
LBeamtVGBW. Anders als beim Anerkenntnis(§ 212 
Absatz 1 Nummer 1 BGB) beginnt die Verjährung im 
Fall der Aufrechnung nicht neu, sie wird durch Auf
rechnung nur ausnahmsweise gehemmt (§ 204 Ab
satz 1 Nummer 5 BGB). 

43.8 Vor der beabsichtigten Geltendmachung des Scha
denersatzanspruchs ist der Beamtin oder dem Beam
ten Gelegenheit zu geben, sich abschließend zu äu
ß.em. 

43.9 Die Entscheidung über die Heranziehung zum Scha
denersatz ist der Beamtin oder dem Beamten unter 
•Darlegung des Sachverhalts auch im Falle der Auf
rechnung schriftlich mitzuteilen. Es ist Gelegenheit 
zu einem schriftlichen Anerkenntnis zu geben. · 

Bei Schadenersatzansprüchen, die nicht Rückgriffs
ansprüche nach§ 48 ,BeamtStG, Artikel34 Satz 2 GG 
sind, besteht gegenüber Beamtinnen und Beamten ein 
Wahlrecht zwischen der Aufrechnimg, der Erhebung 
einer Leistungsklage vor dem Verwaltungsgericht 
oder dem Erlass eines mit Rechtsbehelfsbelehrung 
versehenen Leistungsbescheids. 

· Rückgriffsansprüche nach § 48 BeamtStG, Artikel 34 
Satz 2 GG können gegenüber Beamtinnen und Beam
.ten nicht durch Leistungsbescheid geltend gemacht 
werden, da nach Artikel 34 Satz 3 GG der ordentliche 
Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden darf. In die-

. sen Fällen ist daher möglichst auf ein Anerkenntnis 
hinzu wirken. 

Wegen der unterschiedlichen Rechtswege sollte von 
der Aufrechnung eines nicht rechtskräftig festgestell
ten Rückgriffsanspruchs·aus Amtshaftung mit Besol
dungsansprüchen gegen den Willen der Beamtin oder 
des Beamten abgesehen werden, da im verwaltungs" 
gerichtlichen Verfahren gegen den geltend gemachten 
Anspruch auf Weiterzahlung der vollen Dienstbezüge 
nicht mit der Schadenersatzforderung wegen Amts
pflichtverletzung als einer sogenannten rechtsweg
fremden Gegenforderung nach § 17 Absatz 2 Satz 2 
des Gerichtsverfassungsgesetzes aufgerechnet wer
den kann. 

44 Altersteilzeit (zu § 70 L:'lG) 

44.1 Die Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamte ist eine Sonderform der Teilzeitbeschäf
tigung. Die Beamtinnen oder Beamten müssen zum 
Zeitpunkt der Antragstellung schwerbehindert im 
Sinne von § 2 Absatz 2 SGB IX sein, das heißt es 
muss die Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 
Absatz 1 SGB IX mit einem Grad der Behinderung 
von wenigstens 50 festgestellt sein. Die Beamtinnen 
oder Beamten haben dies in der Regel durch den 
Schwerbehindertenausweis nachzuweisen. Über die 
Bewilligung der Altersteilzeit ist nach pflichtgemä
ßem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind neben den 
dienstlichen Belangen auch die Belange der schwer
behinderten Beamtinnen oder Beamten angemessen 
zu berücksichtigen. 

44.2 Der Antrag muss sich auf die Zeit bis zum Beginn des 
Ruhestands (Erreichen der Altersgrenze für den Ein
tritt in den Ruhestand kraft Gesetzes oder Versetzung 
in den Ruhestand auf Antrag) erstrecken. Altersteil
zeit im Teilzeit- wie im Blockmodell steht grundsätz
lich einer Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhe
stand nach § 39 LBG nicht entgegen. Dabei muss im 
Einzelfall, gegebenenfalls durch ärztliche Untersu
chung nach§ 53 LBG, geprüft werden, ob unter Be
rücksichtigung der Schwerbehinderung und der mög
licherweise. damit einhergehenden Belastungen im 
Dienst die Voraussetzungen für die Hinausschiebung 
des Eintritts in den Ruhestand vorliegen. 

44.3 Die Höchstgrenze des Altersteilzeitumfangs nach 
§ 70 Absatz 1 Satz 1 LBG gilt für Teilzeitbeschäf
tigte, die ihr Arbeitszeitvolumen in den letzten zwei . 
Jahren vor Beginn der Altersteilzeit erhöht haben. In 
diesem Fall kann Altersteilzeit nur in Höhe von 60 . 
Prozent der in den letzten zwei Jahren durchschnitt
lich geleisteten Arbeitszeit bewilligt werden. 

44.4 Altersteilzeit darf nach § 70 Absatz 3 LBG und § 75 
Absatz 1 Satz 1 LBG das berufliche Fortkommen 
nicht be~inträchtigen .. Bei der Entscheidung über eine 
Beförderung während einer Altersteilzeit ist insbe
sondere beim Blockmodell mit Blick auf die Zielset
zung einer Beförderung, bei der auf die künftige 
Wahrnehmung der Aufgaben abzustellen ist, zu prü
fen, ob eine solche in angemessenem Umfang tat
sächlich auch erwartet werden kann. 

44.5 Die Ausübung, von Nebentätigkeiten ist nach Maß
gabe der nebentätigkeitsrechtlichen Bestimmungen 
zulässig. In der Preisteilungsphase gilt für den zeitli
chen Umfang die Zwölf-Stunden-Grenze des § 62 
Absatz 3 Satz 4 LBG. 

44.6 Im Teilzeitmodell nach § 70 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 LBG ist im gesamten Bewilligungszeitraum grund
sätzlich 60-prozentige Teilzeitbeschäftigung zu leis
ten, bezogen auf die volle regelmäßige Arbeitszeit 
nach § 4 AzUVO. Bei dieser Berechnung bleiben ge
ringfügige Unterseilleitungen des notwendigen Um
fangs der Arbeitszeit (bis zu 10 Prozent der regelmä
ßigen Arbeitszeit) außer Betracht. Damit ist beispiels
weise auch bei einer bisherigen Teilzeitbeschäftigung 
im Umfang von 90 Prozent das Teilzeitmodell mit 
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60 Prozent von 90 Prozent, also mit 54 Prozent mög
licli. Altersteilzeit mit weniger als 60 Prozent der re
gelmäßigen Arbeitszeit kann nur im Blockmodell und 
nur dann bewilligt werden, wenn vor der vollen Frei
stellung von der Arbeit mindestens im Umfang der 
bisherigen Teilzeitbeschäftigung, die auch eine unter
hälftige Teilzeitbeschäftigung sein kann, Dienst ge
leistet wird. 

44.7 Altersteilzeit im Blockmodell (§ 70 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 LBG) mit einem Zeitpunkt der Zurruhe
setzung zwischen der allgemeinen Antragsalters
grenze (§ 40 Absatz· 1 Satz 1 Nummer 1 LBG) und 
der Antragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beam
tinnen und Beamte (§ 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
LBG) kann nur bewilligt werden, wenn die Personal
verwaltung bereits bei Antragstellung davon ausge-. 
hen kann, dass die Schwerbehinderteneigenschaft im 
Sinne des § 2 Absatz 2 SGB IX auch zum angestreb
ten Zurruhesetzungszeitpunkt bestehen wird. Steht 
die Schwerbehinderteneigenschaft zum angestrebten 
Zurruhesetzungszeitpunkt nach Erreichen der An
tragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamte noch nicht fest, kann die Altersteilzeit im 
Blockrllodell nur mit einem Zeitpunkt der Zurruhe
setzung ab Erreichen der allgemeine)} Antragsalters
grenze bewilligt werden. Die Beamtin oder der 
Beamte ist dabei auf folgendes hinzuweisen: Eine 
nachträgliche . Verkürzung der Gesamtdauer der be
willigten Altersteilzeitbeschäftigung und dmmt der 
Arbeitsphase sowie der Freistellungsphase in der 
Weise, dass die Beamtinnen oder Beamten bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt als bisher beantragt in den 
Ruhestand treten, ist zulässig, sofern dadurch, bezo
gen auf die verkürzte Gesamtdauer der Altersteilzeit
beschäftigung, der gesetzlich festgelegte Mindestum
fang der Teilzeitbeschäftigung nicht berührt wird. 

44.8 Mit Eintritt in die Freistellungsphase darf weiterhin 
die den Beamtinnen oder Beamten zustehende Amts
bezeichnung geführt werden. Diese sind keine Ruhe
standsbeamtinneu und -beamte, so dass der Zusatz 
»außer Dienst« (»a. D.«) nicht verwendet werden 
darf. 

44.9 Bei Altersteilzeit im Blockmodell erbringen die Be
amtinnen oder Beamten vorab Dienstleistungen, die 
während der Freistellungsphase ausgeglichen wer
den. Für Fälle, in denen das Gleichgewicht zwischen 
Arbeitsphase urid Freistellungsphase in erheblichem 
Umfang gestört ist, weil die Beamtinnen oder Beam
ten in der Arbeitsphase über einen zusammenhängen
den Zeitraum von mehr als sechs Monaten an der Er
bringung der Dienstleistung gehindert sind, beispiels
weise infolge Krankheit, muss sich der Dienstherr die 
Möglichkeit vorbehalten, die Bewilligung der Alters
teilzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Bewilli
gungsbescheide über Altersteilzeit im Blockmodell 
sind daher vorsorglich mit folgendem Widerrufsvor
behalt zu versehen: »Wenn die Beamtin/der Beamte 
in der Arbeitsphase über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mehr als sechs Monaten keinen Dienst 
leistet, kann dieser Bescheid mit Wirkung für die Zu
kunft ganz oder teilweise widerrufen und gegebenen-

falls die Dauer der Arbeits- und der Freistellungs
phase neu berechnet werden.« In Fällen vorzeitiger 
Beendigung des Dienstverhältn~sses (zum Beispiel 

., durch Tod oder Dienstunfähigkeit) endet die Alters
teilzeit ohne Widerruf. Sind die während der Alters
teilzeit im Blockmodell gezahlten Bezüge geringer 
als die Besoldung, die der Beamtin oder dem Beam
ten nach der tatsächlichen Beschäftigung ohne Alters
teilzeit zugestanden hätte, erfolgt ein besoldungs
rechtlicher Ausgleich nach § 70 LBesGBW. 

44.10 War eine bewilligte Altersteilzeit am 31. Dezember 
2010 bereits angetreten, ist für nachträgliche Ände

·rungen in der Regel ein Teilwiderruf vorzusehen,· so 
dass die grundsätzliche Bewilligung nach der bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Rechtslage unangetas
tet bleibt 

45 Erholungsurlaub (zu § 44 BeamtStG, 
§ 71 Nummer 1 LBG) 

45.1 Beamtinnen und Beamte haben Urlaub rechtzeitig zu 
beantragen und, soweit möglich und im Einzelfall er~ 
forderlich, dafür zu sorgen, dass ihnen Mitteilungen 
der Dienststelle während des Urlaubs zugeleitet wer
den können. 

Bei der Erteilung des Urlaubs sind die dienstlichen 
Belange und die Wünsche der Beamtinnen und Be
amten aufeinander abzustimmen. Stellvertretungs
kasten sind möglichst zu vermeiden. 

Erholungsurlaub soll nur für ganze Arbeitstage erteilt 
und genommen werden; stundenweise wird Erho
lungsurlaub nicht erteilt 

45.2 Wird der Erholungsurlaub widerrufen, werden Mehr
aufwendungen oder sonstige Vermögensnachteile, 
die .Beamtinnen oder Beamten durch den Widerruf 
entstehen, nach Maßgabe des§ 49 Absatz 6 LVwVfG 
ersetzt Sie sind auf diesen Anspruch hinzuweisen. 

45.3 Eine Geldabfindung an Stelle des Erholungsurlaubs 
ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen bestim
men sich nach den Vorschriften in der Arbeitszeit
und Urlaubsverordnung. 

· 45.4 Der Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamte, im Sinne von § 2 Absatz 2 SGB IX und 
für behinderte Beamtinnen ~nd Beamte nach § 23 
Absatz 1 AzUVO tritt zu dem nach allgemeinen 
Grundsätzen zu gewährenden Erholungsurlaub hinzu 
und ist wie ein solcher zu behandeln, soweit § 125 
SGB IX oder andere Vorschriften nichts anderes be
stimmen. 

46 Sonderurlaub aus verschiedenen Anlässen 
(zu § 71 Nummer 2 LBG) 

46.1 Sonderurlaub ist rechtzeitig vor Antritt zu beantra
gen. Er wird für einen konkreten Anlass und für eine 
bestimmte Zeitdauer bewilligt Im Rahmen der Be
willigung ist zu prüfen, ob ein Widerruf des Sonder-

. urlaubs vorzubehalten ist, um den Ersatzanspruch 
nach§ 49 Absatz 6 LVwVfG auszuschließen. 

Bei wiederkehrenden Anlässen kann Sonderurlaub 
für einen befristeten Zeitraum allgemein im Voraus 
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bewilligt werden. Die Bewilligung soll in diesem Fall 
. mit der Auflage verbunden werden, dass die tatsächli
che Inanspruchnahme des Sonderurlaubs der oder · 
dem von der Dienststelle bestimmten Vorges~tzten 
rechtzeitig vorher anzuzeigen ist. 

Auf Verlangen der bewilligenden Stelle sind Nach
w,eise zum Anlass des Sonderurlaubs vorzulegen. 

46.2 § 29 AzUVO ermächtigt zu Pflichten- und inte
ressenkollisioneil auflösenden Freistellungen vom 
Dienst. Danach kann Beamtinnen und Beamten bei 
einem zeitlichen Zusammenfallen eines Anlasses 
nach § 29 Absatz 1 AzUVO mit dem Dienst Sonder
urlaub gewährt werden. 

-Der Sonderurlaub soll in der Regel für ganzeAr
beitstage bewilligt werden. Voraussetzung ist eine 
ganztägige notwendige Abwesenheit vom Dienst, 
mindestens in der Zeit von Beginn bis Ende der an 
dem Tag von derBeamtirr oder dem Beamten zu 
leistenden Arbeitszeit. Als Arbeitszeit in diesem 
Sinne gelten die festgelegten Dienststunden (§ 10 
Absatz 1 und 2, § 14 Satz 1 AzUVO) oder bei glei
tender Arbeitszeit die Funktionszeit (§ 12 Absatz 1 
AzUVO). Für ganztägigen Sonderurlaub wird die 
von den Beamtinnen und Beamten an dem jeweili
gen Tag regelmäßig zu leistende Arbeitszeit dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Für teilzeitbe
schäftigte Beamtinnen und Beamte sind die nach 
§ 14 AzUVO im Einzelfall festgelegten täglichen 
Arbeitszeiten maßgebend. Wegezeiten, die unmiF 
telbar mit dem Anlass des Sonderurlaubs zusam
menhängen, sowie vorgeschriebene Ruhezeiten 
sind einzubeziehen. ·Ganztägiger Sop.derurlaub ist 
nicht durch eine geringfügige Unterschreitung der 
vorgenannten Arbeitszeiten ausgeschlossen. 

- Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung 
von ganztägigem Sonderurlaub nur deshalb nicht 
vor, weil nicht eine ganztägige Abwesenheit vom 
Dienst notwendig ist, kann Beamtinnen und Beam
ten Sonderurlaub unter entsprechender Anrechnung 
auf di.e Arbeitszeit auch Stundenweise bewilligt 
werderi. Die Dienststelle entscheidet mit Blick auf 
die Gesamtumstände, besonders bei Teilzeitbe
schäftigten, im Einzelfall. 

Regelungen für Beamtinnen und Beamte, deren Ar
beitszeit sich nach besonderen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen richtet, bleiben unberührt. 

46.3 Ist mehrtägiger Sonderurlaub beantragt, liegt die Not
wendigkeit der Abwesenheit aber nicht für den ge
samten Zeitraum vor, zum Beispiel bei Reisen und 
Veranstaltungen mit Begleitprogramm, darf Sonder
urlaub nur für eine angemessene Zeitdauer der Abwe
senheit bewilligt werden. Die Möglichkeit, bei derar
tigen Kombinationen auf Antrag der Beamtinnen und 
Beamten für den verbleibenden Zeitraum Urlaub auf
grund anderer Rechtsgrundlagen zu bewilligen, bleibt 
unberührt. · 

46.4 Um Beilfitinnen und Beamte und Tarifbeschäftigte 
des Landes bei Vorliegen eines wichtigen persönli
chen Anlasses möglichst gleich zu behandeln, soll 
Sonderurlaub nach§ 29 Absatz 1 Nummer 1 AzUVO, 

was Anlass und Ausmaß betrifft, in der Regel in An
lehnung an die Arbeitsbefreiung nach § 29 des Tarif
vertrags für den öffentlichen Dienst der Länder be
willigt werden. Aus folgenden wichtigen persönli
chen Anlässen gilt Sonderurlaub deshalb allgemein 
als notwendig und gegenüber möglicherweise entge
genstehenden dienstlichen Gründen vorrangig. Er 
soll im nachstehend genannten Ausmaß ohne Verweis 
auf die Verlegung der Arbeitszeit bewilligt werden: 

-Niederkunft der Ehefrau oder ~in Arbeitstag; 
der Lebenspartnerin im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgeset
zes 

-Tod der El;:!egattin oder des Ehe- zwei Arbeitstage; 
gatten, der Lebenspartnerin oder 
des Lebenspartners im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgeset-
zes, eines Kindes oqer eines El-
ternteils 

-Umzug aus dienstlichem Grund ein Arbeitstag. 
an einen anderen Ort 

In diesen Fällen ist es nicht erforderlich, dass der 
' Sonderurlaub am Tag des Anlasses selbst gewährt 

wird. Der Sonderurlaub muss jedoch in einem nahen 
zeitlichen Zusammenhang zu dem Anlass stehen. 

- Schwere Erkrankung 

-- eines Kindes, welches das bis zu vier 
12. Lebensjahr noch nicht Arbeitstage im 
vollendet hat Kalenderjahr; 

-- einer oder eines sonstigen ein Arbeitstag im 
Angehörigen, soweit sie Kalenderjahr; 
oder er in demselben Haus- · 
halt lebt 

jeweils wenn die Ärztin oder 
der Arzt die Notwendigkeit der 
Anwesenheit der Beamtin oder 

· des Beamten zur vorläufigen 
Pflege oder Betreuung beschei
nigt; 

-- einer Betreuungsperson, bis zu vier 
wenn die Beamtin oder der Arbeitstage im 
Beamte deshalb die Betreu- Kalend~rjahr. 

ung ihres oder seines Kin-
des, welches· das 8. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat 
oder wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Be-
hinderung dauernd pflegebe-
dürftig ist, selbst überneh-
menmuss 

Sonderurlaub wegen schwerer Erkrankung wird nur 
bewilligt, soweit eine andere Person zur Pflege oder 
Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht. Dieser 
Sonderuriaub soll insgesamt, auch bei mehrmaliger 
Inanspruchnahme, fünf Arbeitstage im Kalenderc 
jahrnicht überschreiten. 

Sonderurlaub nach § 29 Absatz 2 AzUVO ist in den 
dort genannten Fällen und dem dort eingeräumten 
Ausmaß vorrangig zu bewilligen, die Bewilligung 
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von Sonderurlaub bei schwerer Erkrankung ist da
durch aber nach § 29 Absatz 2 Satz 5 AzUVO nicht 
ausgeschlossen. 

Aus anderen wichtigen persönlichen Anlässen oder in 
größerem Ausmaß als nach vorstehenden Bestim
mungen darf Sonderurlaub für die notwendige Dauer 
der Abwesenh.eit vom Dienst bei Vorliegen besonde
rer Umstände im Einzelfall bewilligt werden, sofern 
nicht dienstliche Gründe entgegenstehen. 

46.5 Beamtinnen und Beamten soll nach § 29 Absatz 1 
Nummer 2 AzUVO Sonderurlaub bewilligt werden 
für ihren Einsatz durch eine Organisation der Kata
strophenhilfe, der zivilen Verteidigung oder durch an
erkannte Hilfs- und Rettungsdienste für humanitäre 
Hilfen bei Katastrophen, zur Rettung von Menschen
leben oder zu vergleichbar humanitären Zwycken, 
auch im Ausland, soweit jene Einsätze nicht unter 
den Geltungsbereich vorgehender Rechtsvorschriften 
über Freistellungen fallen, jedoch ein besonderes öf
fentliches Interesse besteht. 

46.6 Sonderurlaub zur Teilnahme an Tagungen, Lehrgän
gen und Veranstaltungen kann Beamtinnen und Be
amten unter den Voraussetzungen des § 29 Absatz 1 
Nummer 3 bewilligt werden zur Teilnahme an: 

- Veranstaltungen, insbesondere Parteitagen, der po
litischen Parteien; 

-Tagungen und Lehrgängen, die Zwecken der Ge
werkschaften oder der Berufsverbände dienen, auf 
Anforderung der Gewerkschaft oder des Berufsver
bands; 

- Veranstaltungen, insbesondere Kirchentagen, Syn
oden oder vergleichbaren Versammlungen der .Kir
chen und öffentlich-rechtlichen Religionsgemein

. schaften, auf Anforderung der Kirchenleitung oder 
der Leitung der Religionsgemeinschaft; 

- Tagungen, Lehrgängen und Veranstaltungen zur 
staatsbürgerlichen Bildung, unabhängig von der 
Förderungswürdigkeit, wenn die staatsbürgerliche 
Zielsetzung im Mittelpunkt steht; die Vermittlung 
nur allgemeiner Kenntnisse über die politischen 
und sozialen Gegebenheiten anderer Staaten als 
insbesondere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union erfüllt diese Voraussetzung in der Regel 
nicht; bei Studienreisen ist insbesondere wegen des 
touristischen Charakters oder der Befriedigung ei
nes allgemeinen Bildungsbedürfnisses Nummer 
46.3 Satz 2 zu berücksichtigen; 

- Lehrgängen (Übungsveranstaltungen, Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen) der Organisationen 
der Katastrophenhilfe, der zivilen Verteidigung und 
der anerkannten Hilfs- und Rettungsdienste, die der 
Vorbereitung auf Einsätze dieser Organisationen 
dienen und nicht .bereits von anderen Rechtsvor
schriften erfasst sind. Ausgenommen sind Lehr
und Vortragstätigkeiten, für die Beamtinnen und 
Beamte einen Anspruch auf Vergütung oder Ersatz 
von Verdienstausfall geltend machen können. 

In anderen als den vorgenannten Fällen kann Sonder
urlaub zur Teilnahme an Tagungen, Lehrgängen und · 

Veranstaltungen bewilligt werden, wenn irisbeson
dere völkerverständigende, gewerkschaftliche, kirch
liche, farnilien-, gesundheits- oder behindertenpoliti
sche, karitative, wissenschaftliche, kulturelle oder 
sportliche Zwecke von internationalem, nationalem 
oder überregionalem Rang ein öffentliches Interesse 
begründen. 

47 Urlaub und Freistellungen nach Sonder
vorschriften 

47.1 Besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des § 29 
AzUVO nach einer anderen Rechtsnorm ein An
spruch auf Sonderurlaub oder Freistellung vom 
Dienst, zum Beispiel nach § 45 Absatz 1 a Satz 2 des 
Deutschen Richtergesetzes, § 15 Absatz 1 des Feuer
wehrgesetzes,§ 13 Absatz 1 des Landeskatastrophen
schutzgesetzes, § 3 Absatz 1 des THW-Gesetzes, § 1 
Absatz 1 des Bildungszeitgesetzes, § 1 des Gesetzes 
zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit, 
richtet sich die Freistellung nach diesen Bestimmun
gen. Sofern diese Bestimmungen keine abschließen
den Regelungen treffen, sollen die Bestimmungen der 
Nummer 46 ergänzend angewandt werden. Im Übri
gen sin!f die nachfolgenden Sonderregelungen zu be
achten. 

47.2 Für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Mitglied in kommunalen Vertretungsorganen (nach 
§ 32 Absatz 2 der Gemeindeordnung, § 26 Absatz 2 
der Landkreisordnung oder gesetzlichen Vorschriften, 
die diese Bestimmungen für Mitglieder von Vertre
tungsorganen für entsprechend anwendbar erklären) 
gilt ausschließlich die Sonderregelung nach § 29 Ab
satz 3 Nummer 1 AzUVO, die einen Anspruch der 
Beamtinnen und Beamten auf Bewilligung von Son
derurlaub unabhängig von dienstlichen Gründen ge
währt. Der Anspruch auf Sonderurlaub im notwendi
gen Umfang besteht hiernach für die Teilnahme als 
Mitglied an den Sitzungen 

- des Gemeinderats, des Bezirksbeirats oder des Ort
schaftsrats einer Gemeinde in Baden-Württemberg, 

- des Kreistags· eines Landkreises in Baden-Würt
temberg, 

- des Kollegialorgans einet sonstigen der Aufsicht 
des Landes Baden-Württemberg unterstehenden 
Körperschaft; Anstalt oder Stiftung des öffentli
chen Rechts, 

- der beschließenden oder beratenden Ausschüsse 
der genannten Vertretungsorgane, 

- des Ältestenrats und der Fraktionen oder vergleich
barer Gruppierungep zur Vorbereitung der Sitzun
gen der genannten Vertretungsorgane; 

ferner für die Wahrnehmung der Stellvertretung als 
ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin oder 
ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister aus 
der Mitte des Gemeinderats (§ 48 Absatz 1 der Ge
meindeordnung). 

Ist die Abwesenheit vom Dienst nicht ganztägig im 
Sinne von Nummer 46.2, erster Spiegelstrich notwen
dig, erfolgt die. Bewilligung von Sonderurlaub stun-

( 
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deliweise für die notwendige Abwesenheit innerhalb 
der festgelegten Dienststunden oder, sofern solche 
wie etwa bei gleitender Arbeitszeit nicht verbindlich 
gelten, entsprechend den in § 10 Absatz 1 AzUVO 
bezeichneten Dienststunden. Für teilzeitbeschäftigte 
Beamtinnen und Beamte geltende Arbeitszeitverein
barungen oder Regelungen für Beamtinnen und Be
amte, deren Arbeitszeit sich nach besonderen Bestim
mungen richtet, beispielsweise beamtete Lehrkräfte 
im öffentlichen Schuldienst, bleiben hiervon unbe
rührt. Darüber hinaus wird unter Anrechnung auf die 
Arbeitszeit Sonderurlau}? bewilligt, soweit die Beam
tin oder der Beamte eine Kollision mit der Dienstleis
tungspflicht außerhalb der vorgenannten Dienststun
den im Einzelfall nachweist. 

Keinen Anspruch auf Sonderurlaub gewährt § 29 Ab
satz 3 Nummer 1 AzUVÖ für 

- die Entsendung in Organe. wirtschaftlicher Unter" 
nehmen, denn dies stellt nach § 63 Absatz 1 Num
mer 1 Buchstabe b LBG eine genehmigungspflich
tige Nebentätigkeit dar, 

- sonstige Tätigkeiten, die mit der Ausübung der eh
renamtlichen Tätigkeit in einem Vertretungsorgan 
nur in mittelbarem Zusammenhang stehen, zum 
Beispiel Bürgersprechstunde, Repräsentations
pflichten, Fortbildun~, Wahlkampf. 

Hierfür oder für andere ehrenamtliche Tätigkeiten im 
kommunalen Leben kann Sonderurlaub nur unter den 
Voraussetzungen des § 29 Absatz 1 Nummer 2 

. AzUVO bewilligt werden. 

47.3 Für Beamtinnen und Beamte, die als Betreuerinnen 
oder Betreuer gerichtlich bestellt sind, gewährt' die 
abschließende Sonderregelung nach § 29 Absatz 3 
Nummer 2 AzUVO einen Anspruch auf Bewilligung 
von Sonderurlaub während des Dienstes nach Num
mer 47.2 unabhängig von möglicherweise entgegen
stehenden dienstlichen Gründen. 

47.4 Die Regelungen über Freistellungen vom Dienst zur 
Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten in Organisatio
nen der Jugendarbeit nach § 1 des Gesetzes zur Stär
kung des Ehrenamts in der Jugendarbeit gehen dem 
allgemeinen Sonderurlaubstatbestand nach § 29 Ab
satz 1 Nummer 2 AzUVO vor. Beamtinnen und Be
amten in entsprechender Tätigkeit werden die Bezüge 
belassen, sofern sie keinen Anspruch auf Vergütung 
oder Ersatz von Verdienstausfall geltend machen 
können. 

48 

Für nicht' unter den Anwendungsbereich des Gesetzes 
fallende ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendar
beit kann Sonderurlaub nach den allgemeinen Be
stimmungen bewilligt werden. 

Arbeitsschutz (z.u § 77 LBG) 

Ergänzend zu den Vorgaben der Bildschirmarbeits
verordnung u,nd der Verordnung zur arbeitsmedizini
schen Vorsorge ist der berufsgenoss.ertschaftliche 
Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu
chungen »Bildschirmarbeitsplätze« G 37 auf Beam
tinnen und Beamte entsprechend anzuwenden. Dem
nach sind den Beamtinnen und Beamten bei einer 

Tätigkeit an Bildschirmgeräten regelmäßig arbeits
medizinische Vorsorgeuntersuchungen anzubieten. 
Die Kosten der Untersuchung trägt die Dienststelle. 

· Den Beamtinnen und Beamten sind im erforderlichen 
Umfang ohne eigene Zuzahlung, in angemessener 
Qualität und zu durchschnittlich niedrigsten Markt
preisen spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bild
schirmgeräten zur Verfügung zu stellen, . wenn das 
Untersuchungsergebnis besagt, dass spezielle Sehhil
fen. notwendig und normale Sehhilfen, die auch au
ßerdienstlich eingesetzt werden können, nicht geeig-
net sind. · 

49 Übergang des Schadenersatzanspruchs 
(zu§ 81 LBG) 

49.1 Leistungen im Sinne von § -81 Absatz 1 Satz. 1 LBG 
und Versorgung oder eine andere Leistung im Sinne 
von § 81 Absatz 1 Satz 3 LBG sind auch Beihilfen in 
Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen sowie 
Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamten
versorgungsgesetz Baden-Württemberg. 

49.2 Zur Sicherung eventuell übergegangener Schadener
satzansprüche haben die Beamtin oder der Beamte 
und die Versorgungsempfängerin oder der Versor
gungsempfänger jedes Ereignis im Sinne des § 81 
LBG, auch im privaten Bereich, insbesondere jede 
Körperverletzung oder ärztliche Fehlbehandlung der 
personalverwaltenden Stelle zu melden und den 
Schadenshergang zu schildern. Versorgungsempfän
gerinnen und Versorgungsempfänger haben die Mel
dung gegenüber dem Landesamt für Besoldung und 
Versorgung Baden-Württemberg zu tätigen. 

49.3 Die Schadenersatzfrage ist alsbald riach einem 
Dienstunfall oder einer sonstigen Beschädigung, die 
eine Beamtin oder ein Beamter durch Dritte erlitten 
hat, zu klären. Es besteht eine erhöhte Mitwirkungs
pflicht der Geschädigten. Es ist dafür zu sorgen, dass 
die Forderungen nicht verjähren. Hierbei ist zu be
achten, dass die Verjährung der auf den Dienstherrn 
übergegangenen Schadenersatzansprüche durch eine 
etwaige eigene Klage von Geschädigten gegen Schä
diger nicht gehemmt wird. 

Personalaktendaten 

50 Personalaktendaten (zu § 50 BeamtStG) 

50.1 Die personalaktendatenrechtlichen Vorschriften ge
hen vom materiellen Personalaktenbegriff aus. Ob ein 
Vorgang zu den Personalakten gehört, richtet sich al
lein nach seinem unmittelbaren inneren Zusammen
hang mit dem Beamtenverhältnis. Art und Ort der 
Aufbewahrung oder Speicherung sowie Kennzeich
nung als Personalakte (formeller Personalaktenbe
griff) sind insoweit unerheblich. Die rein elektroni
sche Führung der Personalaktendaten ist zulässig, 

50.2 Soweit keine speziellen abschließenden Regelungen 
zu Personalaktendaten im Beamtenstatusgesetz und 
im Landesbeamtenge.setz getroffen sind, finden die 
Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG), 
zum Beispiel zu technischen und organisatorischen 
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Maßnahmen nach § 9 LDSG, oder andere bereichs
spezifische Vorschriften, zum Beispiel § 3 des Geset
zes über Rabatte für Arzneimittel, Anwendung. 

50.3 Der Gesamtbestand an Personalaktendaten soll ein 
möglichst vollständiges Bild über den beruflichen 
Werdegang und insoweit über die Persönlichkeit der 
Beamtinnen und Beamten wiedergeben, um daraus 
Erkenntnisse für ·den sachgerechten Personaleinsatz 
und eine effektive Personalplanung zu gewinnen. Er 
soll insbesondere den Inhalt des Dienstverhältnisses 
insgesamt oder einzelner aus ihm fließender Rechte 
und Pflichten bestimmen. 

Vorgänge, die sich auf mehrere Beamtinnen oder Be
amte beziehen, sind dann Personalaktendaten der ein
zelnen Beamtinnen und Beamten, soweit sie das je
weilige Dienstverhältnis unmittelbar betreffen und 
keine personenbezogenen Daten anderer Beamtinnen 
und Beamten enthalten. 

Vorgänge, die allein die persönlichkeitsrechtlich ge
schützte Privatsphäre der Beamtinnen und Beamten 
berühren, sind keine Personalaktendaten. Nur soweit 
ein rechtliches Interesse an derartigen Angaben be
steht, können diese in dem unbedingt notwendigen 
Umfang verlangt werden. 

51 Erhebung von Persopalaktendaten (zu§ 83 LBG) 

51.1 Personalaktendaten sind insbesondere: 

- ein Personalbogen (vergleiche Nummer 1.2 und 
Anliige 1) a:ls formularmäßige Zusammenfassung 
von Personalaktendaten, worunter eine ständig zu 
aktualisierende schriftliche Übersicht aller für das 
Dienstverhältnis wesentlichen Daten zu verstehen 
ist. Bei elektronischer Führung der Personalakten
daten soll eine formularmäßige Darstellung d~r 
Personalaktendaten bei allen wichtigen Änderun
gen über das Personalverwaltungssystem erzeugt 
werden, 

- Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 

-Nachweis der Staatsangehörigkeit oder der Rechts-
stellung als Deutsche oder Deutscher, 

-Nachweise über den Personenstand, zum Beispiel 
Tenor des Scheidungsurteils, 

- Nachweise über Vor-, Aus- und Fortbildungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen einschließlich Prü
fungszeugnissen und anderweitige Befähigungs
nachweise, 

- Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Bundes
zentralregister, 

~ Gesundheitszeugnisse, ärztliche Stellungnahmen 
zur gesundheitlichen Eignung für einen bestimm
ten Dienstposten, 

- Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft, 

..:. Nachweis über Wehr- oder Zivildienst, freiwilligen 
Wehrdienst sowie über die Absolvierung von 
Diensten im Sinne des Gesetzes zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten, des Entwicklungshel
fer-Gesetzes und des Bundesfreiwilligendienstge
setzes, 

- Unterlagen über Ernennungen, Vereidigung, Beför
derungen, Abordnungen, Versetzungen, Zuweisun
gen, Umsetzungen, Dienstpostenübertragungen, 
(abweichende) Arbeitszeiten, Erholungs- und Son
derurlaube, Urlaube von längerer Dauer einschließ
lich Elternzeiten und Pflegezeiten sowie Urlaube 
aus sonstigen · Gründen, Teilzeitbewilligungen, 
Dienstjubiläen, Nebentätigkeiten, Ehrungen, 

- Unterlagen über Disziplinarverfahren, über Ermitt
lungs-, Straf- und Berufsgerichtsverfahren sowie 
über Bußgeldverfahren, soweit ein Bezug zur 
dienstlichen Tätigkeit besteht, sowie über Maßnah
men der Dienstaufsicht, 

- mit dem Dienstverhältnis zusammenhängende Be
schwerden, Behaupt:ungen und Bewertungen, die 
nicht zu einem Disziplinarverfahren geführt haben, 
soweit sie sich als begründet oder zutreffend erwei-

. sen, sowie die Äußerung der Beamtinnen und Be
amten dazu, 

- abschließende Entscheidungen in~ Rechtsstreitig
keiten aus dem Dienstverhältnis, 

- abschließende Ent.scheidungen in Regress- und 
Schadenersatzverfahren, 

..:. dienstliche Beurteilungen einschließlich Beurtei
lungsbeiträgen, Dienstzeugnisse, 

. - Besoldungsunterlagen einschließlich der Unterla
gen über vermögenswirksame Leistungen, Abtre
tungen, Pfändungen, Gehaltsvorschüsse, Bewilli
gung von Leistungsprämien, 

- Unterlagen über Trennungsgeld, Umzugskosteu
vergütung und Reisekostenvergütung, 

- Unterlagen über Erkrankungen, Kuren, 

- Unterlagen über Dienstunfälle, Dienstunfallfür-
sorge, Sachschadenersatz, 

- Unterlagen über Beihilfen, Unterstützungen und 
Zuschüsse, freie Heilfürsorge, 

- Unterlagen über die Entlassung sowie den.Eintritt 
oder die Versetzung in den Ruhestand, 

- Unterlagen über die Hinausschiebpng des Ruhe-
stands, · 

- Unterlagen über die Versorgung der Beamtinnen 
mid Beamten und ihrer Hinterbliebenen, zum Bei
spiel Nachweise für einen Pflegezuschlag sowie 
entsprechende Unterlagen im Zusammenhang mit 
Alters- und Hinterbliebenengeld, 

- Vollmachten, beispielsweise zum Empfang von 
Schriftstücken, 

- Eingaben und Gesuche der Beamtinnen und Beam
ten in persönlichen Angelegenheiten. 

51.2 Werden personenbezogene Daten schwerpunktmäßig 
zu anderen als Personalzwecken einer bestimmten 
Beamtin oder eines bestimmten .Beamten angelegt 
und liegt somit ihr Zweck außerhalb des durch das 
konkrete Beamtenverhältnis begründeten Rechte
und Pflichtenkreises, so sind sie Sachakten. 

Zu den Sachakten und den entsprechenden Datenbe
ständen gehören insbesondere 
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- Prüfungsakten, ausgenommen Prüfungszeugnisse, 

- Sicherheitsakten, 

- Unterlagen über Stellenausschreibungen, Auswahl-
verfahren, Stellenbewertungen; 

- Unterlagen, die aus Anlass von Personalplanungen, 
beispielsweise Stellenbesetzungsvorgänge, und 
Geschäftsverteilungen zusammengestellt werden, 

- Vermerke und sonstige Aufzeichnungen, die le
diglich führungsunterstützenden Charakter haben 
(Zielvereinbarungen, Maßnahmen zur Zielerrei
chung, Empfehlungen zur beruflichen Entwicklung 
und Ähnliches) und die ihrer Natur nach nur vorü
bergehend gelten, 

- Unterlagen, die bei den Personalvertretungen, den 
Schwerbehindertenvertretungen od!!r den Beauf
tragten für Chancengleichheit entstehen, 

- Prozessführtmgsakten, insbesondere über Rechts
streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis und in Re
gress- und Schadenersatzverfahren, 

- Untersuchungsunterlagen des ärztlichen Dienstes 
des Dienstherrn, 

- Kindergeldakten; sie dürfen aus verwaltungsöko
nomischen Gründen mit Besoldungs- und Versor
gungsakten verbunden geführt werden, wenn· sie 
vom Grunddatenbestand und anderen Teildatenbe
.ständen (§ 88 LBG) getrennt sind und von einer 
anderen Organisationseinheit bearbeitet werden, 
die nicht mit der eigentlichen Personalverwaltung 
befasst ist. 

51.3 Beschwerden, die sich im Zusammenhang mit einer 
dienstlichen Maßnahme der Beamtinnen und Beam" 
ten ausschließlich gegen deren persönliches Verhal
ten richten (Dienstaufsichtsbeschwerden) und sich als 
ganz oder teilweise begründet erweisen, sind Perso
nalak:tendaten. 

In Sathakten aufzunehmen sind dagegen Beschwer
den, die sich ausschließlich auf die sachliche Ent
scheidung der Be~tinnen und Beamten (Fachauf
sichtsbeschwerden) beziehen. Beschwerden, die sich 
sowohl gegen die' sachliche Entscheidung als auch 
gegen das persönliche Verhalten der Beamtinnen und 
Beamten richten, sind in die Sachakte aufzunehmen. 
Erweist sich die Beschwerde über das persönliche 
Verhalten als ganz oder teilweise begründet, ist sie 
mit dem Teil, der das persönliche Verhalten der Be
amtinnen und Beamten betrifft, in die Personalakten
daten zu übernehmen. 

51.4 Zu anderen als den in § 50 BeamtStG und § 83 LBG 
genannten Zwecken ist die Erhebung von Personalak
tendaten nur zulässig, wenn die Beamtinnen und Be
amten zuvor darin eingewilligt haben (§ 50 Satz 4 
BeamtStG). Die Einwilligung ist grundsätzlich 
schriftlich einzuholen. 

51.5 Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den 
Betroffenen selbst zu erheben. 

52 Speicherung, Veränderung und Nutzung 
von Personalakten<Jaten (zu § 84 LBG) 

52:1 Für die Speicherung, Veränderung und Nutzung von 
Personalaktendaten gilt Nummer 51.4 entsprechend. 

52.2 Beim Führen einer elektronischen Personalakte sind 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Personalaktenda
ten durch geeignete technische und organisatorische 
Vorkehrungen sicherzustellen. Darunter fallen unter 
anderem klare Funktionszuordnungen und eine ein
deutige, schriftlich festgelegte Rechtestruktur 

52.3 Als sonstige Untersuchungsdaten nach § 84 Absatz 3 
S.atz 2 LBG kommen insbesondere in Betracht: Zeug
nisse nach der PDV 300 bei Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten, Feuerwehrtauglichkeitszeugnis'se bei 
Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamten oder 
Nachweise über die Schwerbehinderteneigenschaft 
bei schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten. 
Bereits bei der Speicherung dieser Daten ist durch ge
eignete technische und organisatorische Vorkehrun
gen sicherzustellen, dass ein Zugriff nur nach den 
Anforderungen d~s § 88 Apsatz 4 LBG möglich ist. 

52.4 Die Personalaktendaten schwerbehinderter Beamtin
nen und Beamter sind so zu kennzeichnen, dass die 
Schwerbehinderteneigenschaft den mit der Bearbei
tung von Personalangelegenheiten betrauten Beschäf- .. 
tigten sofort erkennbar ist. In Berichten über Perso
nalangelegenheiten schwerbehinderter Beamtinnen 
und Beamter und in Mitteilungen an die Personalver
tretung ist auf die Schwerbehinderteneigenschaft hin
zuweisen, sofern dies von Bedeutung sein kann und 
die schwerbehinderte Beamtin oder der schwerbehin
derte Beamte dem nicht ausdrücklich widerspricht. 

52.5 Von § 84 LBG wird auch der gegenseitige Informati
onsaustausch zwischen Grund-, Teil- und Nebenda
tenbeständen im Sinne von § 88 LBG umfasst, auch 
soweit er zwischen verschiedenen Stellen erfolgt. In 
diesen Fällen wie auch in Fällen des Wechsels der 
Zuständigkeit zur Führung von Personalaktendaten 
handelt es sich nicht um eine Übermittlung im Sinne 
des § 85 LBG. Werden Beamtinnen und Beamte ver
setzt oder nach ihrem Ausscheiden wieder eingestellt, 
sind daher Personalaktendaten grundsätzlich an die 
für ihre Führung zuständige neue Behörde abzuge
ben. Dies gilt im Falle des Dienstherrnwechsels nicht 
für erforderliche Grunddaten, welche die Beschäfti
gung in der bisherigen Dienststelle nachvollziehbar 
machen, und für die Besoldungsaktendaten, die für 
Zwecke der Rechnungslegung und Rechnungsprü
fung beim bisherigen Dienstherrn verbleiben müssen. 

53 Übermittlung von Personalaktendaten 
(zu§ 85 LBG) 

53.1 Personalaktendaten sind ihrem Wesen nach vertrau
lich zu behandeln, was. sich auch auf den Verkehr der 
Dienststellen untereinander erstreckt. Jede zulässige 
Personalaktendatenübermittlung muss sich daher auf 
den notwendigen Umfang beschränken. Unter Be
rücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist grundsätzlich 

· eine Einzelauskunft der Übermittlung der vollständi-
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gen Personalaktendaten vorzuziehen. Eine vollstän
dige Datenübermittlung darf nur in den Fällen erfol
gen, in denen dies zur Aufgabenerledigung erforder
lich oder die Vorlage der Person,alakte durch Rechts
norm ausdrücklich zugelassen ist. 

Einschlägige Verfahrensordnungen oder sonstige 
Spezialvorschriften sind unter anderem für Verwal
tungsgerichte § 99 der. Verwaltungsgerichtsordnung, 
für den Rechnungshof § 95 LHO sowie § 1 des Ge
setzes über den Petitionsausschuss des Landtags und 
§ 14 des Gesetzes über Einsetzung und Verfahren von 
Untersuchungsausschüssen des Landtags. Auch so
weit hier allgemein die Vorlage von Akten vorgese
hen ist, muss geprüft werden, ob eine Übermittlung 
von Personalaktendaten im Hinblick auf den Persön
lichkeitsschutz der betroffenen Beamtinnen und Be
amten und die Umstände des Einzelfalls erfolgen 
darf. 

Eine Übermittlung an andere als die in § 85 LBG ge
nannten Dienststellen darf, soweit sie nicht durch Ge
setz zugelassen ist, nur mit Einwilligung der Beam
tinnen und Beamten erfolgen(§ 50 Satz 4 BeamtStG). 
Die Einwilligung ist schriftlich einzuholen. 

53.2 Die Verantwortung für die Zulässigkeil der Personal
aktendatenübermittlung liegt bei der übermittelnden 
Stelle. Sie hat darauf zu achten, dass das Übermitt
lungsersuchen eine substantiierte und im Einzelnen 
mit Tatsachen belegte Darstellung der Erforderlich
keit der Datenübermittlung enthält. Stehen zum Bei
spiel Beweismittel anderer Art zur Aufklärung des 
relevanten Sachverhalts zur Verfügung, kommt eine 
Übermittlung von Personalaktendaten nicht in Be
tracht. Die übermittelnde Stelle muss in jedem Ein-

. zelfall sorgfältig prüfen, ob dem mit der Datenanfor
derung geltend gemachten öffentlichen Interesse das 
schutzwürdige Interesse der Beamtinnen und Beam
ten an der Vertraulichkeit der Personalaktendaten 
oder die Verpflichtung zur Wahrung des Amtsge
heimnisses entgegensteht. 

53.3 Der obersten Diepstbehörde oder einer anderen im 
Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugten Be
hörde (§ 85 Absatz 1 Nummer 1 und 2 LBG) ist dem 
Verwendungszweck entsprechend nur ein Teil der · 
Personalaktendaten zu übermitteln, wenn dies im 
Einzelfall für den konkreten Zweck genügt. Der 
Grundsatz der Vertraulichkeit von Personalaktenda
ten und deren Zweckbindung gilt auch gegenüber 
übergeordneten Behörden. Abweichend von Nummer 
53.2 hat die übergeordnete Behörde in eigener Ver
antwortung zu prüfen, ob sie alle über eine aeamtin 

\oder einen Beamten gespeicherten Personalaktenda
ten benötigt oder ob ein Teil genügt. 

53.4 Für die Übermittlung von Personalaktendaten über 
Beihilfe, Heilfürsorge und Heilverfahren gelten die · 
Beschränkungen des § 85 Absatz 2 LBG. Ausgenom
men sind Daten, die gleichzeitig zur allgemeinen Prü
fung der· Beihilfeberechtigung, zur Berechnung der 
Bezüge oder zur Kindergeldberechnung erforderlich 
sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Daten 
über Familienstand und Kinder, über die Krankenkas-

Senzugehörigkeit und über den Tod einer beihilfebe- · 
rechtigten Pe~son. 

54 Löschung von Personalaktendaten (zu § 86 LBG) 

54.1 Daten, die gelöscht werden müssten, unzulässiger
weise aber noch gespeichert sind, unterliegen dem 
·Verwertungs verbot. 

54.2 Unterlagen über Verurteilungen und Verfahren, die 
Teil der Disziplinaraktendaten geworden sind, weil 
sie denselben Sachverhalt betreffen, der auch zu ei
nem Disziplinarverfahren geführt hat, sind nach § 42 
LDG zu. behandeln. Die speziellen disziplinarrechtli
ehen Tilgungsvorschriften gehen den personalakten
datenrechtlichen Vorschriften vor. Soweit das Lan
desdisziplinargesetz kein Verwertungsverbot und 
keine Tilgungsvorschriften vorsieht, zum Beispiel bei 
schwerwiegenden Disziplinarmaßnahmen, greifen 
die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes wegen 
des abschließenden Charakters des Disziplinarrechts 
dennoch nicht. Für missbilligende Äußerungen gilt 
§ 42 Absatz 3 LDG. 

54.3 Die Unterbrechung der Löschungsfristen nach § 86 
Absatz 3 Satz 2 LBG wahrt die Mpglichkeit, dienst
rechtliche und insbesondere disziplinarrechtliehe 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn innerhalb der Frist 
eme1,1t ein Sachverhalt qer in Rede stehenden Art fest
gestellt wird. 

54.4 Nach Ablauf der Löschungsfrist sind die Personalak
tendaten dem Landesarchiv anzubieten(§ 3 des Lan
desarchivgesetzes). Übernimmt das Landesarchiv die 
Personalaktendaten nicht, sind sie unverzüglich zu 
löschen. 

55 . Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung über 
gespeicherte·Personalaktendaten (zu§ 87 LBG) 

55:1 § 87 Absatz 1 LBG verleiht den Beamtinnen und Be
amten ein grundsätzlich uneingeschränktes Recht auf 
Einsicht in ihre Personalaktendaten. Ein Einsichts
recht besteht darüber hinaus auch in Sachakten, die 
personenbezogene Daten über die Beamtinnen und 
Beamten enthalten und für das Dienstverhältnis ver
arbeitet werden, sowie in weitere über sie gespei
cherte Daten in Akten (§ 21 Absatz 1 und Absatz 3, 
Satz 2.LDSG). Personenbezogene Daten Dritter oder 
geheimhaltungsbedürftige nicht personenbezogene 
Daten sind vorher zu trennen. Ist dies nicht oder nur 
mit unverhältl).ismäßig großem Aufwand möglich, ist 
den Beamtinnen und Beamten Auskunft zu erteilen. 

55.2 Die Beamtinnen und Beamten müssen ihr Begehren 
auf Einsicht in die Personalaktendaten nicht begrün
den. Ein rechtliches Interesse daran wird, abgesehen 
von offensichtlichen Missbrauchsfällen, stets unter
stellt. Hinterbliebene müssen dagegen ein berechtig
tes Interesse glaubhaft machen. 

55.3 Von Bevollmächtigten ist eine schriftliche Vollmacht 
zu verlangen. Bevollmächtigte und Hinterbliebene 
sind vor der Gewährung der Einsicht oder Erteilung 
der Auskunft schriftlich darauf hinzuweisen, dass sie 
von· den erlangten Kenntnissen nur im Rahmen des 
zur Einsicht oder Auskunft berechtigenden Zwecks 
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Gebrauch machen dürfen und dass eine darüber hin-
ausgehende VerWertung der erlangten Informationen 
unzulässig ist. 

Das Begehren auf Einsicht in die Personalaktendaten 
ist an die Behörde zu richten, bei der sie geführt wer-
den. Die Personalaktendaten sind im Regelfall in den 
Diensträumen dieser Behörde oder ·der von ihr be-
stimmten Stelle in Anwesenheit von Beschäftigten 
einzusehen, die dort mit der Bearbeitung von Perso.-
nalangelegenheiten betraut sind. Dies gilt auch bei ei-
ner elektronischen Aktenführung. Es dürfen Auszüge, 
Fotokopien, Ausdrucke oder Kopien auf elektroni-
sehen Speichermedien angefertigt werden. Die verant-
wortliehe Stelle bestimmt unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Beamtinnen und Beamten, 
an welchem Ort und in welcher Weise die Einsicht-
nahme in die Personalaktendaten gewährt wird. 

Über Einzelheiten der Einsichtnahme, zum Beispiel 
Datum, Dauer, angefertigte Kopien, durch die Beam-
tinnen und Beamten dürfen keine Aufzeichnungen in 
den Persunalaktendaten vorgenommen werden, wenn 
und soweit derartige Daten zur Erfüllung der Aufga-
ben einer Personalverwaltung nicht erforderlich sind, 
so dass ihre Speicherung nach § 84 Absatz 1 LBG un-
zulässig ist. Reisekosten und andere Kosten, die den 
Beamtinnen und Beamten durch die Einsichtnahme 
entstehen, werden nicht erstattet. 

Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Be-
hauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig 
sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren 
Speicherung als Personalaktendaten zu hören. Erge-
ben sich durch die Anhörung Zweifel an der Begrün-
detheit oder Richtigkeit der Beschwerden, Behaup-
tungenoder Bewertungen und lassen sich diese Zwei-
fel nicht ausräumen, darf keine Speicherung als Per-
sonalaktendaten erfolgen. Soweit eine Speicherung 
erfolgt, ist die Äußerung der Beamtin oder des Beam-
ten hierzu .ebenfalls in den Personalaktendaten zu 
speichern. Die Beamtinnen und Beamten können ihre 
Äußerung schriftlich oder zur Niederschrift abgeben. 
Verzichten sie auf eine Äußerung, ist dies bei den 
Personalaktendaten zu vermerken. 

Wurden Vorgänge der genannten Art unter Verletzung 
des Rechts auf Anhörung als Personalaktendaten ge-
speichert, steht den Beamtinnen mid Beamten, sofern 
nicht ein Tatbestand des § 86 LBG erfüllt ist, kein 
Anspruch auf Löschung, sondernlediglich auf Nach-
holung der Anhörung zu. Im Hinblick auf den Zweck 
der Anhörung sollte die N!ichholung möglichst bald 
erfolgen. Ergeben sich durch die nachgeholte Anhö-
rung Zweifel an der Begründetheit oder Ric)ltigkeit 
der Beschwerden, Behauptungen oder Bewertungen 
und lassen sich diese Zweifel nicht ausräumen, so 
sind die entsprechenden Daten zu löschen. 

Erfolgt eine Anhörung bereits nach anderen Rechts-
vorschriften, zmn Beispiel nach § 51 Absatz 2 LBG 
oder nach§ 42 Absatz 4 LDG, entfällt die Anhörung 
nach § 87 Absatz 4 LBG. 

Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte haben 
nach § 95 Absatz 3 SGB IX das Recht, bei der Ein-

sieht in ihre Personalaktendaten die Schwerbehinder
tenvertretung ihrer BehÖrde hinzuzuziehen. Soll die 
Schwerbehindertenvertretung die Personalakte.ndaten 
allein einsehen, ist eine schriftliche Vollmacht zu ver
langen. 

55.9 Nur mit Zustimmung der Beamtinnen und Beamten 
dürfen Personalvertretung und Beauftragte fili; Chan
cengleichheit die Personalaktendaten einsehen (§ ,71 
Absatz 1 S,atz 3 des Landespersonalvertretungsgeset
zes, § 11 Absatz 4 Satz 4 des Chancengleichheitsge
setzes). Nach§ 13 Absatz 6 Satz 3 des Landessicher
heitsüberprüfungsgesetzes darf die mit der Sicher
heitsüberprüfung beauftragte Stelle die Personalak
tepdaten einsehen, wenn dies zur Klärung oder 
Beurteilung sicherheitserheblicher Erkenntnisse un
erlässlich ist. 

56 Gliederung von Personalaktendaten, Zugriff auf 
Personalaktendaten (zu§ 88 LBG) 

56.1 Für jede Beamtin und jeden Beamten ist ein Grund
datenbestand zu führen. Er enthält alle Personalakten
daten, die nicht in Teildatenbeständen geführt wer
den, insbesondere Personalaktendaten über die Be
gründung des Diepstverhältnisses sowie den dienstli
chen Werdegang und den Einsatz der Beamtin oder 
·des Beamten. 

56.2 Die Anlage von Teildatenbeständen kann zum Bei
spiel sinnvoll sein, wenn für verschiedene Personal
aktendaten verschiedene Löschungsfristen nach § 86 
LBG gelten oder wenn die Personalstelle nach § 85 
LBG imr einzelne Personalaktendaten übermittelt. 
Teildatenbestände sollen im Hinblick auf besondere 
Löschungsfristen angelegt Werden für Personalakten
daten über 

- Unterstützungen und Zuschüsse, 

- Erholungsurlaub, Sonderurlaub und Dienstbefrei-
ung, 

- Erkrankungen, 

- Umzugs- und Reiseköstenvergütung, 

- Versorgung, 

- Alters- und Hinterbliebenengeld, 

- missbilligende Äußerungen eines Dienstvorgesetz-
ten, 

- Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, 
die keinen Anlass zu disziplinarrechtliehen Ermitt
lungen gegeben haben, ' 

- strafgerichtliche Verurteilungen und andere Ent
scheidungen in Straf-, Bußgeld- sowie sonstigen 
Ermittlungs- und berufsgerichtlichen Verfahren, 
die keinen Anlass zu disziplinarrechtliehen Ermitt- . 

. lungen gegeben haben. 

Teildatenbestände sind stets zwingend anzulegen für 
Personalaktendaten über 

-Beihilfe, 

- Heilfürsorge, 

-Heilverfahren, 

- Disziplinarverfahren. 
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Disziplinarvofgänge unterliegen sowohl während der 
Dauer des Disziplinarverfahrens als auch nach dessen 
Abschluss den besonderen Vorschriften des Landes
disziplinargesetzes, soweit dort Spezialregelungen 
getroffen sind. · 

Im Übrigen empfiehlt sich die Anlage von Teil daten
beständen über 

- Besoldung, einschließlich vermögenswirksamen 
Leistungen, Abtretungen, Pfändungen, Gehaltsvor
schüsse, Leistungsprämien, 

__:_ Trennungsgeld, 

- dienstliche Beurteilungen, 

- Nebentätigkeiten, 

- Dienstunfälle, 

- Sachschadenersatz. 

·Bei Bedarf können weitere Teildatenbestände ange
legt werden. 

56.3 In den Nebendatenbestand dürfen nur solcht; Perso
nalaktendaten aufgenommen werden, die im Grund
datenbestand oder in Teildatenbeständen e1;1thalten 
sind und die für die Stelle, die den Nebendatenbe
stand führt, zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung er
forderlich sind. · 

56.4 Das Verzeichnis nach § 88 Absatz 1 Satz 5 LBG muss 
Angaben darüber enthalten, bei welcher Stelle welche 
Teil- und Nebendatenbestände geführt werden. Der 
den Grunddatenbestand führenden Stelle ist die Anle-

gung oder Auflösung von Teil- und Nebendatenbe
ständen mitzuteilen. 

56.5 Der Kreis der Beschäftigten, die Zugriff auf Personal
aktendaten haben, ist so klein wie möglich zu halten. 
Bei elektronischer Führung der Personalaktendaten 
sind die erhöhten Anforderungen an den Z1.1-griff auf 
besonders schutzwürdige Daten nach § 88 Absatz 4 
LBG durch geeignete technische und organisatori
sche Maßnahmen sicherzustellen. Zugriff auf ent
sprechende Daten haben nur Beschäftigte, die mit der 
konkreten Personalangelegenheit betraut sind und die 
für eine anstehende, ihnen obliegende dienstliche 
Aufgabe Kenntnis der darin enthaltenen Informatio
nen benötigen. 

II. 

Den Gemeinden, den Landkreisen und den sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird die ent
sprechende Anwendung dieser Verwrutungsvorschrift emp
fohlen. 

111. 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Juli 2016 in Kraft 
und am 30. Juni 2023 außer Kraft. 

GAB!. S.281 
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·. 
Anlage 1 Personalbogen 

Personalbogen 1 
ProlaTmrri) 

I I I 
2 Name, akad. Grad, ggf. abweichender Geburtsname2l 

liehtbild 

3 Vomamen2l 
\ 

" 

4 Geburtsdatum, Geburtsort, Kreis, Land 
Jahr der 

Aufnahme des 

Lichtbildes: 

5 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde) 

6 Schwerbehinderung I Gleichstellung 7 Staatsangehörigkeit 

Dia D nein Dia D nein 
( 

8 Inhaber/in eines Eingliederungs- oder Zulassungsscheins3l 9 Religiöses Bekenntnis 

-, nur im Schulbereich -

Dia D nein 

10 Familienstand 

D nicht verheiratet 
Ehegatte I Lebenspartner/in 

verheiratet I eingetragene Lebens-
Name, ggf. abweichender Geburtsname4l 

D 
partnerschaft 

Vornamen4l, 

11 Kinder 

Anzahl ; Geburtsjahr(e) 

12 Nur bei minde~ährigen Bewerberinnen und Bewerbern: Eltern, sonst. gesetzliche Vertretet 

Name, ggf. abweichender Geburtsname Vornamen Anschrift (nur wenn von Nr. 5 abweichend) 
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'l Wird von der Dienststelle ausgefüllt 
2) Ggf. auch frühere Familien- und Vomamen angeben 
3> § 9 des Soldatenversorgungsgesetzes 
4> Der Dienststelle erst bei Einstellung mitzuteilen 

13 Schulbildung, Studium 

Schulart, Studienrichtung, 

Ausbildungsstätte 

' 

-

GABI. vom 25. Mai 2016 

von I bis 

14 Berufsbezogene Laufbahn- und sonstige Prüfungen 

Art 

325 

Abschlussprüfungen (auch Promotion usw.) 

Art Datum Erqebnis 

I 

Datum Eraebnis 

' 

\ 

15 Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten (zum Beispiel Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse) 

' 

16 Wehrdienst, Zivildienst, Entwicklungshelfertätigkeit, vom bis 

Jugendfreiwilligendienst, Bundesfreiwilligendienst 

' . 

Vom Wehrdienst I Zivildienst, Entwicklungshelfertä- vom bis 

tigkeit, Jugendfreiwilligendienst, Bundesfreiwilligen-
~ 

. dienst vorzeitig beurlaubt 
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17 Berufliche Tätigkeit (einschließlich Berufsausbildung) 

Lückenlose Darstellung in zeitlicher Reihenfolge außerhalb und innerhalb des öffentlichen Dienstes 

(auch Ausbildungszeiteh, Zeiten im Beschäftigtenverhältnis (Angestellten- und Arbeiterverhältnis), berufliche Lehrgänge, Zeiten ohne 

Berufstätigkeit); 
Versetzungen, Abordnungen, Zuweisungen, BeurlaubunQen, Freistellunoen, Teilzeitbeschäftiaunoen 

vom I bis Arbeitgeber I Dienststelle /.selbstständige Tätigkeit 
Art I Umfang der 

Tätiakeit I Maßnahme 

,~ 

: / 

TI 

' 
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18 Laufbahnrechtlicher Werdegang (einschließlich Vorbereitungsdienst) 

Ernennung I Amtsübertragung am mit Wirkung vom 

' 

19 Bemerkungen (zum Beispiel N~bentätigkeiten im Zeitpunkt der Bewerbung, ehrenamtliches Engagement5l) 

,; 

; 

; . 

\ 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mit der Einstellung meine Daten für Zwecke der Personal-

Verwaltung und Personalwirtschaft verarbeitet werden. 

Ort/Datum Unterschrift 

s) Angabe freiwillig bzgl. ehrenamtliches Engagement 
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Anlage 2 Belehrung 

Nach § 33 Absatz 1 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes müssen Beamtinnen und Beamte 
sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 

Dementsprechend darf nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 des Beamtenstatusgesetzes in das 
Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die frei
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. 

Die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Ordnung, die unter Ausschluss jegli
cher Gewalt- und ·Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grund
lage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der 
Freiheit und Gleichheit darstellt. Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist das Ge
genteil des totalen Staates, der als ausschließliche Herrschaftsmacht Menschenwürde, Frei
heit und Gleichheit ablehnt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind insbe-
sondere zu rechnen: · 
Die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem 
Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, 
die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, 
die Gesetzmäßigkeit .der Verwaltung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, 
das Mehrparteienprinzip, 
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. · 
Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze ge
kennzeichnete freiheitliche demokratische Grundordnung richten, ist unvereinbar mit den 
Pflichten von im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese 
,Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt werden. 
Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst, die an verfassungsfeindlichen Be
strebungen teilnehmen oder sie unterstützen, dürfen nicht eingestellt werden. 
Beamtinnen und Beamte, die sich einer solchen Pflichtverletzung schuldig machen, müssen 
damit rechnen, dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis eingeleitet wird. 
Danach haben Bewerberinnen und Bewerber folgende Erklärung zu unterschreiben: 

»Erktärung 

Auf Grund dieser Belehrung erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die vorstehenden 
Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheit
lichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für 
deren Erhaltung einzutreten. 

Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung oder gegen eines ihrer oben genannten, grundlegenden Prinzipien ge
richtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen gerichteten Organisati
on bin. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treue
pflichten mit einer Entfernung aus dem Beamtenverhältnis rechnen muss. 

Ortund Tag Unterschrift« 

Nr.5 
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Anlage 3 Urkundsmuster 

Muster 1 
(Begründung des Beamtenverhältnisses) 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Ich ernenne 
Frau/Herrn ... , .......... : .. ...................... . 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis .................................... 1 

zur I zum .......................................... . 

... ......... ... ...... ... ... ... .......... ,den ................................. . 

1 Nach Bedarf ist einzusetzen: 
auf Lebenszeit 
auf Probe 
auf Widerruf 
als Ehrenbeamtin I Ehrenbeamter 
auf Zeit fOr die Dauer von ........................ .. 

Muster 2 
(Umwandlung eines Beamtenverhältnisses} 

Ich verleihe 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

\Frau/Herrn .................................... . 
. die Eigenschaft einer I eines ................................................ 2 

........................................ ,den ................................ .. 

2 Nach Bedarf ist einzusetzen: 
• Beamtin auf Lebenszeit I Beamten auf Lebenszeit 

Beamtin a1.,1f Probe I Beamten .auf Probe · 

Muster 3 

~J 

(Beförderung I Wechsel der Laufbahngruppe I Übertragung eines Amtes in leitender Funktion auf 
Dauer) 

Ich ernenne 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Frau I Herrn .................. · .................... · .... . 
zur I zum ........................................... .. 
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.... , ................................... ,den ............... : ................. . 

Muster4 
(Umwandlung eines Beamtenverhältnisses und Beförderung) 

Ich ernenne 
Frau I Herrn . ., ............................ . 
zur I zum ........................ ' ...... ··"'"· 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

und verleihe ihr I ihm die Eigenschaft einer I eines .............................. 3 

( 

..................................... : .. ,den ... , ............................. . 

3 Nach Bedarf ist. einzusetzen: 
Beamtin auf Lebenszeit I Beamten auf Lebenszeit 
Beamtin auf Probe I Beamten auf Probe 

Muster 5 
(Verleihung eines Amtes mit anderem Grundgehalt und gleicher Amtsbezeichnung) 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Ich ernenne 
Frau I Herrn [bisherige Amtsbezeichnung] ................... . 
zur I zum [gleiche Amtsbezeichnung] ........................... in der Bes<>:ldungsgruppe .. . 

........................................ ,den··················'··············· 

Muster6. 
(Verleihung eines Amtes mit Amtszulage) 

Ich ernenne 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

·Frau I Herrn [bisherige Amtsbezeichnung] ..................... . 
zur I zum [gleiche Amtsbezeichnung]. ......... : .................. mit Amtszulage: 

........................................ ,den .................................. . 

Nr.5 
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Muster 7 
(Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze) 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Frau I Herr .................................. ~ ....... . 
tritt nach Erreichen der Altersgrenze mit dem Ablauf des Monats ............................ in den Ruhe-
stand . 

...... ...... ......... ... ... ... .... ... .... ,den ................................. . 

Muster 8. 
(Versetzung in den Ruhestand auf Antrag) 

Ich versetze 

BADEN-WÜRTTEMB.ERG 
Urkunde 

Frau I Herrn ............................................. .. 

auf ihren I seinen Antrag in den· Ruhestand . 

.................. : ............. ~ ....... ,den .................................. . 

Muster 9 
(Versetzung in den Ruhestand ohne Antrag) 

Ich versetze 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Frau I Herrn .................................................. . 
in den Ruhestand . 

...... ... ... ......... ... ... ... ... ... .... ,den ................................. . 

Muster 10 
(Entlassung auf Verlangen) 

Ich entlasse 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Frau I Herrn .......................................... . 
auf ihr I sein Verlangen aus dem Landesdienst 

........ : ........................ ." ...... ,den ....................... _. .......... . 
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Muster 11 
(Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe nach§ 8 LBG) 

Ich ernenne 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Urkunde 

Frau I Herrn [Amtsbezeichnung] ...................................... . 
unter Bel\lfung in das Beamtenverhältnis ~uf Probe 4 · ) . 
zur I zum [Amtsbezeichnung] in der Besoldungsgruppe .......................................... . 

... ......... ...... ... : .. ................ ,den ............ : .................... . 

4 Nach Bedarf ist einzusetzen: 
Soweit das Amt in mehreren Besoldungsgruppen ausgebracht ist, wird der Zusatz "in der Besoldungs
gruppe" in die Urkunde aufgenommen. 

Nr.5 
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Anlage 4 Niederschrift über die Vereidigung 

Behörde 

··························7············ ........................... ,den ................................ . 

Niederschrift übel" die Vereidigung 
· der I des 

Amts-/ Dienstbezeichnung, Vorname, Nachname 

·················· .............................................................................. , ..................... . 

Geburtstag 

Der Beamtin I Dem Beamten wurde die Eidesformel vorgelesen. Sie I Er wurde auf 
die Bedeutung des Diensteides hingewiesen. Sie I Erwiederholt.unter Erheben der 
rechten,Hand die ihr I ihm vorgesprochene Eidesformel: 

«Ich schwöre 1, dass ich mein Amt nach bestem Wissen unci Können führen, das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das 
Recht achten und -verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe2 .» . · . 

Gelesen, unterschrieben 

Unterschrift 

Dies wird bescheinigt 

Unterschrift, Amtsbezeichnung 

1Aus Glaubens- und Gewissensgründen können an die Stelle der Wörter "Ich schwöre" auch di.e Wör
ter .Ich gelobe" oder eine andere Beteuerungsformel treten(§ 38 Absatz 2 BeamtStG i.V.m. § 47 Ab-
satz3 LBG). · · . . 
2Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden(§ 47 Absatz 2 LBG). 
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